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Wichtige Mandanten-Informationen 

zum Jahreswechsel 2017/2018 

 

Sehr geehrte Mandantin,   

sehr geehrter Mandant, 

obwohl der Gesetzgeber aufgrund der Bundestagswahl 

im Jahr 2017 eher zurückhaltend gewesen ist, kommen 

zum Jahreswechsel 2017/2018 dennoch viele Änderun-

gen auf die Bürger und Unternehmen zu. Zu den wichtig-

sten gesetzlichen Reformen, die Unternehmer kennen 

sollten, gehören neben dem zweiten Bürokratieentlas-

tungsgesetz das Gesetz gegen Gewinnkürzungen und -

verlagerungen sowie das Gesetz gegen schädliche 

Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-

sungen. Unbedingt einstellen müssen sich Unternehmer 

auch auf die ab 2018 drohende Kassen-Nachschau. 

Und langsam wird es auch höchste Zeit, sich auf das In-

krafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung im 

Mai 2018 vorzubereiten. Für Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer bringt insbesondere das Betriebsrentenstär-

kungsgesetz Chancen, aber auch Risiken. Fast alle 

Steuerzahler werden überdies die Auswirkungen der ge-

änderten Besteuerung der Investmentfonds ab 2018 zu 

spüren bekommen. 

Außerdem müssen zahlreiche neue Verordnungen be-

rücksichtigt werden, wie beispielsweise die Auswirkun-

gen der Kassensicherungsverordnung und die gleich-

lautenden Erlasse zur reformierten Erbschaftsteuer, 

über die - entgegen ihrem Namen - keineswegs Einigkeit 

besteht. Auch die Einführung eines Transparenzregis-

ters und die Abschaffung des Bankengeheimnisses im 

grenzüberschreitenden Bankenverkehr sind wichtige 

Eckpfeiler, die Sie kennen sollten. Gerne möchten wir 

Sie auch über wesentliche Entwicklungen in der Recht-

sprechung und ihre Bedeutung für die Praxis informie-

ren, wie beispielsweise die Änderungen bei der Besteue-

rung des Arbeitszimmers, der Umsatzsteuer, der 

Grunderwerbsteuer und den außergewöhnlichen Be-

lastungen. Mithilfe dieses Überblicks über alle wesentli-

chen Neuerungen im Steuerrecht möchten wir Sie in die 

Lage versetzen, auf geänderte Gegebenheiten rechtzei-

tig zu reagieren und steuerliche Vorteile zu nutzen.  

Bitte beachten Sie: Diese Mandanten-Information 

kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen! Kon-

taktieren Sie uns deshalb rechtzeitig vor dem Jah-

reswechsel, falls Sie Fragen haben oder Handlungs-

bedarf sehen. Wir klären dann gerne mit Ihnen ge-

meinsam, ob und inwieweit Sie von den Änderungen 

betroffen sind, und zeigen Ihnen mögliche Alternati-

ven auf. 
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Tipps und Hinweise 
für Unternehmer 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 

Neue Grenzen ab 2018 

Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter (GWG) wird von 410 € auf 800 € an-

gehoben. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber die Doku-

mentationspflichten gelockert. Für alle ab 2018 ange-

schafften, hergestellten oder in das Betriebsvermögen 

eingelegten Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 

250 € müssen Sie nicht mehr ein besonderes laufendes 

Verzeichnis erstellen, in dem Sie den Tag der Anschaf-

fung, Herstellung oder Einlage und die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten bzw. den Einlagewert doku-

mentieren. 

Hinweis: Möglicherweise kann es sich daher für Sie 

anbieten, Anschaffungen, die ab 2018 als GWG ein-

zustufen sind, erst im Januar 2018 zu tätigen. Auf 

diese Weise können Sie von einem sofortigen um-

fassenden Betriebsausgabenabzug profitieren und 

müssen keine Abschreibung über mehrere Jahre 

vornehmen. 

Investitionsabzugsbetrag 

Finanzministerium klärt Zweifelsfragen 

Über einen Investitionsabzugsbetrag können kleine und 

mittlere Unternehmen bereits vor der Anschaffung eines 

neuen oder gebrauchten beweglichen Wirtschaftsguts 

des Anlagevermögens eine Gewinnminderung von bis 

zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Her-

stellungskosten erreichen. Der Abzugsbetrag muss rück-

wirkend aufgelöst werden, wenn innerhalb von drei Jah-

ren nach seiner Einstellung keine entsprechende Investi-

tion erfolgt. Die Finanzverwaltung hat sich nunmehr zu 

Zweifelsfragen geäußert: 

 Für immaterielle Wirtschaftsgüter (außer soge-

nannte Trivialprogramme wie beispielsweise Text-

verarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulatio-

nen) können Sie keinen Investitionsabzugsbetrag 

in Anspruch nehmen.  

 Wenn Sie einen Investitionsabzugsbetrag einstel-

len oder rückgängig machen wollen, müssen Sie 

dies zwingend elektronisch übermitteln. 

 Den Abzugsbetrag müssen Sie rückgängig ma-

chen, wenn das Wirtschaftsgut nicht bis zum Ende 

des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung bzw. 

Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer in-

ländischen Betriebsstätte fast ausschließlich be-

trieblich genutzt wird. Schädlich ist eine 10 % 

übersteigende Privatnutzung und eine Nut-

zungsüberlassung über drei Monate an einen Drit-

ten. Auch wenn Unternehmer das Wirtschaftsgut 

zu mehr als 10 % in einem anderen ihrer inländi-

schen Betriebe nutzen, muss der Abzugsbetrag 

rückgängig gemacht werden.  

 

Wichtig: Die Frist berechnet sich dabei taggenau 

ab der Anschaffung bzw. Herstellung bis zum Ab-

lauf des der Anschaffung bzw. Herstellung folgen-

den Wirtschaftsjahres. 

Praxistipp: Die Anforderungen an die gewinnmin-

dernde Berücksichtigung des Investitionsabzugsbe-

trags sind abgeschwächt worden. Als Unternehmer 

sollten Sie sich aber in jedem Fall des Risikos einer 

schädlichen Verwendung nach der Anschaffung des 

Wirtschaftsguts bewusst sein, um eine ungewollte 

Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags 

zu verhindern. 

Kassenbuchführung 

Die Regeln der Kassensicherungsverordnung 

Die Pflicht zum Einsatz eines elektronischen Kassen-

systems mit zertifizierter Sicherheitseinrichtung gilt 

grundsätzlich ab 2020. Die zwischenzeitlich in Kraft ge-

tretene Kassensicherungsverordnung präzisiert die 

Anforderungen der Finanzverwaltung an die elektroni-

schen Kassensysteme ab 2020. Im Einzelnen verlangt 

sie Folgendes: 

 Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen die 

Grundaufzeichnungen einzeln, vollständig, richtig, 

zeitgerecht, geordnet und unveränderbar festhal-

ten. Zu diesen elektronischen Aufzeichnungssys-

temen zählen elektronische oder computergestütz-

te Kassensysteme bzw. Registrierkassen, nicht 

aber elektronische Buchhaltungsprogramme, Wa-

renautomaten oder Taxameter. 

 Die Protokollierung muss für jede Transaktion ge-

sondert unter einer laufenden Transaktionsnum-

mer erfolgen, die bei der Speicherung einzeln ab-

gelegt und abrufbar sein muss. 

 Die Kassensicherungsverordnung präzisiert die An-

forderungen an die einheitliche digitale Schnittstel-

le, die für den standardisierten Datenexport an die 

Finanzbehörden notwendig ist. 

 

Ein elektronisches Aufzeichnungssystem führt zu einer 

Verpflichtung zur Belegausgabe - in Papierform oder als 

Datei in elektronischer Form. Ein solcher Beleg muss 

mindestens folgende Angaben enthalten: 

 den vollständigen Namen und die Anschrift des 

leistenden Unternehmers,  
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 das Datum der Belegausstellung und den Zeitpunkt 

des Vorgangsbeginns,  

 die Transaktionsnummer,  

 das Entgelt und den Steuerbetrag sowie 

 die Seriennummer des Aufzeichnungssystems. 

 

Hinweis: Bereits seit 01.01.2017 müssen elektroni-

sche Registrierkassen die Journaldaten (Einzelum-

sätze) elektronisch speichern können. Wenn verwen-

dete Registrierkassen die Anforderungen ab 2017 er-

füllen und nach dem 25.11.2010 sowie vor dem 

01.01.2020 angeschafft wurden, dürfen sie bis Ende 

2022 verwendet werden, sofern sie bauartbedingt 

nicht nachgerüstet werden können. 

Zur ordnungsgemäßen Kassenführung gehört neben 

den ab 2017 geltenden Anforderungen an Registrier-

kassen zwingend auch die Notwendigkeit, des tägli-

chen Zählens und Erfassens in Form eines Kassen-

buchs oder Kassenberichts, wobei die Grundsätze 

des unveränderlichen Aufbewahrens ebenfalls gel-

ten. 

Praxistipp: Sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, 

damit wir gemeinsam mit Ihnen prüfen können, ob Ihr 

Kassensystem auch die Anforderungen der Kas-

sensicherungsverordnung erfüllt. 

Unangekündigte Kassen-Nachschau droht ab 

2018 

Ab 2018 darf das Finanzamt sogenannte Kassen-Nach-

schauen durchführen, um die Ordnungsmäßigkeit der 

Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen 

und -ausgaben zu überprüfen. Die Nachschau kann die 

Finanzverwaltung ohne vorherige Ankündigung und 

auch zunächst anonym durch Testkäufe durchführen. 

Dabei kann sie computergestützte Kassensysteme, Re-

gistrierkassen und offene Ladenkassen kontrollieren. 

Hinweis: Spätestens zum 01.01.2018 sollten Sie alle 

Organisationsunterlagen rund um die Kasse bzw. 

das Kassensystem zusammengestellt und jederzeit 

griffbereit haben. Dazu gehören auf jeden Fall die 

Bedienungsanleitungen und die Programmier- bzw. 

Einrichtungsprotokolle. Sollte der Kassenprüfer un-

angekündigt an Ihrer Tür klingeln, nehmen Sie bitte 

umgehend Kontakt mit uns auf! Wir stehen Ihnen mit 

Rat und Tat zur Seite. 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

Fehler vermeiden für eine prüfungssichere 

Buchführung 

Die elektronische Buchführung und damit auch die 

rechtskonforme Aufbewahrung elektronischer Doku-

mente sind inzwischen stärker in den Fokus der Be-

triebsprüfung gerückt. Hier droht die Gefahr von Umsatz- 

und Gewinnschätzungen, wenn sich schwerwiegende 

Mängel zeigen. Besondere Bedeutung kommt hierbei 

der richtigen Archivierung von elektronischen Dokumen-

ten zu. Zwar sind Sie in der Wahl des Archivierungs-

systems frei, allerdings erteilt die Finanzverwaltung auch 

keine offiziellen Testate und gibt auch keine Empfehlun-

gen heraus. Wenn Sie die folgenden Punkte beachten, 

geben Sie dem Betriebsprüfer wenig Anlass zur Kritik: 

 Alle elektronischen Belege sind möglichst zeit-

nah zum Empfang oder zur Erstellung zu archi-

vieren, um Datenverlust oder -verfälschung zu 

vermeiden. 

 Nachträgliche Änderungen an den elektroni-

schen Dokumenten müssen ausgeschlossen 

sein oder lückenlos dokumentiert werden. 

 Die Archivierungssysteme müssen eine spätere 

Lesbarkeit durch die Finanzverwaltung er-

lauben. Verdichtete Daten müssen ohne gro-

ßen Aufwand lesbar gemacht werden können. 

 Die Ablage muss grundsätzlich in dem Format 

erfolgen, in dem das Dokument empfangen 

worden ist. Nur bei Papierdokumenten ist eine 

elektronische Aufbewahrung durch ersetzendes 

Scannen möglich. Dann ist allerdings eine 

Scananweisung erforderlich. 

 Alle archivierten Daten sind in einen nachvoll-

ziehbaren und eindeutigen Index mit Such-

funktion aufzunehmen. 

 Der gesamte Archivierungsvorgang muss nach-

vollziehbar dokumentiert werden. 

 

Hinweis: Nach den GoBD sind Sie als Unternehmer 

insbesondere verpflichtet, eine genaue Verfahrens-

dokumentation zu führen, aus der ersichtlich ist, wie 

Belege empfangen, erfasst, digitalisiert, verarbeitet 

und aufbewahrt werden. 

Soweit Sie per E-Mail Eingangsrechnungen erhalten 

oder Rechnungen versenden, sollten Sie die gesamte E-

Mail-Korrespondenz aufbewahren. Der bloße Ausdruck 

der E-Mail erfüllt nicht die Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung, da bereits nicht das Format beibehalten 

wird. Es empfiehlt sich, E-Mails und vor allem die Datei-

anhänge außerhalb des E-Mail-Programms in einem Do-

kumentenmanagementsystem oder einem System zur 

rechtssicheren Archivierung von E-Mails abzuspeichern. 

Praxistipp: Können Sie nicht einschätzen, ob Ihre 

betrieblichen Abläufe die Grundsätze ordnungs-

gemäßer Buchführung im elektronischen Rechts-

verkehr erfüllen, sprechen Sie uns gerne an. Wir 

können anhand Ihrer Betriebsabläufe gemeinsam mit 

Ihnen Schwachstellen aufdecken und Optimierungs-

vorschläge unterbreiten. 
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Geschenke an Geschäftsfreunde 

Vereinfachungsregelung gilt weiter 

Der Zweck eines Geschenks an Geschäftsfreunde wür-

de sich schnell ins Gegenteil verkehren, wenn der Be-

schenkte dafür eine Steuer entrichten müsste. Deshalb 

können schenkende Unternehmer die Steuer auf das 

Geschenk gleich mit übernehmen, und zwar durch Ent-

richtung einer Pauschalsteuer von 30 % der Aufwen-

dungen für das Geschenk, inklusive der Umsatzsteuer. 

In einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) wollte 

ein Unternehmer diese Pauschalsteuer als Betriebsaus-

gaben abziehen. Der BFH ließ den Steuerbetrag jedoch 

nicht zum Betriebsausgabenabzug zu und verwies auf 

das einkommensteuerrechtliche Abzugsverbot für Ge-

schenke an Geschäftsfreunde, deren Wert pro Emp-

fänger und Jahr zusammengerechnet über 35 € liegt. 

Die vom Schenker übernommene Pauschalsteuer stellt 

ein zweites Geschenk dar, das steuerlich wie das 

Hauptgeschenk zu behandeln ist. Zählt das Hauptge-

schenk wegen seines Werts zum nichtabziehbaren un-

angemessenen Repräsentationsaufwand, gilt dies auch 

für die mitgeschenkte Steuer. Gleiches gilt, wenn der 

Wert des Hauptgeschenks erst gemeinsam mit der Steu-

er die Grenze von 35 € übersteigt. Das Abzugsverbot 

kann also auch erst nachträglich durch die Steuerüber-

nahme ausgelöst werden. Damit verschiebt der BFH 

faktisch die 35-€-Grenze deutlich nach unten. Die Zu-

wendung selbst dürfte danach den Betrag von 26,58 € 

brutto nicht übersteigen, denn bei Hinzusetzen des Steu-

ergeschenks von 30 % von 26,58 € (7,97 €) zuzüglich 

Solidaritätszuschlag (0,44 €) wird die Grenze von 35 € 

gerade noch eingehalten. Dies gilt zumindest, soweit der 

Beschenkte nicht kirchensteuerpflichtig ist. 

Praxistipp: Eine Pauschalierung ist ausgeschlossen, 

wenn die Aufwendungen je Empfänger und Wirt-

schaftsjahr oder die Aufwendungen für das einzelne 

Geschenk den Betrag von 10.000 € übersteigen. 

Zum Glück hat sich die Finanzverwaltung zwischenzeit-

lich von dieser komplizierten Berechnungsweise der 

Rechtsprechung distanziert. Aus Vereinfachungsgrün-

den soll es weiterhin dabei bleiben, dass es für die Ein-

haltung der 35-€-Grenze allein auf den Wert des Ge-

schenks und nicht das zusätzliche Steuergeschenk 

ankommt. Damit herrscht aber keine völlige Rechts-

sicherheit, denn die Gerichte sind daran in Streitfällen 

nicht gebunden. 

Fremdgelder 

Genaue Trennung erforderlich 

Fremdgelder, die als durchlaufende Posten vereinnahmt 

werden (beispielsweise von Rechtsanwälten), müssen 

von den übrigen betrieblichen Einnahmen getrennt auf-

gezeichnet und verwaltet werden. Ist eine eindeutige 

Trennung zwischen den Fremdgeldern und den Hono-

raren nicht möglich, müssen die potentiellen Fremdgel-

der als eigene Einnahmen der Umsatzsteuer unterwor-

fen werden.  

Hinweis: Um nachteilige Schlussfolgerungen und 

Unterstellungen der Finanzverwaltung zu vermeiden, 

sollten die Buchführungsaufzeichnungen bei Fremd-

geldern eindeutig und unmissverständlich sein. 

Vorsteuerabzug 

Rechnungsberichtigung ist rückwirkend mög-

lich! 

Bislang galt: Entdeckte das Finanzamt bei einer Be-

triebsprüfung nicht ordnungsgemäße Eingangsrech-

nungen, konnte es den Vorsteuerabzug versagen. Auf 

die Steuernachforderung musste der Unternehmer pro 

Jahr 6 % Nachzahlungszinsen zahlen, und zwar selbst 

dann, wenn er berichtigte Rechnungen vorlegen konnte. 

Denn diese wurden von der Finanzverwaltung nur für die 

Zukunft anerkannt. 

Dank einer Entscheidung des BFH gehört diese Ver-

waltungspraxis nun der Vergangenheit an. Danach wirkt 

eine berichtigte Rechnung auf den Zeitpunkt der ur-

sprünglichen Rechnungsausstellung zurück, so dass 

keine Nachzahlungszinsen entstehen. Eine berichtigte 

Rechnung kann noch bis zum Schluss der letzten münd-

lichen Verhandlung vor dem FG vorgelegt werden. Diese 

Kehrtwende beruht auf einer unternehmerfreundlichen 

Rechtsprechung des EuGH. 

Damit eine Rechnung berichtigungsfähig ist, muss sie 

bestimmte Mindestangaben enthalten, beispielsweise 

zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, 

zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur geson-

dert ausgewiesenen Umsatzsteuer. Wenn diese Anga-

ben nicht gänzlich fehlen oder in hohem Maße unbe-

stimmt unvollständig oder unrichtig sind, können die 

Rechnungen noch berichtigt werden.  

Beispiel: Im Streitfall war es für den BFH akzep-

tabel, dass die Rechnung eines Rechtsanwalts in der 

Leistungsbeschreibung zunächst allgemein auf einen 

Beratervertrag Bezug nahm und erst nachträglich 

präzisiert wurde. Alle anderen oben genannten Min-

destangaben waren schon in der Ursprungsrechnung 

vorhanden. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Finanzverwal-

tung den Vorsteuerabzug erneut nur für die Zukunft ak-

zeptiert, obwohl der EuGH festgestellt hat, dass der Vor-

steuerabzug bestehen kann, selbst wenn die Eingangs-
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rechnung nicht alle erforderlichen Rechnungsangaben 

enthält. Dies gilt zumindest, wenn die Finanzverwaltung 

über sämtliche Daten verfügt, um die Voraussetzungen 

für den Vorsteuerabzug prüfen zu können. 

Praxistipp: Kann eine berichtigte Rechnung aus tat-

sächlichen Gründen nicht mehr erlangt werden, sollte 

der Vorsteuerabzug im Billigkeitswege geltend ge-

macht werden (beispielsweise unter Verweis auf den 

Vertrauensschutz oder die Gutgläubigkeit des Unter-

nehmers). Dies wird aber nur im Einzelfall Erfolg ha-

ben. 

Reverse-Charge-Verfahren 

Welche Rechtsfolgen hat ein Verstoß? 

Beim Wechsel der Steuerschuldnerschaft (sogenanntes 

Reverse-Charge-Verfahren) erhält der Leistungsempfän-

ger vom leistenden Unternehmer eine Nettorechnung 

ohne Umsatzsteuer, in der auf die Umkehr der Steuer-

schuldnerschaft hingewiesen wird. Der Leistungsemp-

fänger führt in diesem Fall die Umsatzsteuer an das Fi-

nanzamt ab. Ist er zum Vorsteuerabzug berechtigt, kann 

er zugleich die Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend 

machen. Bei ordnungsgemäßem Verfahren entsteht 

daher für den Leistungsempfänger keine Steuerschuld, 

da sich Umsatzsteuerschuld und Vorsteuerabzug gegen-

seitig aufheben. 

Was passiert aber, wenn die Beteiligten diese Regelung 

übersehen und der leistende Unternehmer eine Rech-

nung mit Umsatzsteuer ausstellt? Da diese Rechnung 

weder den Hinweis auf die Umkehr der Steuerschuldner-

schaft enthält noch materiell-rechtlich zutreffend ausge-

stellt worden ist, kann der Leistungsempfänger aus 

dieser Rechnung keinen Vorsteuerabzug herleiten. 

Dieser muss vielmehr die zu Unrecht an den leistenden 

Unternehmer gezahlte Umsatzsteuer zurückfordern, 

während der leistende Unternehmer nach Berichtigung 

der Rechnung eine Erstattung der von ihm zu Unrecht 

gezahlten Umsatzsteuer vom Finanzamt fordern kann. 

Wichtig: Die Korrektur der Rechnung durch den leis-

tenden Unternehmer von einer Brutto- in eine Netto-

rechnung hat keine Rückwirkung. Die Änderung wird 

erst in dem Voranmeldungszeitraum vollzogen, in 

dem der leistende Unternehmer die korrigierte Rech-

nung vorgelegt hat. 

Zum Schutz des Leistungsempfängers gibt es eine Aus-

nahme von dieser Regel: Kann der Leistungsempfänger 

vom insolventen Verkäufer keine Rückzahlung der 

überzahlten Umsatzsteuer erlangen, kann er unmittelbar 

gegenüber dem Finanzamt einen Anspruch auf Erstat-

tung der Umsatzsteuer geltend machen. In diesem Fall 

ist nichts verloren. Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer 

Rechtedurchsetzung unmittelbar gegenüber dem Fi-

nanzamt. 

Erbschaftsteuerreform 

Bayern will Gesetz großzügiger auslegen 

Das neue Erbschaftsteuergesetz, in dem die Besteu-

erung des Betriebsvermögens neu geregelt worden ist, 

ist rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft getreten. Die Fi-

nanzverwaltung hat nun die lange erwarteten Ver-

waltungsanweisungen zu diesem neuen Recht veröffent-

licht, anhand derer Unternehmer und Steuerberater 

nachvollziehen können, wie das Gesetz ausgelegt und 

angewendet werden soll. Die bisherigen Erbschaft-

steuerrichtlinien sind daher insoweit veraltet. 

Allerdings konnten sich die Bundesländer nicht auf eine 

einheitliche Linie einigen. Denn Bayern folgt in bestimm-

ten Punkten nicht der eher restriktiven Auslegung des 

Ländererlasses und wird ihn in dieser Form nicht um-

setzen. Da die Erbschaftsteuer von den Ländern ein-

gezogen wird, kann die Bundesregierung das Aussche-

ren Bayerns nicht verhindern. Sollte die praktische 

Handhabung in Bayern zukünftig daher tatsächlich güns-

tiger für den Schenker bzw. Erblasser ausfallen, würde 

es für die Besteuerung von Betriebsvermögen einen 

Unterschied machen, in welchem Bundesland die Erb-

lasser bzw. die Schenker ihren Wohnsitz haben. Bei zu 

übertragenden wertvollen Betrieben kann dies ein As-

pekt sein, den man im Hinterkopf haben sollte. 

Schutz personenbezogener Daten 

Sind Sie fit für die neue Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DSGVO)? 

Zum 25.05.2018 wird die EU-DSGVO in Kraft treten, die 

die bisherigen Datenschutzrichtlinien weiterentwickelt. 

Die Verordnung rückt das Thema Datensicherheit stär-

ker in den Vordergrund. Alle Unternehmer müssen prü-

fen, ob die Abläufe im eigenen Betrieb mit der EU-

DSGVO im Einklang stehen.  

Unternehmen sollten ihren Datenschutzbeauftragten 

frühzeitig in alle Fragen, die mit dem Schutz per-

sonenbezogener Daten zusammenhängen, einbinden. 

Auf Basis einer betrieblichen Risikoanalyse müssen Un-

ternehmer geeignete Maßnahmen zum Schutz von per-

sonenbezogenen Daten treffen.  

Hinweis: In Betracht kommen folgende Mindestmaß-

nahmen zur Risikoreduzierung: Zugangs- und Spei-

cherkontrolle, Benutzer- und Zugriffskontrolle, Einga-

be- und Transportkontrolle, Auftrags- und Verfügbar-
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keitskontrolle, der Einsatz von Verschlüsselungsver-

fahren und die Pseudonymisierung bei der Datenver-

arbeitung.  

Bestenfalls sollten Sie daher das Speichern von Ver-

braucherdaten minimieren und den Personenkreis, dem 

Sie Zugang zu diesen Daten gewähren, einschränken. 

Verbraucher können von Unternehmen verlangen, dass 

ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden (sogenanntes Recht auf Vergessenwerden). 

Außerdem kommen auf die Unternehmer erhebliche 

Melde- und Dokumentationspflichten zu. Verstöße 

gegen die EU-DSGVO können mit umsatzabhängigen 

Geldbußen geahndet werden und werden an die Auf-

sichtsbehörden gemeldet. 

Praxistipp: Nehmen Sie die EU-DSGVO nicht auf 

die leichte Schulter und beginnen Sie frühzeitig mit 

den Vorbereitungen! Denn die Verordnung betrifft 

nicht nur die Daten Ihrer Kunden, sondern auch die 

Daten Ihrer Mitarbeiter. Die EU-Verordnung könnte 

etwa im Widerspruch zu bestehenden Betriebsver-

einbarungen in Ihrem Unternehmen stehen. Hier 

müssen Unternehmer und Betriebsräte frühzeitig 

neue gesetzeskonforme Regelungen treffen. 

Tipps und Hinweise für GmbH-Ge-
sellschafter und -Geschäftsführer 

Verlustabzug bei Anteilsverkauf 

Bundesverfassungsgericht stellt teilweise Ver-

fassungswidrigkeit fest 

Nach der aktuellen Gesetzesfassung gehen Verlustvor-

träge einer Kapitalgesellschaft anteilig unter, wenn in-

nerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % der Anteile auf 

einen fremden Dritten übertragen werden. Übersteigt die 

Anteilsübertragung 50 %, geht der Verlustvortrag sogar 

vollständig unter. Das Bundesverfassungsgericht hat 

nunmehr zumindest den anteiligen Verlustuntergang als 

verfassungswidrig eingestuft. Zwar sei es rechtens, dass 

der Gesetzgeber den missbräuchlichen Handel mit so-

genannten Verlustgesellschaften (Mantelkaufregelung) 

einschränken bzw. vermeiden will. Allerdings sind die 

Grenzen zulässiger Typisierung überschritten, wenn zur 

Erfassung von missbräuchlichen Gestaltungen allein an 

die Höhe der Anteilsübertragung angeknüpft wird. Dies 

ist zumindest dann der Fall, wenn ein Minderheitsanteil 

von weniger als 50 % übertragen wird. Schließlich kann 

es zahlreiche Gründe für die Anteilsübertragung geben. 

Praxistipp: Das Gericht hat noch nicht entschieden, 

ob Gleiches auch für die Übertragung von mehr als 

50 % der Gesellschaftsanteile gilt. Zu dieser Fallge-

staltung sind aktuell zwei Verfahren vor dem BFH an-

hängig. Gegen eine vollständige Streichung der Ver-

lustvorträge durch das Finanzamt sollte daher auf je-

den Fall Einspruch eingelegt werden. Das BVerfG 

hat dem Gesetzgeber bis zum 31.12.2018 aufge-

tragen, den Verfassungsverstoß für die Jahre 2008 

bis 2015 zu beseitigen. 

Vorbeugend zu der mittlerweile teilweise für verfas-

sungswidrig erklärten Norm hat der Gesetzgeber mit 

Wirkung ab dem 01.01.2016 angeordnet, dass Verlust-

vorträge unter bestimmten Voraussetzungen auch bei 

einem Anteilseignerwechsel bestehen bleiben können 

(sogenannter fortführungsgebundener Verlustvortrag). 

Auf diese Weise hat er sich bereits bemüht, einer Ver-

fassungswidrigkeit auch für die Jahre ab 2016 vorzubeu-

gen. Zwingende Voraussetzung für den Erhalt der Ver-

lustvorträge ist, dass 

 der seit drei Jahren bzw. seit Gründung der Gesell-

schaft bestehende Geschäftsbetrieb unverändert 

fortgeführt wird, 

 kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen 

wird, 

 sich die Körperschaft nicht an einer Mitunterneh-

merschaft beteiligt, 

 die Körperschaft kein Organträger ist bzw. wird und 

 keine Wirtschaftsgüter unter dem gemeinen Wert in 

die Körperschaft eingebracht werden. 

 

Werden diese Bedingungen nicht mehr erfüllt, entfällt 

der fortführungsgebundene Verlustvortrag mit soforti-

ger Wirkung. 

 

Praxistipp: Sollten Sie einen Gesellschafterwechsel 

planen, sprechen Sie uns bitte an, damit wir prüfen 

können, ob diese gesetzliche Regelung für Sie zum 

Tragen kommt oder Sie mit einem Untergang der 

Verluste rechnen müssen. 

 

Vermögensübergabe gegen Versorgungsleis-

tungen 

Wird eine mindestens 50 %ige GmbH-Beteiligung auf 

ein Kind im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge 

übertragen und zahlt das Kind dafür Versorgungsleis-

tungen an sein Elternteil, können diese Versorgungsleis-

tungen nicht als Sonderausgaben abgesetzt werden, 

wenn der Elternteil nach der Übertragung der Beteili-

gung weiterhin als Geschäftsführer der GmbH tätig ist. 

Hintergrund: Ein Anteil an einer GmbH von mindestens 

50 % kann im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 

auf ein Kind gegen Versorgungsleistungen übertragen 

werden. Die Versorgungsleistung ist dann für das Kind 

unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgabe 

steuerlich absetzbar. Voraussetzung ist nach dem Ge-

setz unter anderem, dass der Vermögensübergeber 

(Elternteil) als Geschäftsführer für die GmbH tätig war 
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und der Vermögensübernehmer (Kind) die Geschäfts-

führertätigkeit nach der Übertragung übernimmt. 

Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschafter einer 

GmbH, die ihm von seinem Vater im Wege der vorweg-

genommenen Erbfolge unentgeltlich übertragen worden 

war. Der Kläger wurde weiterer Geschäftsführer der 

GmbH; daneben blieb auch sein Vater weiterhin Ge-

schäftsführer. In dem Übertragungsvertrag hatte sich der 

Kläger zur Zahlung einer Versorgungsrente an seine 

Eltern verpflichtet. Er machte diese Zahlung als Sonder-

ausgaben, nämlich als sog. Versorgungsleistungen, 

geltend. Das Finanzamt erkannte den Sonderausgaben-

abzug nicht an, weil der Vater weiterhin als Geschäfts-

führer tätig war. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die 

hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Im Streitfall waren zwar viele Voraussetzungen für 

den Sonderausgabenabzug erfüllt: Es wurde ein 

mindestens 50 %iger GmbH-Anteil auf den Kläger 

übertragen, der Vater war Geschäftsführer gewesen, 

und der Kläger wurde nach der Übertragung Ge-

schäftsführer. 

 Schädlich war jedoch, dass der Vater weiterhin 

Geschäftsführer blieb. Der Sonderausgabenabzug 

ist nur dann möglich, wenn der übertragende Vater 

seine Geschäftsführerstellung vollständig aufgibt. 

Dies ergibt sich aus der Formulierung, dass die Ge-

schäftsführertätigkeit „übernommen“ werden muss. 

Hinweise: Der BFH folgt damit der Auffassung der Fi-

nanzverwaltung. Die Übertragung einer GmbH-

Beteiligung wird also nur dann als steuerlich begünstigte 

Vermögensübergabe behandelt, wenn die Beteiligung 

mindestens 50 % beträgt, der bisherige Gesellschafter 

auch Geschäftsführer war, diese Stellung nun aufgibt 

und der Übernehmer die Geschäftsführertätigkeit fort-

führt. 

Der Vorteil einer solchen Vermögensübergabe ist, dass 

der Übertragende keinen Veräußerungsgewinn versteu-

ern muss und dass der Übernehmer die vereinbarten 

Versorgungsleistungen als Sonderausgaben absetzen 

kann. Zwar muss der Übertragende die Versorgungsleis-

tungen als sonstige Einkünfte versteuern; in der Regel 

wird er nach der Übertragung des Vermögens auf ein 

Kind aber kein hohes Einkommen mehr haben und des-

halb nur einem niedrigen Steuersatz unterliegen, wäh-

rend der Steuersatz für das Kind, das nun Einkünfte aus 

dem übertragenen Vermögen erzielt und die Versor-

gungsleistungen absetzen kann, deutlich höher ist. 

Verdeckte Gewinnausschüttung 

Kann die Tarifbesteuerung nachträglich bean-

tragt werden? 

Dividendenzahlungen unterliegen grundsätzlich der Ab-

geltungsteuer mit 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag 

und gegebenenfalls Kirchensteuer. Im Gegenzug kann 

nur der Sparerpauschbetrag von 801 € bzw. 1.602 € bei 

Eheleuten/eingetragenen Lebenspartnern abgezogen 

werden. Höhere Werbungskosten sind bei den Ein-

künften aus Kapitalvermögen ausgeschlossen. Je nach 

Beteiligungshöhe haben Sie aber auch ab einer Min-

destbeteiligung von 1 % die Möglichkeit, auf Antrag den 

Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer zu verlassen 

und zum individuellen Steuersatz zu optieren. Letzteres 

ist dann auch mit einem zumindest anteiligen Werbungs-

kostenabzug verbunden. Der Antrag muss nach dem 

Gesetzeswortlaut spätestens bei der Abgabe der Ein-

kommensteuererklärung gestellt werden, für den er 

erstmals gelten soll. 

Doch was gilt bei verdeckten Gewinnausschüttungen, 

die oft erst Jahre später durch die Betriebsprüfung ent-

deckt werden? Da die Steuererklärung schon lange 

abgegeben ist, scheint ein Antrag ausgeschlossen zu 

sein. Nach Ansicht der Richter des FG München kann 

der Antrag aber bei einer verdeckten Gewinnausschüt-

tung noch so lange gestellt werden, bis der wegen der 

verdeckten Gewinnausschüttung geänderte Einkommen-

steuerbescheid unanfechtbar geworden ist. 

Praxistipp: Da das Finanzamt gegen die Entschei-

dung das Revisionsverfahren vor dem BFH betreibt, 

sollten wir bei Ablehnung eines steuergünstigen An-

trags Einspruch einlegen und den Ausgang des Ver-

fahrens vor dem BFH abwarten. 

Berufliche Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft 

Verschärfung der Anforderungen 

Wenn Sie zu mindestens 1 % an einer Kapitalgesell-

schaft beteiligt und beruflich für diese tätig sind, können 

Sie beantragen, dass Ausschüttungen aus der Beteili-

gung nicht der Abgeltungsteuer unterliegen. In diesem 

Fall müssen 60 % der Erträge mit dem individuellen 

Einkommensteuersatz versteuert werden. Positiver Ne-

beneffekt: Sie können 60 % der Werbungskosten steu-

ermindernd geltend machen, die im Zusammenhang mit 

Ihrer Beteiligung stehen. Dies gilt insbesondere für Zin-

sen aus Darlehen, die Sie für den Erwerb Ihrer Beteili-

gung aufgenommen haben. Die Beschränkung auf den 

Sparerpauschbetrag von 801 € (1.602 € bei Ehegatten 

und eingetragenen Lebenspartnern) entfällt. Umstritten 

war bislang, welchen Umfang und welche Qualität die 

berufliche Tätigkeit für die Gesellschaft haben musste, 

um die Voraussetzungen für die Antragstellung zu erfül-

len.  

Jetzt hat der Gesetzgeber eine allzu gesellschafter-

freundliche Auslegung durch den BFH verhindert. Im 

Gesetz heißt es nun explizit, dass das wirtschaftliche 

Agieren der Gesellschaft durch die berufliche Tätigkeit  
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maßgeblich beeinflusst werden muss. Ein Minijob erfüllt 

dieses Erfordernis ebenso wenig wie ein reguläres An-

stellungsverhältnis, wohl aber die Anstellung als Ge-

schäftsführer bei der Kapitalgesellschaft.  

Hinweis: Wollen Sie daher künftig einen Antrag auf 

individuelle Besteuerung der Ausschüttungen aus 

der Kapitalgesellschaft stellen, müssen Sie darauf 

achten, dass nur wenige Tätigkeiten für die Gesell-

schaft diese Voraussetzungen erfüllen. 

Praxistipp: Bei einer Beteiligung von 25 % und mehr 

entfällt das Kriterium der beruflichen Tätigkeit. Hier 

können Sie daher stets prüfen, ob ein Antrag zur An-

wendung des individuellen Steuersatzes in Ihrer Situ-

ation sinnvoll ist. Sprechen Sie uns gerne an, wenn 

Sie sich unsicher sind, ob dies für Sie vorteilhaft ist. 

Wir klären dies gerne gemeinsam mit Ihnen. 

Tipps und Hinweise für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 

Betriebsveranstaltungen 

BMF reagiert auf Urteil des BFH 

Für Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge oder 

Weihnachtsfeiern sieht das Gesetz seit 2015 einen Frei-

betrag vor. Zuwendungen an Arbeitnehmer können bis 

zu einer Höhe von 110 € pro Betriebsveranstaltung und 

Teilnehmer steuerfrei bleiben. Nur für die übersteigen-

den Kosten fällt (Lohn-)Steuer an. Der Freibetrag ist auf 

zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr begrenzt. Die Fi-

nanzverwaltung hat in diesem Zusammenhang drei 

wichtige Grundsätze herausgearbeitet: 

 Die Gesamtkosten der Feier müssen zu gleichen Tei-

len auf alle bei der Feier tatsächlich anwesenden 

Teilnehmer aufgeteilt werden. Erscheinen wesentlich 

weniger Gäste als ursprünglich angemeldet, kann 

dies zu einer unerwarteten Steuererhöhung führen. 

Denn die Gesamtkosten werden in diesem Fall auf 

weniger Köpfe umgelegt als geplant, so dass der 

Freibetrag pro Person schneller überschritten wird.  

 

Achtung: Den Kostenanteil einer Begleitperson 

müssen Sie zum Kostenanteil des Arbeitnehmers 

hinzuaddieren.  

 Der Freibetrag erfasst auch Geschenke; diese müs-

sen allerdings im konkreten Zusammenhang mit 

der Betriebsveranstaltung stehen. Für Geschenke, 

die allen oder einzelnen Arbeitnehmern nur „bei Ge-

legenheit“ der Veranstaltung überreicht werden, gilt 

der Freibetrag ebenso wenig wie für alle Geschenke, 

die der Arbeitnehmer auch ohne die Be-

triebsveranstaltung erhalten hätte. Bei Geschenken 

bis 60 € pro Arbeitnehmer wird aber pauschal unter-

stellt, dass sie im Zusammenhang mit der Betriebs-

veranstaltung stehen und vom Freibetrag erfasst 

werden. 

 Organisiert der Arbeitgeber die Anreise zur Veran-

staltung betriebsintern, werden die übernommenen 

Reisekosten in den Freibetrag mit eingerechnet. Fin-

det die Veranstaltung dagegen außerhalb der ersten 

Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers statt und organi-

siert der Arbeitnehmer seine An- und Abreise selbst, 

darf der Arbeitgeber die Reisekosten dagegen sepa-

rat steuerfrei erstatten. 

 

Praxistipp: Begünstigt sind auch mehrtägige Be-

triebsveranstaltungen. Allerdings wird der Freibetrag 

von 110 € für die gesamte Zeit nur einmal gewährt. 

Dienstwagen 

Neues zur Privatnutzung  von Pkws 

Arbeitnehmer müssen die private Nutzung eines ge-

leasten Dienstwagens nicht über die 1-%-Regelung 

oder die Fahrtenbuchmethode (lohn-)versteuern, wenn 

ihnen das Fahrzeug aufgrund einer vom Arbeitsvertrag 

unabhängigen Sonderrechtsbeziehung zuzurechnen 

ist. Entscheidend dafür ist, ob der Arbeitnehmer im In-

nenverhältnis gegenüber seinem Arbeitgeber die we-

sentlichen Rechte und Pflichten des Leasingnehmers 

trägt, er also ein in Raten zu zahlendes Entgelt für das 

Fahrzeug entrichten muss und ihn allein die Gefahr und 

die Haftung für Instandhaltung, Sachmängel und Verlust 

des Fahrzeugs treffen. Nach Meinung der Finanzverwal-

tung muss die Privatnutzung aufgrund einer arbeitsrecht-

lichen Grundlage immer dann versteuert werden, wenn 

 der Anspruch von den Parteien im Zuge einer Ge-

haltsumwandlung mit Wirkung für die Zukunft ver-

einbart wurde, der Arbeitnehmer also unter Ände-

rung seines Arbeitsvertrags auf einen Teil seines 

Barlohns gegen Fahrzeuggestellung verzichtet, 

oder 

 der Anspruch ein arbeitsvertraglicher Vergü-

tungsbestandteil ist, dies also zu Beginn des Ar-

beitsverhältnisses geregelt wird, oder  

 die Dienstwagengewährung mit einer Beförderung 

des Arbeitnehmers einhergeht. 

 

Praxistipp: Ist der Dienstwagen dem Arbeitnehmer 

zuzurechnen, entfällt zwar die Besteuerung des Pri-

vatnutzungsvorteils. Ein Vorteil aus der Inanspruch-

nahme verbilligter Leasingkonditionen, die der Arbeit-

geber erhält und an den Arbeitnehmer weitergibt, 

muss vom Arbeitnehmer aber als „gewöhnlicher“ Ra-

batt versteuert werden. 
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Wird arbeitsvertraglich eine Zuzahlung des Arbeitneh-

mers vereinbart, vermindert diese Zahlung den nach 

der 1-%-Regelung ermittelten Steuervorteil für den Ar-

beitnehmer. Dies gilt zum einen für pauschale Zahlun-

gen (beispielsweise 100 € pro Monat oder 0,10 € pro pri-

vat gefahrenem Kilometer) und zum anderen für indivi-

duelle Kostenübernahmen (beispielsweise die Übernah-

me der Benzinkosten oder die prozentuale Beteiligung 

an den tatsächlich angefallenen Kosten). 

Auch individuelle Arbeitnehmerzuzahlungen 

sind jetzt abziehbar 

Zahlen Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber ein Nut-

zungsentgelt dafür, dass sie ihren Dienstwagen privat 

nutzen dürfen, können sie diese Zuzahlungen von ihrem 

geldwerten Nutzungsvorteil abziehen. Das gilt sowohl 

bei der 1-%-Methode als auch bei der Fahrtenbuchme-

thode. Die Finanzämter haben einen Abzug bisher aber 

nur akzeptiert, wenn das Nutzungsentgelt pauschal (z.B. 

100 € pro Monat) oder nach der tatsächlichen Nutzung 

des Dienstwagens (z.B. 0,10 € pro privat gefahrenen 

Kilometer) bemessen wurde oder der Arbeit-nehmer die 

Leasingraten des Dienstwagens übernommen hatte. 

Wurden dagegen individuelle Kosten (z.B. für das Tan-

ken, die Reparatur, die Kfz-Versicherung oder die Wa-

genwäsche) selbst getragen, haben die Finanzämter 

bisher einen vorteilsmindernden Abzug abgelehnt. 

Diese strenge Gangart hat das Bundesfinanzmi-

nisterium nun aufgrund der neuen, anderslautenden 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgegeben. 

Arbeitnehmer dürfen ab sofort in allen offenen Fällen 

auch ihre individuellen Zuzahlungen vom Nutzungsvor-

teil abziehen. Das gilt auch für Kfz-Kosten, die zunächst 

vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend an den 

Arbeitnehmer weiterbelastet werden. Sofern der Nut-

zungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt 

wurde, gilt eine Besonderheit: Dieser vorteilsmindernde 

Abzug ist nur zulässig, wenn die selbstgetragenen Kfz-

Kosten vorher in die Gesamtkosten des Kfz (Bemes-

sungsgrundlage für den Nutzungsvorteil) eingerechnet 

worden sind. 

Hinweis: Arbeitnehmer, die ihre individuellen Zuzahlun-

gen absetzen wollen, sollten für steuerliche Zwecke 

sämtliche Belege aufbewahren, aus denen sich ihre 

Kostenübernahme ergibt (z.B. Tankquittungen, Kredit-

kartenabrechnungen, Kontoauszüge). Die Zuzahlung 

wird zu-dem steuerlich nur anerkannt, wenn sie (ar-

beits-)vertraglich festgelegt worden ist. 

Häusliches Arbeitszimmer 

Abzug in voller Höhe ist auch bei geteiltem 

Arbeitszimmer möglich 

Arbeitnehmer können die Kosten für ein häusliches 

Arbeitszimmer mit maximal 1.250 € pro Jahr als Wer-

bungskosten abziehen, wenn ihnen für ihre Tätigkeit 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein un-

beschränkter Abzug der Raumkosten ist darüber hinaus 

nur dann zulässig, wenn das heimische Büro den Mit-

telpunkt der gesamten beruflichen Betätigung bildet. 

Nutzen mehrere Personen das häusliche Arbeitszimmer, 

stellt sich die Frage, ob jedem von ihnen der Werbungs-

kostenabzug von bis zu 1.250 € zusteht. Der BFH hat 

sich in zwei aktuellen Entscheidungen gegen die Finanz-

verwaltung gestellt, die den Betrag nur pro Arbeitszim-

mer anerkannt und bei einer Nutzung durch mehrere 

Personen eine anteilige Aufteilung gefordert hat. Es gilt 

nunmehr eine personenbezogene Betrachtung. Nut-

zen mehrere Personen gemeinsam ein häusliches Ar-

beitszimmer, steht jedem Mitnutzer der Höchstbetrag 

von 1.250 € in vollem Umfang zu. 

Praxistipp: Nutzen Sie selbst das Arbeitszimmer für 

verschiedene Tätigkeiten und steht Ihnen für einen 

Teil der Tätigkeiten ein anderer Arbeitsplatz zur Ver-

fügung, führt dies ebenfalls nicht zu einer anteiligen 

Kürzung des Höchstbetrags von 1.250 €. 

Beispiel: Dem Angestellten, der das Arbeitszimmer 

zu 30 % für seinen Arbeitgeber nutzt, steht ein Ar-

beitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung. Zu 70 % 

benötigt er das Arbeitszimmer für seine freiberufliche 

journalistische Tätigkeit. Die auf das Arbeitszimmer 

entfallenden Kosten betragen 4.000 €. Damit kann er 

im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit 70 % 

von 4.000 € (= 2.800 €), maximal aber 1.250 € steu-

erlich geltend machen. 

Auch bei einer selbständigen Tätigkeit kann unter be-

stimmten Voraussetzungen ein auf 1.250 € beschränk-

tes häusliches Arbeitszimmer auch dann anerkannt wer-

den, wenn ein außerhäuslicher Arbeitsplatz vorhanden 

ist. Dies ist allerdings an die Voraussetzung geknüpft, 

dass der außerhäusliche Arbeitsplatz nur eingeschränkt 

nutzbar ist, so dass der Steuerpflichtige in seinem Ar-

beitszimmer einen nicht unerheblichen Teil seiner beruf-

lichen Tätigkeit verrichten muss. Steht beispielsweise in 

den Praxisräumen kein vernünftiger Verwaltungsarbeits-

platz zur Verfügung, kann ein Arbeitszimmer akzeptiert 

werden. 

Höchstbetrag von 1.250 € ist bei mehreren  

Tätigkeiten nicht aufzuteilen 

Viele Arbeitnehmer verdienen sich durch Nebentätigkei-

ten etwas Geld hinzu - die Zahl der „Multijobber“ steigt in 

Deutschland seit Jahren an. Nutzt ein Arbeitnehmer sein 
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häusliches Arbeitszimmer für mehrere Jobs, stellt sich 

schnell die Frage nach der Absetzbarkeit der Raumkos-

ten. 

Kosten des häuslichen Arbeitszimmers sind nur dann 

unbeschränkt als Werbungskosten oder Betriebsausga-

ben abzugsfähig, wenn der Raum der Mittelpunkt der 

gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit ist. 

Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt woanders, steht dem 

Steuerzahler für seine Tätigkeit aber kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung, sind die Raumkosten be-

schränkt mit maximal 1.250 € pro Jahr absetzbar. In 

allen anderen Fällen können die Raumkosten nicht steu-

ermindernd geltend gemacht werden. 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun der Fall eines 

(Vollzeit-)Arbeitnehmers vor, der sein häusliches Ar-

beitszimmer für seine Angestelltentätigkeit und für seine 

nebenberufliche schriftstellerische Tätigkeit genutzt 

hatte. Da der Tätigkeitsmittelpunkt nicht in seinem häus-

lichen Arbeitszimmer lag, machte der Steuerzahler 

Raumkosten in Höhe von 1.250 € als Betriebsausgaben 

bei seiner schriftstellerischen Tätigkeit geltend. Nach-

dem ihm das Finanzamt den gesamten Betrag aber-

kannt hatte, klagte er und erzielte zunächst einen Etap-

penerfolg: Das Finanzgericht hatte entschieden, dass 

der Höchstbetrag nach dem zeitlichen Nutzungsumfang 

auf die beiden Tätigkeiten aufgeteilt werden müsse. Da 

für den Schriftstellerjob eine 50%ige Nutzung anzuneh-

men sei, dürften die Raumkosten nur mit maximal 625 € 

(halber Höchstbetrag) abgesetzt werden. 

Der Kläger ging in Revision und erhielt vom BFH in 

vollem Umfang recht. Nach Ansicht der Richter müssen 

die entstandenen Raumkosten zwar zunächst nach den 

zeitlichen Nutzungsanteilen auf die Tätigkeiten aufgeteilt 

werden. Eine Auf-teilung des Höchstbetrags darf aber 

nicht erfolgen. Für die Angestelltentätigkeit ist kein 

Raum-kostenabzug möglich (kein Tätigkeitsmittelpunkt 

und vorhandener Alternativarbeitsplatz) und für die selb-

ständige Tätigkeit gilt ein beschränkter Raumkostenab-

zug. In dieser Konstellation darf der Höchstbetrag von 

1.250 € komplett bei letzterer Tätigkeit beansprucht 

werden. 

Hinweis: Steht einem Multijobber für beide Tätigkeiten 

ein beschränkter Raumkostenabzug zu, darf er den 

Höchstbetrag von 1.250 € aber nicht zweifach abziehen. 

Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz will der Gesetz-

geber ab 2018 die betriebliche Altersvorsorge weiter 

vorantreiben. Das Gesetz sieht dabei unter anderem 

folgende Maßnahmen vor: 

Einheitliche Steuer-Freibeträge 

Bisher konnten bis zu 4 % der Beitragsbemessungs-

grenze der allgemeinen Rentenversicherung steuer- und 

sozialversicherungsfrei in eine betriebliche Altersversor-

gung eingezahlt werden. Zusätzlich wurden bei Verträ-

gen mit Vertragsabschluss ab dem 01.01.2005 1.800 € 

steuerfrei gestellt. Ab 2018 können einheitlich bis zu 

8 % der Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei einge-

zahlt werden. Der Betrag von 1.800 € entfällt.  

Vorsicht: Für die Sozialversicherungsfreiheit bleibt 

es bei der alten 4-%-Grenze. Steuerfreie Einzah-

lungen in die betriebliche Altersversorgung sind da-

mit nicht unbedingt auch in vollem Umfang von der 

Sozialversicherung befreit. 

Werden aus Anlass der Beendigung eines Dienstverhält-

nisses Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung ge-

leistet, beträgt die Steuerfreiheit ab 2018 4 % der Bei-

tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenver-

sicherung vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, 

in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat (jedoch 

maximal zehn Kalenderjahre).  

Hinweis: Sprechen Sie uns daher an, wenn Sie im 

Rahmen einer Abfindungszahlung steuerfreie Ein-

zahlungen in die betriebliche Altersversorgung vor-

nehmen wollen, damit wir gemeinsam die Anfor-

derungen klären können. 

 

Lohnsteuerersparnis bei Arbeitnehmern 

Um es Arbeitnehmern mit einem Monatsbruttogehalt von 

bis zu 2.200 € leichter zu machen, eine betriebliche Al-

tersversorgung aufzubauen, sieht das Gesetz Steuer-

erleichterungen für Unternehmen vor, die für diese Mit-

arbeiter 240 € bis 480 € jährlich in eine betriebliche Al-

tersversorgung einzahlen. Der Förderbetrag von 30 % 

dieser Beiträge bewegt sich zwischen 72 € bis 144 € pro 

Kalenderjahr. Er soll durch Verrechnung mit der vom Ar-

beitgeber abzuführenden Lohnsteuer ausgezahlt wer-

den, so dass sich der Lohnsteueraufwand für ihn ent-

sprechend verringert.  

Hinweis: Möchten Sie als Arbeitgeber von den neu-

en Fördermöglichkeiten profitieren, sprechen Sie uns 

an, damit wir klären können, ob und in welchem Um-

fang diese Regelung für Sie in Betracht kommt. 

Erleichterungen bei der Sozialversicherung 

Der Gesetzgeber hat für bestimmte Fälle die Fälligkeits-

regeln für Gesamtsozialversicherungsbeiträge geän-

dert. Ist der tatsächliche Wert für den laufenden Monat 

noch nicht bekannt, müssen die Beiträge künftig nicht 

mehr aufwändig geschätzt werden. Vielmehr können Ar-
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beitgeber einfach den Vormonatsbeitrag zahlen. Die sich 

aufgrund des vereinfachten Verfahrens ergebende Diffe-

renz zum tatsächlichen Wert ist dann im Folgemonat 

abzuführen oder von der Beitragsschuld abzuziehen. 

Erhöhung der Grundzulage bei der Riester-Rente 

Bei der Riester-Rente wird die seit 2008 unveränderte 

Grundzulage ab 2018 von 154 € auf 175 € erhöht. Je-

doch bleibt der Höchstbetrag für den Sonderausga-

benabzug des unmittelbar Riester-Berechtigten mit 

2.100 € unverändert bestehen. Damit fällt zugleich der 

Steuervorteil durch den Sonderausgabenabzug geringer 

als bisher aus, den Sie bislang im Rahmen Ihrer Ein-

kommensteuererklärung erhalten haben. 

Praxistipp: Die Gerichte haben zwischenzeitlich un-

missverständlich klar gemacht, dass Pflichtversicher-

te in den Versorgungswerken (beispielsweise Steu-

erberater, Rechtsanwälte, Ärzte oder Architekten) 

nicht unmittelbar riestern können. Denn die Versor-

gungswerke sind nicht mit dem Versicherungszweig 

der Deutschen Rentenversicherung vergleichbar. Nur 

wenn der jeweilige Ehegatte bzw. eingetragene Le-

benspartner unmittelbar Riester-berechtigt ist, kön-

nen diese Personen mittelbar riestern. 

Beitragsbemessungsgrenze 

Bundesregierung plant höhere Sozialabgaben 

für 2018 

Die Bezieher mittlerer und höherer Einkommen müssen 

sich ab 2018 auf steigende Sozialabgaben einstellen. 

Auch im Jahr 2018 werden die sogenannten Rechengrö-

ßen in der Sozialversicherung nach oben angepasst. 

Sozialbeiträge werden nur bis zur Höhe der sogenann-

ten Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Einkünfte, die 

darüber liegen, sind also beitragsfrei. 

Beitragsbemessungsgrenze 2017 2018 

Renten- und Arbeitslosen-

versicherung (West) 

6.350 € 6.500 € 

Renten- und Arbeitslosen-

versicherung (Ost) 

5.700 € 5.800 € 

Kranken- und Pflegeversiche-

rung (bundeseinheitlich) 

4.350 € 4.425 € 

 

Die bundeseinheitliche Versicherungspflichtgrenze für 

die Krankenversicherung steigt von 4.800 € auf 4.950 € 

monatlich bzw. von 57.600 € auf 59.400 € jährlich. Wer 

mehr verdient, kann die gesetzliche Krankenkasse ver-

lassen und sich in einer privaten Krankenkasse ver-

sichern. ob ein solcher Wechsel in die private Kranken-

kasse ratsam ist, sollte im Einzelfall geprüft werden. 

Tipps und Hinweise für Haus- und 
Grundbesitzer 

Änderung der Rechtsprechung 

Einbauküche muss einheitlich über zehn Jahre 

abgeschrieben werden 

Nach der Rechtsprechung des BFH dürfen die Teile 

einer Einbauküche, die in eine vermietete Wohnung 

eingebaut wird, nicht einzeln abgeschrieben werden. Die 

Kosten der Einbauküche müssen vielmehr einheitlich 

über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschrieben 

werden, und zwar inklusive der Kosten für Spüle, Herd 

und andere Elektrogeräte.  

Die Finanzverwaltung schließt sich nunmehr dieser Be-

trachtungsweise an. Bei Erstveranlagungen bis ein-

schließlich 2016 ist es jedoch möglich, einen Antrag auf 

Anwendung der alten Rechtsprechung zu stellen, damit 

Spüle und Herd als sofort abzugsfähiger Erhaltungsauf-

wand anerkannt werden. 

Schuldzinsenabzug 

Werbungskostenabzug trotz Verkauf der Im-

mobilie? 

Schuldzinsen können Sie steuerlich als Werbungskosten 

ansetzen, wenn sie mit den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung in wirtschaftlichem Zusammenhang 

stehen. Dies setzt einen objektiven Zusammenhang mit 

der Überlassung eines Vermietungsobjekts zur Nutzung 

voraus. Nach der Veräußerung des Vermietungsobjekts 

entfällt ein solcher wirtschaftlicher Zusammenhang. Die 

Schuldzinsen dienen ab diesem Zeitpunkt der Überlas-

sung von Kapital.  

Auch ein Abzug als nachträgliche Werbungskosten 

bezogen auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung scheidet aus, wenn die Schuldzinsen auf Verbind-

lichkeiten entfallen, die durch den Veräußerungserlös 

hätten getilgt werden können. Das nicht zurückgeführte 

Darlehen lässt sich auch nicht ohne weiteres umdeuten 

und bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung aus anderen Objekten steuermindernd abziehen. 

Argumente wie die Fortführung der günstigen Darle-

henskonditionen und die Reinvestitionsabsicht in ein 

neues Vermietungsobjekt genügen nicht. Ein Abzug als 

vorweggenommene Werbungskosten für erst künftig 

anzuschaffende Vermietungsobjekte scheidet dagegen 

aus. 

Praxistipp: Gegen die Ablehnung des fortgesetzten 

Schuldzinsenabzugs ist ein Revisionsverfahren vor 

dem BFH anhängig. In Zweifelsfällen sollten wir da-

her Einspruch gegen Ihren Einkommensteuerbe-
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scheid einlegen und im Rahmen des Einspruchsver-

fahrens auf die Entscheidung des BFH warten, um 

die Chance auf den Werbungskostenabzug zu wah-

ren.  

Spekulationsfrist 

Gilt die Zehnjahresfrist auch für die selbst ge-

nutzte Ferienimmobilie? 

Gewinne aus dem Verkauf einer Immobilie im Privatver-

mögen müssen als Spekulationsgewinne mit dem indivi-

duellen Steuersatz besteuert werden, wenn zwischen 

Kauf und Verkauf nicht mehr als zehn Jahre liegen. Ent-

scheidend für die Berechnung dieser Zehnjahresfrist ist 

das Datum des Notarvertrags. Eine Ausnahme gilt für 

selbst genutzte Immobilien. Diese können jederzeit 

steuerfrei veräußert werden, wenn die Immobilie 

 zwischen Anschaffung und Veräußerung aus-

schließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wur-

de oder 

 zumindest im Jahr der Veräußerung und den bei-

den Vorjahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

worden ist. 

Es stellt sich die Frage, ob es auch bei selbst genutz-

ten Ferienimmobilien möglich ist, diese unabhängig 

von der  Zehnjahresfrist steuerfrei zu veräußern. Das FG 

Köln hat in einem solchen Fall eine steuerfreie Veräu-

ßerung ausgeschlossen. Nach seiner Ansicht dient die 

Nutzung einer Ferienwohnung nicht eigenen Wohn-

zwecken, sondern Erholungszwecken, so dass die Aus-

nahmeregelung nicht greift.  

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Es bleibt 

abzuwarten, ob sich der BFH dieser engen Auslegung 

des Gesetzes anschließen wird.  

Bis dahin gilt aber: Wollen Sie die Besteuerung des 

Veräußerungsgewinns rechtssicher vermeiden, soll-

ten Sie eine Ferienimmobilie erst nach Ablauf der 

Zehnjahresfrist verkaufen. 

Grunderwerbsteuer 

Neues zum sogenannten einheitlichen Ver-

tragswerk 

Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben und an-

schließend bebauen lassen, müssen Sie damit rechnen, 

dass das Finanzamt nicht nur den reinen Bodenwert mit 

Grunderwerbsteuer belastet, sondern auch die Bau-

errichtungskosten einschließlich Umsatzsteuer. Durch 

diese Ausweitung der Bemessungsgrundlage kann die 

Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 

3,5 % und 6,5 % der Bemessungsgrundlage beträgt, 

schnell um mehrere tausend Euro höher ausfallen als 

ursprünglich eingeplant. 

Hintergrund sind die Regelungen zum sogenannten 

einheitlichen Vertragswerk, die die Finanzverwaltung 

nun in gleichlautenden Erlassen zusammengefasst hat. 

Danach gilt: 

 Ist ein bebautes Grundstück Vertragsgegenstand, 

ist dies für die Grunderwerbsteuer relevant, selbst 

wenn das Grundstück bei Abschluss des Kauf-

vertrags noch unbebaut ist. 

 Bei getrennten Verträgen über den Kauf des 

Grundstücks und die Bauleistungen spricht für ein 

einheitliches Vertragswerk in Form eines rechtli-

chen Zusammenhangs, wenn  

o die Vertragstexte miteinander verknüpft sind,  

o die Vereinbarungen in einer Urkunde zusam-

mengefasst werden,  

o ein Gesamtpreis vereinbart ist,  

o der Bau bereits vor Vertragsschluss be-

gonnen hat oder  

o eine Veräußerung des Grundstücks nur an 

diejenigen erfolgen darf, die vorher eine Treu-

handvollmacht zum Abschluss der übrigen 

Verträge erteilt haben. 

 

Ein sachlicher Zusammenhang ist gegeben, wenn der 

Erwerber bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags 

nicht mehr über das „Ob“ und „Wie“ der Bebauung frei 

entscheiden kann. Ausreichend ist auch ein faktischer 

Zwang, etwa wenn der Bauunternehmer seine Grund-

stücke nur an Interessenten veräußert, die mit ihm auch 

den Vertrag über eine anschließende Bebauung ab-

schließen. 

 

Es liegt jedoch kein einheitliches Vertragswerk vor, wenn 

der zunächst angebotene Generalübernehmervertrag für 

die Bebauung nach dem Abschluss des Grundstücks-

kaufvertrags in wesentlichen Punkten geändert wird. In 

einem solchen Fall wird die Grunderwerbsteuer nur aus 

dem erworbenen Grundstück berechnet. Indizien für 

eine wesentliche Abweichung können beispielsweise die 

Änderung der Flächengrößen und/oder Baukosten um 

mehr als 10 % sein. Wesentlich wäre auch die Errich-

tung eines zusätzlichen Gebäudes, das für das Bauvor-

haben prägend ist. 

Hinweis: Planen Sie den Erwerb eines Grundstücks 

samt anschließender Bebauung, ist es in jedem Fall 

sinnvoll, vor Abschluss der Verträge mit uns Rück-

sprache zu halten. Wir können Sie über den zu er-

wartenden Grunderwerbsteueraufwand informieren 

und bei der Vertragsgestaltung behilflich sein. Spre-

chen Sie uns an! 
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Tipps und Hinweise für Kapitalanleger 

Freistellungsauftrag 

Neue Frist: Antrag kann bis zum 31.01.2018 

gestellt werden 

Freistellungaufträge müssen nicht mehr im laufenden 

Kalenderjahr gestellt werden. Sie können dies noch bis 

zum 31.01. des Folgejahres nachholen und bis dahin 

auch gestellte Freistellungsaufträge für das vergangene 

Jahr ändern. Damit können Sie - insbesondere bei meh-

reren Bankverbindungen - das Freistellungsvolumen 

optimal verteilen und so den Weg zum Finanzamt ver-

meiden. 

Tipp: Sprechen Sie aber vorsorglich mit ihrer zu-

ständigen Bank. Die Finanzverwaltung hat es den 

Banken nämlich freigestellt, ob sie sich dieser Hand-

habung anschließen oder an der bisherigen Praxis 

festhalten wollen. 

Investmentsteuerreform 

Das ändert sich ab 2018 

Durch das Gesetz zur Reform der Investmentbesteue-

rung verändert sich das Besteuerungssystem für Publi-

kumsfonds ab dem 01.01.2018 wesentlich. Die Ände-

rung betrifft daher alle Anleger, die Investmentfonds in 

ihrem Depot haben. Bisher wurden die Fondserträge 

nicht auf Ebene des Investmentfonds, sondern aus-

schließlich beim Anleger besteuert. Dieses sogenannte 

transparente Besteuerungssystem hatte unter anderem 

zur Folge, dass Sie als Anleger jedes Jahr äußerst kom-

plexe Steuerbescheinigungen erhielten. Ab 2018 werden 

bestimmte Erträge des Fonds (beispielsweise inländi-

sche Dividenden und Immobilieneinkünfte) bereits auf 

Ebene des Fonds mit 15 % Körperschaftsteuer besteu-

ert. 

Als Anleger müssen Sie die Ausschüttungen einschließ-

lich der Veräußerungsgewinne eines Publikumsfonds 

grundsätzlich in voller Höhe (mit dem Abgeltungsteuer-

satz) versteuern. Da der Fonds aber nun bereits auf ei-

nen Teil der Erträge Körperschaftsteuer abgeführt hat, 

erhalten Sie eine teilweise Steuerfreistellung der Fonds-

erträge in Abhängigkeit von der Fondsart: Bei Aktien-

fonds werden 30 % der Erträge beim Anleger steuerfrei 

gestellt, bei Mischfonds immerhin noch 15 %. Bei Immo-

bilienfonds mit Schwerpunkt inländische Immobilien be-

trägt die Steuerfreistellung auf Anlegerebene 60 % und 

bei dem Investment in überwiegend ausländische Immo-

bilien immerhin 80 %. 

Sollte der Investmentfonds keine oder nur geringe Aus-

schüttungen vornehmen, wird zukünftig eine sogenannte 

Vorabpauschale als vorweggenommene Besteuerung 

eines späteren Veräußerungsgewinns beim Anleger ver-

steuert. Die Pauschale wird immer dann angesetzt, 

wenn in einem Jahr die Ausschüttungen des Fonds die 

Höhe einer risikolosen Marktverzinsung (sogenannter 

Basisertrag) nicht erreichen. Voraussetzung ist aber 

stets eine positive Wertentwicklung des Fondsanteils, 

die an der Steigerung des Rückkaufswerts vom Beginn 

des Jahres gegenüber dem Wert zum Jahresende ge-

messen wird. Die Anfang des folgenden Jahres zu be-

rechnende Vorabpauschale darf diese Wertsteigerung 

des Rückkaufswerts nicht übersteigen. Bei einer nega-

tiven Wertentwicklung des Fonds wird daher keine Vor-

abpauschale fällig. 

Hinweis: Die Vorabpauschale mindert den späteren 

Veräußerungsgewinn, den Sie mit dem Fondsanteil 

realisieren. Die Veräußerungsgewinnbesteuerung 

fällt daher dann niedriger aus. 

Praxistipp: Entscheiden Sie sich für voll ausschüt-

tende Investmentfonds in Ihrem Depot, müssen Sie 

sich mit der Vorabpauschale nicht befassen. 

Durch die Investmentsteuerreform wird die Möglichkeit 

einer zukünftigen steuerfreien Veräußerung von Fonds-

anteilen, die Sie vor dem 01.01.2009 erworben haben 

(sogenannter Altbestand), eingeschränkt. Alle Fonds-

anteile in Ihrem Depot gelten steuerlich als zum 

01.01.2018 mit den jeweiligen Kurswerten verkauft und 

zu diesem Tag neu angeschafft. Gewinne und Verluste 

aus dieser fiktiven Veräußerung sind jedoch bei Altbe-

stand steuerlich irrelevant. Erst die Wertsteigerungen ab 

dem 01.01.2018 aus diesen Fonds sollen steuerpflichtig 

sein. Jedoch bekommt jeder Steuerpflichtige einen Frei-

betrag in Höhe von 100.000 € zugewiesen (bei Ehe-

leuten also insgesamt 200.000 €). 

Praxistipp: Die depotführende Bank behält auf alle 

Wertsteigerungen bei Veräußerungen ab dem 

01.01.2018 Kapitalertragsteuer ein. Weisen Sie ge-

genüber dem Finanzamt nach, dass der verkaufte 

Fondsanteil vor dem 01.01.2009 erworben wurde 

- und findet damit der Freibetrag von 100.000 € An-

wendung -, erhalten Sie die zu viel einbehaltene Ka-

pitalertragsteuer vom Finanzamt erstattet. Der Gang 

zum Finanzamt, der über Ihre Einkommensteuerer-

klärung erfolgt, ist daher ab 2018 wichtig, damit Sie 

bei Altbestand nicht zu viel Abgeltungsteuer zahlen. 

Verluste aus Kapitalvermögen 

Steuersatzübergreifende Verlustverrechnung 

zulässig 

Seit dem 01.01.2009 fallen Kapitaleinkünfte grundsätz-

lich in den Anwendungsbereich der 25%igen Abgeltung-
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steuer. Verluste aus dem Bereich Kapitalvermögen dür-

fen aufgrund dieses Sondersteuersatzes grundsätzlich 

nicht mit anderen Einkünften verrechnet werden. Jedoch 

ordnet das Gesetz für bestimmte Einkünfte aus Kapital-

vermögen an, dass diese unter den individuellen Ein-

kommensteuersatz fallen, oftmals, um einen Missbrauch 

des günstigen Abgeltungsteuersatzes zu unterbinden. 

Beispielsweise sind Zinsen aus einem Darlehen an na-

hestehende Personenmit dem individuellen Steuersatz 

zu versteuern, wenn der Darlehensschuldner die Zinsen 

als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen 

kann. Das gilt nach Ansicht des BFH allerdings nur, 

wenn es zwischen Darlehensnehmer und -geber ein 

Abhängigkeits- oder Beherrschungsverhältnis gibt. 

Der BFH hatte über die Frage zu entscheiden, ob im 

Rahmen der Einkommensteuererklärung bei Beantra-

gung der Günstigerprüfung eine Saldierung der Verluste 

aus Kapitalvermögen mit Einkünften aus Kapitalvermö-

gen, die einem anderen Steuersatz unterliegen, in Be-

tracht kommt. Das Gericht bejahte dies zugunsten der 

Kapitalanleger. Damit können Verluste, die unter der 

Abgeltungsteuer erzielt werden, auch individuell zu ver-

steuernde Kapitaleinkünfte reduzieren. 

Praxistipp: Es kann daher sinnvoll sein, sich die bei 

einer Bank aufgelaufenen Verluste zum Jahresende 

zur Vorlage beim Finanzamt bescheinigen zu lassen, 

um die Steuerbelastung der anderweitigen Kapital-

einkünfte zu reduzieren. Bitte beachten Sie: Die Frist 

zur Beantragung der Verlustbescheinigung bei der 

Bank endet am 15.12.2017. Diese Frist ist nicht ver-

längerbar. Sie sollten daher unbedingt vorher eine 

Verlustbescheinigung beantragen, wenn Sie die 

Möglichkeit der Verrechnung im Rahmen der Ein-

kommensteuererklärung nutzen wollen. 

Doch kein Wegfall der Verluste bei Verkauf in 

letzter Sekunde? 

Nach den Vorgaben der Finanzverwaltung dürfen die 

depotführenden Banken Verluste aus Wertpapierveräu-

ßerungen nicht steuermindernd berücksichtigen, wenn 

die Veräußerungskosten nicht höher sind als der erzielte 

Veräußerungserlös. Dies ist der Fall, wenn ein Wert-

papier in letzter Sekunde vor dem Totalverlust an einen 

Spekulanten veräußert wird. Endlich hat ein Anleger vor 

einem FG geklagt und recht bekommen: Ein steuerlich 

relevanter Veräußerungsverlust entsteht nach der Ent-

scheidung des Gerichts auch dann, wenn die Transak-

tionskosten der Veräußerung gerade mal dem reali-

sierten Veräußerungserlös entsprechen. Die Finanz-

verwaltung hat gegen die Entscheidung das Revisions-

verfahren eingeleitet. Es bleibt zu hoffen, dass sich der 

BFH dieser wirtschaftlich vernünftigen Betrachtungswei-

se des FG anschließen wird. 

Praxistipp: Solange die Finanzverwaltung nicht ihre 

Meinung ändert, dürfen Banken einen solchen Ver-

lust nicht berücksichtigen. Es ist daher zur Wahrung 

Ihrer Rechte notwendig, mit den einzelnen Belegen 

im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung den zu 

hohen Kapitalertragsteuerabzug aufgrund der unge-

rechtfertigten Verlustkürzung zurückzufordern. 

Fremdwährungsgeschäfte 

Wo verläuft die Grenze zwischen Abgel-

tungsteuer und Spekulationsgeschäft? 

Der An- und Verkauf von Fremdwährungen innerhalb ei-

nes Jahres ist grundsätzlich ein steuerpflichtiges Speku-

lationsgeschäft. Diesen Gewinn muss der Anleger mit 

seinem individuellen Steuersatz versteuern. Die Abgel-

tungsteuer gilt in diesem Fall nicht und die Bank behält 

keine Kapitalertragsteuer ein.  

Vorsicht: Die Spekulationsfrist kann sich auf zehn 

Jahre verlängern, wenn mit dem Wirtschaftsgut zu-

mindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt wer-

den. Dies greift aber nicht bei verzinslich angelegten 

Fremdwährungsguthaben, da die erzielten Zinsen 

nach Ansicht des BMF nicht dem Wirtschaftsgut 

„Fremdwährungsguthaben“ zuzurechnen sind, son-

dern aus der eigentlichen Kapitalforderung resultie-

ren. Bei verzinslich angelegten Fremdwährungsgut-

haben bleibt es bei der einjährigen Spekulationsfrist. 

Dagegen fallen Gewinne aus dem An- und Verkauf von 

Wertpapieren, die in Fremdwährungen notieren, in der 

Regel unter die Abgeltungsteuer. Währungsgewinne 

werden hier von der Bank bei der Kapitalertragsteuerer-

hebung besteuert, da für die Besteuerung sowohl die 

Anschaffungskurse als auch die Veräußerungskurse 

zum jeweiligen Stichtag in Euro umgerechnet werden. 

Altverluste aus Spekulationsgeschäften 

Befristete Verrechnung bis 2013 ist verfas-

sungsgemäß 

Bis einschließlich 2013 ließ das Gesetz eine Verrech-

nung von sogenannten Altverlusten aus Spekulationsge-

schäften mit Veräußerungsgewinnen aus Kapitalvermö-

gen zu. Die unter der Altregelung mit Aktien realisierten 

Veräußerungsgewinne sollten für eine Übergangszeit 

auch mit den Einkünften aus Kapitalvermögen, konkret 

den in diesem Bereich realisierten Veräußerungsgewin-

nen, verrechenbar sein. Nach Ansicht des BFH ist diese 

Befristung der erweiterten Verlustverrechnung verfas-

sungskonform. Denn die Altverluste, die bis einschließ-

lich 2013 nicht beim Finanzamt verrechnet werden konn-

ten, gehen dem Anleger nicht gänzlich verloren. Er kann 

diese Verluste vielmehr in Zukunft noch mit Gewinnen 
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aus Spekulationsgeschäften verrechnen, wie beispiels-

weise mit Veräußerungsgewinnen aus Immobilien inner-

halb der Zehnjahresfrist. 

Tipps und Hinweise für alle 
Steuerzahler 

Einkommensteuer 

Anhebung von Freibeträgen ab 2018 

Der Grund- und der Kinder-Freibetrag sowie der Unter-

haltshöchstbetrag werden im Jahr 2018 weiter erhöht: 

 Grund-

Freibetrag 

Kinder-

Freibetrag 

Unterhalts-

höchstbetrag 

2017 8.820 € 4.716 € 8.820 € 

2018 9.000 € 4.788 € 9.000 € 

 

Bei Eheleuten verdoppelt sich im Rahmen der Zusam-

menveranlagung der Grund-Freibetrag (18.000 €). Auch 

das Kindergeld wird im Vergleich zum Jahr 2017 um 

weitere 2 € pro Kind angehoben.  

Kindergeld 

Nachforderung nur für sechs Monate 

Zum Schutz der Kindergeldkassen beschränkt der Ge-

setzgeber ab dem Jahr 2018 die Kindergeldnachforde-

rung für vergangene Zeiten auf maximal sechs Monate. 

Die rechtzeitige Einreichung des Antrags auf Kinder-

geld ist daher ab dem nächsten Jahr sehr wichtig.  

Hinweis: Bitte prüfen Sie auch, ob es nicht sinnvoll 

ist, einen Kindergeldantrag noch im Jahr 2017 zu 

stellen, denn hier gilt die Beschränkung auf die 

sechs Monate noch nicht. 

Außergewöhnliche Belastungen 

BFH verringert zumutbare Belastung 

Bevor sich außergewöhnliche Belastungen wie bei-

spielsweise Krankheitskosten steuerlich auswirken kön-

nen, muss von ihnen eine dem Steuerpflichtigen zumut-

bare Belastung abgezogen werden. Die Höhe dieses Ei-

genanteils bemisst sich nach einem Prozentsatz des Ge-

samtbetrags der Einkünfte, der sich wiederum nach der 

Einkommenshöhe, dem Familienstand und der Anzahl 

der Kinder richtet.  

Wurde eine Einkommensstufe auch nur geringfügig 

überschritten, kam aus Sicht der Finanzämter der hö-

here Prozentsatz zum Tragen. 

Beispiel 1: Bei einem Ehepaar mit einem Kind und 

einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 51.835 € er-

rechnete sich eine zumutbare Belastung von 4 % 

von 51.835 €, mithin 2.073 €.  

Nach der aktuellen Rechtsprechung des BFH ist die zu-

mutbare Belastung nach dem Gesetzeswortlaut jedoch 

stufenweise zu ermitteln.  

Beispiel 2: Nach neuer Berechnung ermittelt man 

die zumutbare Belastung nunmehr wie folgt: 

  2 %  von 15.340 € = 306,80 € 

  + 3 %  von 35.790 €  = 1.073,70 €  

  + 4 % von 705 € = 28,20 € 

    = 1.408,70 € 

Durch die geänderte Berechnungsweise ergeben sich 

folglich bei verminderter zumutbarer Belastung höhere 

Beträge, die als außergewöhnliche Belastungen abge-

setzt werden können. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat sich zwischen-

zeitlich ausdrücklich dieser Berechnungsweise ange-

schlossen und ist bemüht, dies schnellstmöglich in 

den Steuerprogrammen der Finanzverwaltung umzu-

setzen. 

 

Verteilung von außergewöhnlichen Belastun-

gen auf mehrere Jahre? 

Außergewöhnliche Belastungen sind im Jahr ihrer Zah-

lung absetzbar. Wirken sie sich steuerlich nicht vollstän-

dig aus, weil die Einkünfte des Steuerpflichtigen niedri-

ger sind als die geltend gemachten außergewöhnlichen 

Belastungen, ist eine Verteilung der außergewöhnlichen 

Belastungen auf mehrere Veranlagungszeiträume nicht 

möglich. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eltern eines schwer-

behinderten Kindes. Sie bauten ihr Haus behindertenge-

recht für 165.000 € um. Da ihr Einkommen deutlich 

niedriger war als die Umbaukosten, beantragten sie aus 

Billigkeitsgründen eine Verteilung der Kosten auf mehre-

re Jahre. Das Finanzamt lehnte dies ab. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ebenfalls ab: 

 Nach dem Gesetz können die außergewöhnlichen 

Belastungen nur im Jahr ihrer Zahlung abgesetzt 

werden. Dies gilt auch im Fall der Fremdfinanzie-

rung; hier kommt es ebenfalls auf den Zeitpunkt der 

Verwendung der Darlehensmittel an und nicht auf 

den Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung. 

 Dies hat zur Folge, dass sich die außergewöhnli-

chen Belastungen nur im Jahr ihrer Zahlung auswir-
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ken. Soweit die außergewöhnlichen Belastungen 

höher sind als die Einkünfte, gehen sie steuerlich 

verloren, weil sie nicht in ein Folgejahr übertragen 

werden können. 

 Eine Verteilung auf mehrere Jahre aus Billigkeits-

gründen ist nicht geboten. Denn der Gesetzgeber 

hat auf eine Verteilung der außergewöhnlichen Be-

lastungen auf mehrere Jahre bewusst verzichtet. 

Der Gesetzgeber will keinen Abzug privater Auf-

wendungen bei einem Steuerpflichtigen, der keine 

positiven Einkünfte oder nur geringere po-sitive Ein-

künfte erzielt. 

Hinweis: Einem Steuerpflichtigen, der hohe außerge-

wöhnliche Belastungen tätigen muss, bleibt damit nur 

die Möglichkeit, seine Zahlungen auf mehrere Jahre zu 

verteilen. Der behindertengerechte Ausbau eines Hau-

ses dürfte dann nicht auf einen Schlag erfolgen, sondern 

müsste – nach Räumen oder Etagen unterteilt – in meh-

reren Etappen vorgenommen werden. 

 

Scheidungskosten nur noch eingeschränkt 

abziehbar 

Seit 2013 sind Prozesskosten grundsätzlich nicht mehr 

als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommen-

steuer abzugsfähig sind. Eine Ausnahme gilt nur noch 

für solche Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige 

Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und 

seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befrie-

digen zu können. In diesem Fall bleibt die Abzugs-

fähigkeit bestehen. Scheidungskosten stellen seitdem 

keine außergewöhnlichen Belastungen mehr dar - so 

eine aktuelle Entscheidung des BFH. Denn eine Schei-

dung begründet nicht die Gefahr, die materiell-rechtliche 

Existenzgrundlage zu verlieren, auf die es allein ankom-

men soll. Als wirtschaftliche Existenzgrundlagen, deren 

Verlust drohen muss, werden von den Gerichten ledig-

lich ein Unternehmen, ein Beruf und die daraus erzielten 

Einkünfte, ein Arbeitsplatz und die sonstigen dem Steu-

erpflichtigen zur Verfügung stehenden Mittel anerkannt. 

Eine derartige Existenzbedrohung liegt bei einer Schei-

dung im Normalfall nicht vor, auch wenn die Beendigung 

einer Ehe eine starke Beeinträchtigung des Lebens dar-

stellen kann. Ziel des Gesetzgebers war es gerade 

auch, durch die Gesetzesänderung Scheidungskosten 

vom steuerlichen Abzug auszuschließen. Diese politi-

sche Entscheidung wird vom BFH als verfassungskon-

form eingestuft. 

Abgabe von Steuererklärungen 

Verspätungszuschlag bei vorweg angeforderter 

Erklärung? 

Steuererklärungen für das Jahr 2016 mussten bis zum 

31.05.2017 eingereicht werden. Bei steuerlich beratenen 

Bürgern verlängerte sich die Frist bis zum 31.12.2017, 

teilweise sogar bis zum 28.02.2018. Unabhängig davon 

haben die Finanzämter in allen Bundesländern die Mög-

lichkeit, bestimmte Steuererklärungen vor Ablauf dieser 

Fristen anzufordern, beispielsweise, wenn die Erklärun-

gen früherer Jahre verspätet eingereicht wurden oder 

hohe Abschlusszahlungen erwartet werden. Der BFH 

hat sich jetzt mit der Frage befasst, ob ein Verspätungs-

zuschlag rechtmäßig sein kann, der wegen der Nichtein-

haltung der Frist einer vorab angeforderten Steuerer-

klärung festgesetzt worden ist. Dabei hat das Gericht 

festgestellt: Das Finanzamt muss eine Vorweganfor-

derung einer Steuererklärung konkret begründen. 

Formelhafte Hinweise genügen nicht, wie beispielsweise 

der Hinweis auf das Interesse einer ordnungsgemäßen 

Durchführung des Besteuerungsverfahrens. Zwar kann 

das Finanzamt  eine Begründung nachschieben. Dies 

kommt jedoch nicht mehr in Betracht, wenn der Steuer-

pflichtige - wie im entschiedenen Fall - bereits seine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben hat und die Rechts-

behelfsfrist noch nicht abgelaufen war. 

Praxistipp: Ab der Steuererklärung für das Jahr 

2017 können Finanzämter Steuererklärungen auch 

im Rahmen eines automationsgestützten Zufallsaus-

wahlverfahrens vorweg anfordern. Eine darüber hi-

nausgehende Begründung ist für dieses Auswahl-

verfahren nicht erforderlich. 

 

Neue Fristen ab 2018 

Für die Einkommensteuererklärung 2018 ergeben sich 

geänderte Abgabefristen: Die Erklärung ist grundsätzlich 

bis zum 31.07.2019 beim Finanzamt einzureichen. Bei 

der Vertretung durch einen Steuerberater verlängert sich 

die Frist bis Ende Februar 2020. 

Hinweis: Für die Steuererklärungen 2016 und 2017 

gelten aber noch die alten Fristen. Im Normalfall en-

det die Frist für die Steuererklärung 2016 am 

31.12.2017, sofern Sie sich von uns beraten lassen. 

Reichen Sie uns zeitnah Ihre Steuerunterlagen ein! 
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Erbschaftsteuer 

Auch Kinder können vom Pflege-Freibetrag 

profitieren 

Personen, die den Erblasser bis zu seinem Tod unent-

geltlich oder gegen ein unzureichendes Entgelt gepflegt 

haben, können bei der Erbschaftsteuer einen angemes-

senen Pflege-Freibetrag in Höhe von bis zu 20.000 € ab-

ziehen. Dieser Freibetrag kann auch von Personen 

beansprucht werden, die mit dem Erblasser in gerader 

Linie verwandt und daher diesem gegenüber gesetzlich 

unterhaltsverpflichtet gewesen sind. Dazu zählen bei-

spielsweise die Kinder des Erblassers. Sinn und Zweck 

des Freibetrags ist es, ein freiwilliges Engagement der 

pflegenden Person zu honorieren. Deshalb muss der 

Freibetrag nach Auffassung des BFH auch gesetzlich 

unterhaltsverpflichteten Personen gewährt werden. 

Hinweis: Finanzämter müssen bei einer langjährigen 

umfassenden Pflegeleistung den Freibetrag auch 

ohne gesonderte Nachweise gewähren - so der BFH. 

Die Leistung muss aber glaubhaft gemacht werden.  

 

Abfindung für Verzicht auf künftigen Pflicht-

teilsanspruch 

Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber seinen Ge-

schwistern auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch 

gegen Abfindung, so fällt die gezahlte Abfindung unter 

die für Geschwister geltende Steuerklasse II und nicht 

unter die im Verhältnis von Eltern zu Kindern günstigere 

Steuerklasse I. Damit ändert der Bundesfinanzhof (BFH) 

seine Rechtsprechung. 

Hintergrund: Der Verzicht des gesetzlichen Erben auf 

einen Pflichtteilsanspruch gegen Abfindung unterliegt 

der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Erfolgt der Ver-

zicht vor dem Tod des künftigen Erblassers, wird die 

Abfindung als Schenkung behandelt. Erfolgt der Verzicht 

erst nach dem Tod, wird die Abfindung als Erbschaft 

behandelt. 

Schenkungen und Erbschaften zwischen denselben 

Personen innerhalb von 10 Jahren werden zusammen-

gerechnet, so dass der Freibetrag nur einmal alle 10 

Jahre gewährt wird. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte eine Mutter und drei Brü-

der. Seine Mutter hatte ihm im Jahr 2002 mehr als 1 

Mio. € geschenkt. Im Jahr 2006 verzichtete er gegen-

über seinen drei Brüdern auf seinen künftigen Pflicht-

teilsanspruch für den Fall des Todes seiner Mutter und 

erhielt hierfür von jedem Bruder eine Abfindung von 

150.000 €. Das Finanzamt behandelte die Abfindungen 

als Schenkungen der Mutter, rechnete aber die Schen-

kungen aus dem Jahr 2002 hinzu und besteuerte den 

Gesamtbetrag nach der günstigen Steuerklasse I, die im 

Verhältnis von Eltern zu Kindern gilt. Außerdem gewähr-

te es auch den höheren Freibetrag der Steuerklasse I. 

Der Kläger wandte sich gegen die Einbeziehung der 

Schenkungen aus dem Jahr 2002. 

Entscheidung: Die Klage hatte nur teilweise Erfolg: 

 Zwar hätte das Finanzamt die Schenkungen der 

Mutter aus dem Jahr 2002 nicht berücksichtigen dür-

fen. Denn diese Schenkungen hatte der Kläger von 

seiner Mutter erhalten, während er die Abfindungen 

von seinen Brüdern erhalten hat. Die Abfindungen 

gelten nicht als von der Mutter gezahlt. Nur wenn 

der Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch nach dem 

Tod der Mutter erklärt wird, gilt die Abfindung als von 

der Mutter vererbt. 

 Zu Unrecht hat das Finanzamt aber auf die Abfin-

dungen den höheren Freibetrag und den günstige-

ren Steuersatz der Steuerklasse I angewendet: Die-

ser gilt nur im Verhältnis vom Kind zur Mutter. Die 

Abfindungen sind jedoch unter Geschwistern gezahlt 

worden, für die der niedrigere Freibetrag und der 

höhere Steuersatz der Steuerklasse II gelten. Im Er-

gebnis führt dies zu einer geringen Minderung der 

ursprünglich festgesetzten Erbschaftsteuer, nicht 

aber zu der vom Kläger begehrten Herabsetzung. 

Hinweise: Bislang wurde die Abfindung für einen Ver-

zicht auf den Pflichtteilsanspruch vor dem Tod des künf-

tigen Erblassers wie eine Schenkung des künftigen 

Erblassers behandelt. Hieran hält der BFH nun nicht 

mehr fest. 

Künftig kommt es darauf an, ob der Verzicht gegen 

Abfindung vor dem Tod des künftigen Erblassers erklärt 

wird oder danach. Bei einem Verzicht vor dem Tod des 

künftigen Erblassers richtet sich die Besteuerung der 

Abfindung nach dem Verhältnis zu demjenigen, der die 

Abfindung zahlt; dies führt in der Regel zu einer ungüns-

tigeren Steuerklasse und damit zu einem niedrigeren 

Freibetrag und höheren Steuersatz, weil der Verzicht 

häufig gegenüber Geschwistern erklärt wird. 

Bei einem Verzicht nach dem Tod wird die Abfindung als 

Erbschaft, die vom Verstorbenen übergeht, behandelt; 

die Steuerklasse ist dann die günstige Klasse I, wenn es 

sich bei dem Verstorbenen um ein Elternteil handelt. 

Dafür werden aber auch sämtliche Schenkungen, die 

der Elternteil in den letzten 10 Jahren vor seinem Tod an 

das Kind erbracht hat, hinzugerechnet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Michael Frühauf, Steuerberater 
Sascha Oldendorf, Steuerberater 
 

Wunstorf im Dezember 2017 
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UNTERNEHMER 

Neues zur Abschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter 

Der Gesetzgeber hat im Juni 2017 das „Gesetz 

gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusam-

menhang mit Rechteüberlassungen“ verabschie-

det. Das Gesetz betrifft neben der Abziehbarkeit 

von Aufwendungen für Rechte und Lizenzen 

auch zwei weitere Bereiche, die für viele Unter-

nehmen Bedeutung haben, nämlich die Steuer-

freiheit von Sanierungsgewinnen und die Ab-

schreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 

(GWG). Die wichtigsten Neuregelungen stellen 

wir Ihnen hier vor: 

1. Beschränkung der Abziehbarkeit von Li-

zenzaufwendungen: Die Neuregelung be-

schränkt den Abzug von Lizenz- und vergleichba-

ren Aufwendungen für die Rechteüberlassung, 

wenn der Zahlungsempfänger eine nahestehen-

de Person bzw. Gesellschaft im Ausland ist und 

sie die Lizenzgebühren dort nur niedrig versteu-

ern müsste. Als niedrig wird eine Steuerbelastung 

von weniger als 25 % angesehen. 

Hinweis: Hierdurch soll verhindert werden, dass 

multinationale Unternehmen über Lizenzgebüh-

ren ihren Gewinn in Niedrigsteuerstaaten ver-

schieben. Die Neuregelung gilt für Lizenzaufwen-

dungen ab dem 1.1.2018. 

2. Erhöhung der Wertgrenze für GWG: GWG 

können im Jahr der Anschaffung in voller Höhe 

abgeschrieben werden, auch wenn sie eine Nut-

zungsdauer von mehreren Jahren haben. Bislang 

lag die Wertgrenze bei 410 € netto (also ohne 

Umsatzsteuer). Künftig liegt die Grenze bei 800 € 

netto. 

Beispiel: Ein Unternehmer kauft einen Laptop für 

seinen Betrieb für 700 € netto. Er kann den vollen 

Kaufpreis direkt im Jahr der Anschaffung als Be-

triebsausgabe geltend machen und muss die An-

schaffungskosten nicht auf die Nutzungsdauer 

des Laptops (z.B. drei Jahre) verteilen. 

Beträgt der Wert des GWG mehr als 250 € und 

bis zu 1.000 €, kann es statt der Sofortabschrei-

bung in einen Sammelposten eingestellt werden, 

der auf fünf Jahre, d. h. jährlich mit 20 %, abge-

schrieben wird. Bislang betrug die Untergrenze 

150 €. 

Hinweise: Die Neuregelung gilt für alle GWG, die 

ab dem 1.1.2018 angeschafft, hergestellt oder in 

das Betriebsvermögen eingelegt werden. 

Die Abschreibungsgrenze hat grundsätzlich keine 

Auswirkung auf immaterielle Wirtschaftsgüter. Al-

lerdings hat die Bundesregierung inzwischen mit-

geteilt, dass sie die 800 €-Grenze ab 2018 prinzi-

piell auch auf Computerprogramme anwenden 

will. Sollten sich diese Pläne noch ändern, wer-

den wir Sie an dieser Stelle informieren. 

 

Weitere Steueränderungen 
Ebenfalls im Juni verabschiedet wurde das sog. 

Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung 

und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-

ten. Die Neuregelungen betreffen verschiedene 

Themenbereiche. Nachfolgend die wichtigsten 

Punkte: 

1. Bekämpfung der Steuerhinterziehung durch 

Briefkastenfirmen: Als Reaktion auf die sog. Pa-

nama Papers will der Gesetzgeber die Transpa-

renz bei Briefkastenfirmen erhöhen. Die Neure-

gelungen sind vor allem verfahrensrechtlicher Art 

und begründen Anzeigepflichten der Steuerpflich-

tigen und Banken, soweit es um die Unterhal-

tung/Vermittlung von Briefkastenfirmen im Aus-

land geht. Begleitet wird die Neuregelung durch 

Straf- und Bußgeldandrohungen. 

2. Einschränkung des Schutzes von Bankkun-

den: Zwar gibt es in Deutschland kein Bankge-

heimnis. Dennoch hat das Gesetz Bankkunden 

bislang geschützt, indem Finanzämter und Steu-

erfahndung auf das Vertrauensverhältnis zwi-

schen Bank und Bankkunden Rücksicht nehmen 

mussten. Dieser Vertrauensschutz entfällt ab 

dem 25.6.2017. 

3. Steuerklassen für Ehegatten: Bei einer Heirat 

werden Ehegatten künftig automatisch in die 

Steuerklasse IV eingeordnet, auch wenn einer 

der Partner keinen Arbeitslohn bezieht; die Kom-

bination III/- (d.h. der Nicht-Arbeitnehmer erhält 

keine Lohnsteuerklasse) ist nicht mehr möglich. 

Haben die Eheleute bereits in einem früheren 

Jahr geheiratet und sich für die Kombination III/V 

entschieden, kann der Wechsel von der Steuer-

klassenkombination III/V auf die Kombination 

IV/IV künftig auf Antrag auch nur eines Ehegatten 

erfolgen; ein gemeinsamer Antrag ist nicht mehr 

erforderlich. Der Ehegatte, der die ungünstigere 

Steuerklasse V hat, kann also eigenständig einen 

Wechsel zu der für ihn günstigeren Steuerklasse 

IV herbeiführen mit der Folge, dass der andere 

Ehegatte, der bislang die günstigere Steuerklas-

se III hatte, nun auch zur Steuerklasse IV wech-

seln muss. Der Wechsel von der Steuerklassen-

kombination IV/IV zur Kombination III/V ist nur 

durch einen gemeinsamen Antrag beider Ehegat-

ten möglich. 
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Hinweis: Die Neuregelungen gelten ab dem 

1.1.2018 und sind auch auf Lebenspartnerschaf-

ten anwendbar. 

4. Kindergeld: Ein Kindergeldantrag kann künftig 

nur noch für sechs Monate rückwirkend gestellt 

werden und nicht mehr für die letzten vier Jahre. 

Dies gilt für alle Anträge, die nach dem 

31.12.2017 eingehen. 

 

Pauschalsteuer für Geschenke 
Macht ein Unternehmer seinen Geschäftsfreun-

den Geschenke und übernimmt er für sie deren 

Steuer pauschal i. H. von 30 %, so ist die von ihm 

gezahlte Pauschalsteuer nicht als Betriebsaus-

gabe abziehbar, wenn entweder das Geschenk 

mehr als 35 € wert ist oder wenn es zusammen 

mit der Pauschalsteuer den Betrag von 35 € 

überschreitet. 

Hintergrund: Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind in der Regel nicht als Betriebsausgaben ab-

ziehbar, wenn ihre Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten pro Empfänger und Jahr mehr als 

35 € betragen. Führt das Geschenk beim Ge-

schäftsfreund zu Betriebseinnahmen, kann der 

zuwendende Unternehmer die Steuer des Ge-

schäftsfreunds mit einem Pauschalsteuersatz von 

30 % übernehmen und an das Finanzamt abfüh-

ren. Es stellt sich dann die Frage, ob die Pau-

schalsteuer als Betriebsausgabe abziehbar ist. 

 

Gewinnneutrales Ausscheiden                 
aus einer Personengesellschaft 

Gesellschafter können künftig weitergehend als 

bisher aus ihren Personengesellschaften ge-

winnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller 

Reserven ausscheiden: Eine sog. steuerneutrale 

Realteilung ist auch dann möglich, wenn der aus-

scheidende Gesellschafter Betriebsvermögen er-

hält, das er weiterhin betrieblich nutzt. Dieses Be-

triebsvermögen muss kein Teilbetrieb sein, son-

dern es kann sich auch um Einzelwirtschaftsgü-

ter handeln. Stille Reserven müssen dann nicht 

aufgedeckt werden. 

Hintergrund: Bei der Auflösung einer Personen-

gesellschaft droht ebenso wie beim Ausscheiden 

eines Gesellschafters eine Aufdeckung der stillen 

Reserven, d. h. der Differenz zwischen den nied-

rigeren Buchwerten und den höheren Verkehrs-

werten. Nach dem Gesetz ist jedoch eine Realtei-

lung steuerlich unschädlich; hier können die 

Buchwerte fortgeführt werden. 

Sachverhalt: G war u. a. an der A-KG beteiligt. Er 

gründete am 16.12.2002 die Z-GmbH & Co. KG 

und brachte in die Z-GmbH & Co. KG seine Be-

teiligung an der A-KG ein. Damit war nun die Z-

GmbH & Co. KG an der A-KG beteiligt. Am 

1.1.2003 schied die Z-GmbH & Co. KG aus der 

A-KG aus und erhielt verschiedene Wirtschafts-

güter ihres Geschäftsbereichs, die sie weiterhin 

betrieblich nutzte. Das Finanzamt setzte einen 

Veräußerungsgewinn des G an und besteuerte 

die stille Reserven der Wirtschaftsgüter, die die 

Z-GmbH & Co. KG übernommen hatte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der Klage statt: 

 Ein Veräußerungsgewinn war nicht entstanden, weil 

es sich um eine steuerlich unschädliche Realteilung 

handelte. Eine Realteilung ist nicht nur dann möglich, 

wenn die Personengesellschaft aufgelöst wird, son-

dern auch dann, wenn ein oder mehrere Gesellschaf-

ter ausscheiden und die verbleibenden Gesellschaf-

ter die Personengesellschaft fortführen. 

 Nicht erforderlich ist, dass die ausscheidenden Ge-

sellschafter Teilbetriebe erhalten. Es genügt, dass sie 

Einzelwirtschaftsgüter mitnehmen und weiterhin be-

trieblich nutzen (z. B. im Rahmen eines neuen Be-

triebs). Stille Reserven der Einzelwirtschaftsgüter 

müssen in diesem Fall nicht aufgedeckt und versteu-

ert werden. 

 Im Streitfall ist die Z-GmbH & Co. KG als Kommandi-

tistin aus der A-KG ausgeschieden, und die A-KG ist 

fortgeführt worden. Mangels Auflösung der A-KG 

spricht man hier von einer unechten Realteilung. Die 

Z-GmbH & Co. KG hat Einzelwirtschaftsgüter über-

nommen und diese weiterhin betrieblich genutzt. 

Damit blieben die stillen Reserven dieser Wirt-

schaftsgüter im Betriebsvermögen und waren auch 

weiterhin dem Zugriff des Fiskus für den Fall einer 

Veräußerung oder Entnahme unterworfen. Die stillen 

Reserven mussten daher nicht versteuert werden. 

Hinweis: Der BFH bestätigt mit diesem Urteil sei-

ne neue Rechtsprechung, nach der eine Realtei-

lung nicht die Auflösung der Personengesell-

schaft voraussetzt, sondern auch bei einem Aus-

scheiden eines oder mehrerer Gesellschafter aus 

der Personengesellschaft möglich ist. Neu ist 

nun, dass der ausscheidende Gesellschafter 

nicht zwingend einen Teilbetrieb erhalten muss, 

sondern auch Einzelwirtschaftsgüter erhalten 

kann. Dies hatte der BFH bislang offen gelassen 

und widerspricht damit ausdrücklich der Finanz-

verwaltung, die eine Gewinnneutralität nur dann 

gewähren will, wenn der ausscheidende Gesell-

schafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunter-

nehmeranteil erhält. 

Die Realteilung ermöglicht auch eine Übernahme 

von Verbindlichkeiten durch den ausscheidenden 
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Gesellschafter. Die Finanzverwaltung sieht hierin 

zwar ein Teilentgelt und deckt die stillen Reser-

ven der übernommenen Einzelwirtschaftsgüter 

anteilig auf; nach dem BFH-Urteil ist die Über-

nahme der Verbindlichkeit jedoch steuerlich neut-

ral, weil sie im Rahmen einer Realteilung erfolgt. 

 

Bearbeitungsgebühr für                             
Unternehmerdarlehen 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, 

dass von Banken vorformulierte Bestimmungen 

über ein laufzeitunabhängiges Bearbeitungsent-

gelt in Darlehensverträgen, die zwischen Kredit-

instituten und Unternehmern geschlossen wur-

den, unwirksam sind. 

Sachverhalt: In beiden Verfahren waren die Dar-

lehensnehmer Unternehmer. Die mit den jeweili-

gen Banken geschlossenen Darlehensverträge 

enthielten Formularklauseln, wonach der Darle-

hensnehmer ein laufzeitunabhängiges „Bearbei-

tungsentgelt“ zu entrichten hat. Gegenstand der 

Klagen ist die Rückzahlung dieses Entgelts, weil 

die angegriffenen Klauseln nach Ansicht der Dar-

lehensnehmer unwirksam sind. 

Entscheidung: Der BGH erklärte die angegriffe-

nen Klauseln für unwirksam: 

 Die streitigen Klauseln halten einer Inhaltskontrolle 

nicht stand. Soweit die beklagten Banken die Verein-

barung laufzeitunabhängiger Bearbeitungsentgelte 

mit einem entsprechenden Handelsbrauch gerecht-

fertigt haben, stützt ihr Sachvortrag das Bestehen ei-

nes solchen Handelsbrauches nicht. 

 Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich auch 

nicht mit Besonderheiten des kaufmännischen Ge-

schäftsverkehrs rechtfertigen. Dass ein Unternehmer 

möglicherweise eine sich aus verschiedenen Entgelt-

komponenten ergebende Gesamtbelastung besser 

abschätzen kann als ein Verbraucher, belegt nicht die 

Angemessenheit der Klausel bei Verwendung ge-

genüber Unternehmern. Denn die Inhaltskontrolle soll 

vor Klauseln schützen, bei denen das auf einen ge-

genseitigen Interessenausgleich gerichtete dispositi-

ve Gesetzesrecht durch einseitige Gestaltungsmacht 

des Klauselverwenders außer Kraft gesetzt wird. 

 Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass Kreditinstitu-

te gegenüber Unternehmern keine solche einseitige 

Gestaltungsmacht in Anspruch nehmen könnten. Auf 

ein gesteigertes wirtschaftliches Verständnis von Un-

ternehmern kommt es bei den vorliegenden Klauseln 

nicht an, weil sie von einem Verbraucher ebenso wie 

von einem Unternehmer ohne Weiteres zu verstehen 

sind. 

Hinweis: Bereits zuvor hatte der BGH vorformu-

lierte Bearbeitungsgebühren bei Verbraucherdar-

lehen und Darlehensgebühren bei Bausparver-

trägen für unzulässig erklärt. Jetzt gilt dies auch 

für Kreditverträge zwischen Banken und Unter-

nehmern. 

 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Pflegefreibetrag bei der Erbschaftsteuer 
Der erbschaftsteuerliche Pflegefreibetrag von bis 

zu 20.000 € wird auch unterhaltspflichtigen Kin-

dern gewährt. Eine gesetzliche Unterhaltspflicht 

steht der Gewährung des Freibetrags also nicht 

entgegen. 

Hintergrund: Im Erbfall wird ein Freibetrag von 

bis zu 20.000 € gewährt, wenn der Erbe dem 

Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichen-

des Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt hat. 

Dieser Pflegefreibetrag wird zusätzlich zu den 

allgemeinen Freibeträgen gewährt, z. B. zu dem 

Freibetrag von 400.000 € für Kinder. 

Sachverhalt: Die Mutter der Klägerin starb im 

August 2012 und vererbte der Klägerin fast 

800.000 €. Die Klägerin hatte ihre Mutter bereits 

seit 2001 in ihren Haushalt aufgenommen und 

gepflegt. Das Finanzamt gewährte keinen Pflege-

freibetrag, weil es die Klägerin als unterhalts-

pflichtig ansah und der Pflegefreibetrag nur nicht 

unterhaltspflichtigen Erben gewährt werde. 

 

Gesetz zur Modernisierung des                
Besteuerungsverfahrens 

Mit dem 'Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens' wurden diverse Maßnahmen 
umgesetzt, wodurch die Bearbeitung Ihrer Steu-
ererklärungen effizienter erfolgen soll. Tatsäch-
lich bedeutet 'effizient' aber häufig aus Sicht der 
Finanzverwaltung. Ihnen als Steuerzahler werden 
dann zusätzliche Lasten oder Pflichten aufgebür-
det. So bestimmt § 150 Abs. 7 S. 2 der Abgaben-
ordnung (AO), dass Daten, die von mitteilungs-
pflichtigen Stellen (z. B. Mitteilungen der Arbeit-
geber, der Kranken- oder Rentenversicherung 
oder der Bundesagentur für Arbeit) an die Fi-
nanzverwaltung übermittelt wurden, als Angaben 
des Steuerpflichtigen gelten, soweit er nicht in ei-
nem dafür vorzusehenden Abschnitt oder Daten-
feld abweichende Angaben macht. Dies gilt be-
reits für den Veranlagungszeitraum 2017. Sie 
können also künftig im Regelfall die entspre-
chenden Felder in den Formularen leer lassen. 
Auf den ersten Blick eine Vereinfachung.  

Was passiert aber, wenn die elektronisch über-
mittelten Daten falsch sind? Auch an diesen Fall 
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hat der Gesetzgeber gedacht und einen neuen § 
175b AO eingefügt (Änderung von Steuerbe-
scheiden bei Datenübermittlung durch Dritte). 
Stellt sich nach Erhalt des Steuerbescheids her-
aus, dass die Daten zu Ihren Ungunsten falsch 
sind, ist der Steuerbescheid insoweit aufzuheben 
oder zu ändern. Anders als nach § 173 AO ist 
hierbei unerheblich, ob Ihnen ein grobes Ver-
schulden am nachträglichen Bekanntwerden vor-
zuwerfen ist oder nicht. Doch wie sieht es aus, 
wenn die Daten zu Ihren Gunsten falsch übermit-
telt wurden? Auf diesen Fall angesprochen, äu-
ßert sich das Bundesfinanzministerium in ei-
nem Antwortschreiben so:  

„Der Steuerpflichtige ist damit aber nicht von der 

Pflicht befreit zu prüfen, ob die Daten, die nach § 

150 Abs. 7 S. 2 AO der Steuerfestsetzung zu-

grunde gelegt wurden, vollständig und richtig sind 

(sei es zu seinen Gunsten oder zu seinen Un-

gunsten). Erkennt der Steuerpflichtige, dass die 

nach § 150 Abs. 7 S. 2 AO als von ihm erklärt 

geltenden Daten unrichtig oder unvollständig sind 

und dass es dadurch zu einer Steuerverkürzung 

kommen kann oder gekommen ist, hat er dies 

nach § 153 Abs. 1 AO der Finanzbehörde anzu-

zeigen.“ Mit anderen Worten: Sie können eine 

Steuerverkürzung begehen, wenn automatisch 

übermittelte Daten, die Sie gar nicht erklärt ha-

ben, zu Ihren Gunsten falsch sind. Dieses Risiko 

sollten Sie nicht unterschätzen. 

 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Sascha Oldendorf, Steuerberater 

Wunstorf im September 2017 
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UNTERNEHMER 

Anhebung der Schwelle bei GWG 
Die Regierungskoalition hat sich Anfang März auf 
die Anhebung der Schwelle zur Sofortabschrei-
bung für sog. geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG) geeinigt. Statt bislang 410 € sollen künftig 
Anschaffungen wie beispielsweise Büromateria-
lien oder auch Tablets bis zu einem Wert von 
800 € sofort abgeschrieben werden können. 

Hinweis: Die neue Schwelle soll ab dem 1.1.2018 
gelten. Bundestag und Bundesrat haben dem 
zwischenzeitlich zugestimmt. 

Bürokratieentlastung beschlossen 
Der Bundesrat hat am 12.5.2017 dem Zweiten 
Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt. Damit 
wird u. a. – rückwirkend zum 1.1.2017 – die 
Grenze für Kleinbetragsrechnungen auf 250 € 
(brutto) erhöht. 

Hintergrund: Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist 
der Abbau bürokratischer Vorschriften im Steuer-
recht. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf dem 
Thema Digitalisierung. 

Die wesentlichen steuerlichen Maßnahmen im 
Einzelnen: 

 Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wird 
von 150 € auf 250 € angehoben. Damit wird ei-
ne Vereinfachung insbesondere bei der Ab-
rechnung von kleinen Barumsätzen umgesetzt, 
da Kleinbetragsrechnungen nicht sämtliche An-
gaben einer gewöhnlichen Rechnung beinhal-
ten müssen. So kann z. B. auf die Angabe zum 
Leistungsempfänger, die Steuernummer oder 
Umsatzsteuer-ID des leistenden Unternehmers, 
eine Rechnungsnummer sowie die Angabe zum 
Zeitpunkt der ausgeführten Leistung verzichtet 
werden. 

Hinweis: Kleinbetragsrechnungen müssen fol-
gende Pflichtangaben enthalten: den vollständi-
gen Namen und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers, das Ausstellungsda-
tum, die Menge und Art der gelieferten Gegen-
stände oder den Umfang und die Art der sonsti-
gen Leistung und das Entgelt und den darauf 
entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder 
sonstige Leistung in einer Summe sowie den 
anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für 
die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steu-
erbefreiung gilt. 

 Weiterhin wird durch das Gesetz die durch-
schnittliche Tageslohngrenze für eine Pauscha-
lierung der Lohnsteuer mit 25 % bei kurzfristig 
beschäftigten Arbeitnehmern an den Mindest-
lohn angepasst. 

 Die Grenze zur Abgabe von Lohnsteuer-
Anmeldungen für Vierteljahresanmeldungen 
wird von 4.000 € auf 5.000 € angehoben. 

 Für Wirtschaftsgüter, für die die Sofortabschrei-
bung in Anspruch genommen wird, sind steuer-
liche Aufzeichnungspflichten zu beachten, so-
fern deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten eine bestimmte Grenze überschreiten. Die-
se Grenze wird von 150 € auf 250 € angeho-
ben. 

 Die steuerliche Aufbewahrungsfrist von Liefer-
scheinen endet mit dem Erhalt (beim Leis-
tungsempfänger) bzw. Versand (durch Leis-
tungsgeber) der Rechnung. 

Hinweis: Die Anhebung der Wertgrenze für die 
Auszeichnungspflichten bei der Sofortabschrei-
bung von 150 € auf 250 € ist erstmals bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in das 
Betriebsvermögen eingelegt werden. Alle ande-
ren o. g. Regelungen treten rückwirkend zum 
1.1.2017 in Kraft. 

Häusliches Arbeitszimmer eines            
Selbständigen 

Ein Unternehmer, der zwei Praxen unterhält, 
kann auch ein häusliches Arbeitszimmer steuer-
lich geltend machen, wenn er in keiner der bei-
den Praxen seine Verwaltungsarbeiten erledigen 
kann, weil er beispielsweise vertrauliche Akten 
bearbeiten muss, die seine Mitarbeiter nicht se-
hen dürfen. 

Hintergrund: Die Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind zum einen nur dann abziehbar, 
wenn für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht; 
der Abzug ist dann auf 1.250 € beschränkt. Zum 
anderen ist ein unbeschränkter Abzug der Kosten 
möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten beruflichen und betrieblichen Tä-
tigkeit darstellt. In allen anderen Fällen sind die 
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nicht 
absetzbar. 

Streitfall: Der Kläger war Logopäde und unter-
hielt zwei Praxen mit mehreren Angestellten. In 
den Praxen befanden sich ausschließlich Be-
handlungsräume sowie Tische und Schränke mit 
Patientenunterlagen für die laufenden Behand-
lungen. Für seine Verwaltungsarbeiten (Lohnab-
rechnung und Buchführung) nutzte er ein häusli-
ches Arbeitszimmer. Die Kosten hierfür machte 
er als Betriebsausgaben geltend, die das Finanz-
amt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 
der Klage statt: 

 Dem Kläger stand für seine Verwaltungsarbei-
ten kein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung. 
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Denn er konnte die Verwaltungsarbeiten in sei-
nen Praxen nicht erledigen. 

 Zwar ist als anderer Arbeitsplatz jeder Arbeits-
platz anzusehen, der für Bürotätigkeiten geeig-
net ist. Dieser Arbeitsplatz muss dem Steuer-
pflichtigen auch nicht allein zur Verfügung ste-
hen. Es kann sich hierbei um einen Arbeitsplatz 
handeln, den er sich mit anderen Personen tei-
len muss. 

 Entscheidend ist jedoch, ob der andere Arbeits-
platz für die konkreten Arbeiten in zumutbarer 
Weise genutzt werden kann. Dies hängt von der 
Beschaffenheit des Arbeitsplatzes (Größe, La-
ge, Ausstattung) und den Rahmenbedingungen 
der Nutzung (Art der Nutzung, Verfügbarkeit 
des Arbeitsplatzes und Zugang zu dem betref-
fenden Gebäude) ab. 

 Im Streitfall konnte der Kläger seine Verwal-
tungsarbeiten nicht in den Praxen durchführen, 
weil er sich in der einen Praxis gar nicht aufhielt 
und in der anderen Praxis ständig Angestellte 
anwesend waren, die bei der Erledigung der 
vertraulichen Verwaltungsarbeiten gestört hät-
ten. Zudem waren die Praxisräume nur einge-
schränkt für Bürotätigkeiten nutzbar. 

Hinweise: Die eigentliche Abwägung, ob ein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wird vom 
Finanzgericht der ersten Instanz im Rahmen ei-
ner Gesamtwürdigung der objektiven Umstände 
des Einzelfalls durchgeführt. Diese Abwägung 
hat der BFH im Streitfall nicht beanstandet. Man 
hätte vorliegend durchaus auch eine andere 
Würdigung vornehmen können, der der BFH 
dann wohl ebenfalls gefolgt wäre. 

Betroffene sollten daher die Umstände, die gegen 
eine zumutbare Nutzung der Praxisräume als Ar-
beitszimmer sprechen, sorgfältig dokumentieren, 
damit diese notfalls, wenn es zum Streit kommt, 
glaubhaft vorgetragen werden können. 

Regelung zum Verlustuntergang bei Kapi-
talgesellschaften teilweise verfassungswid-

rig 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hält die 
Regelung zum Verlustuntergang bei Kapitalge-
sellschaften bei Anteilsübertragungen von mehr 
als 25 % und bis 50 % für verfassungswidrig und 
hat den Gesetzgeber zu einer rückwirkenden 
Neuregelung unter Fristsetzung zum 31.12.2018 
aufgefordert. 

Hintergrund: Der Verlustvortrag einer Kapitalge-
sellschaft geht nach dem Gesetz teilweise unter, 
wenn mehr als 25 % und bis zu 50 % der Anteile 
innerhalb von fünf Jahren an einen Erwerber 
übertragen werden (sog. Mantelkauf). Der inso-
weit untergegangene Verlust kann dann nicht 
mehr zur Verrechnung mit künftigen Gewinnen 
genutzt werden. Im Jahr 2011 hat das Finanzge-

richt Hamburg (FG) das BVerfG angerufen, weil 
es die gesetzliche Regelung für verfassungswid-
rig hält. 

Streitfall: Die Klägerin war eine GmbH, an der 
zwei Gesellschafter beteiligt waren. Sie verfügte 
zum 31.12.2007 über einen Verlustvortrag von 
ca. 600.000 €. Im Januar 2008 übertrug einer der 
beiden Gesellschafter seine Beteiligung im Um-
fang von 48 % auf D. Das Finanzamt kürzte da-
raufhin den Verlustvortrag um 48 %. Das FG hielt 
die gesetzliche Regelung über den Verlustunter-
gang für verfassungswidrig und rief das BVerfG 
an. 

Entscheidung: Das BVerfG folgte der Auffassung 
der Hamburger Finanzrichter: 

 Grundsätzlich richtet sich die steuerliche Belas-
tung nach der Leistungsfähigkeit, also nach 
dem Gewinn. Die Regelung zum Verlustunter-
gang knüpft aber nicht an den Gewinn der Kapi-
talgesellschaft an, sondern daran, ob die An-
teilseigner der Kapitalgesellschaft ihre Anteile 
im Umfang von mehr als 25 % an einen Erwer-
ber veräußern. 

 Damit werden Kapitalgesellschaften ungleich 
behandelt. Denn eine Kapitalgesellschaft, deren 
Anteile nicht veräußert werden, kann ihren Ge-
winn mit dem Verlustvortrag verrechnen und 
braucht weniger Steuern zu zahlen als eine 
GmbH mit einem gleich hohen Gewinn, deren 
Anteile im Umfang von mehr als 25 % und bis 
zu 50 % veräußert werden und deren Verlust-
vorträge deshalb anteilig untergehen. 

 Zwar darf der Gesetzgeber Missbräuche be-
kämpfen und verhindern, dass Anteile an wirt-
schaftlich passiven Verlust-GmbHs gehandelt 
werden, um dem Erwerber die Verlustverrech-
nung zu ermöglichen. Die Anknüpfung des Ge-
setzgebers an eine Veräußerungsquote von 
mehr als 25 % ist aber zur Missbrauchsbe-
kämpfung nicht geeignet. Denn eine Beteiligung 
von mehr als 25 % bis zu 50 % stellt lediglich 
eine Sperrminorität dar und ist mit einer Mehr-
heitsbeteiligung nicht zu vergleichen. Ein Min-
derheitsgesellschafter hat nicht die Möglichkeit, 
den Unternehmensgegenstand der Kapitalge-
sellschaft zu ändern und die Verluste aus der 
bisherigen Tätigkeit der Gesellschaft für eigene 
Zwecke im Rahmen eines neuen Unterneh-
mensgegenstands zu nutzen. 

Hinweise: Das BVerfG hält die Regelung in der 
bis zum 31.12.2015 bestehenden Fassung für 
verfassungswidrig, soweit sie Anteilsübertragun-
gen von mehr als 25 % bis zu 50 % betrifft. Der 
Gesetzgeber muss nun eine rückwirkende Neu-
regelung für den Zeitraum vom 1.1.2008 bis 
31.12.2015 treffen und hat dafür bis zum 
31.12.2018 Zeit. Unterbleibt eine Neuregelung, 
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wird das Gesetz am 1.1.2019 rückwirkend zum 
1.1.2008 nichtig; die Verluste gehen dann nicht 
unter, soweit die Bescheide angefochten worden 
sind oder noch verfahrensrechtlich offen sind. 

Nicht unmittelbar von der Entscheidung des 
BVerfG betroffen ist die Verlustuntergangsrege-
lung für Anteilsübertragungen von mehr als 50 %. 
Hier geht der Verlust nach dem Gesetz vollstän-
dig unter. Ob diese Regelung ebenfalls verfas-
sungswidrig ist, musste das BVerfG nicht ent-
scheiden. 

Ab dem 1.1.2016 hat der Gesetzgeber den ge-
setzlichen Verlustuntergang durch eine neue 
Vorschrift eingeschränkt, wenn der Betrieb der 
Kapitalgesellschaft nach der Anteilsübertragung 
fortgeführt und nicht eingestellt oder verändert 
wird (lesen Sie hierzu unsere Mandanten-
Information 2/2017). Zur Verfassungsmäßigkeit 
der neuen Rechtslage hat sich das BVerfG nicht 
geäußert. 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Das gemeinsam genutzte Arbeitszimmer 
Nutzen Ehegatten oder Paare ein Arbeitszimmer 

gemein-sam, kann jeder von ihnen den steuerli-

chen Höchstbetrag von 1.250 € jährlich geltend 

machen, wenn ihm kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht und beide die Aufwendungen für 

das Arbeitszimmer in entsprechender Höhe ge-

tragen haben. Der Höchstbetrag von 1.250 € wird 

also nicht objektbezogen für das Arbeitszimmer, 

sondern personenbezogen für jeden Steuerpflich-

tigen gewährt, der das Arbeitszimmer nutzt.  

Hintergrund: Die Kosten für ein häusliches Ar-

beitszimmer können bis zu einem Betrag von 

1.250 € abgezogen wer-den, wenn für die berufli-

che oder betriebliche Tätigkeit kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht. Steht dem Arbeit-

nehmer ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 

sind die Kosten für das Zimmer nicht absetzbar. 

Hingegen sind die Kosten für das Arbeitszimmer 

in voller Höhe abziehbar, wenn das Arbeitszim-

mer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen 

und betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

Streitfälle: In zwei Fällen musste der Bundesfi-

nanzhof (BFH) nun entscheiden, wie der Höchst-

betrag von 1.250 € anzuwenden ist, wenn das 

Arbeitszimmer von einem Paar gemeinsam ge-

nutzt wird. In einem Fall lebte ein Lehrer-Ehepaar 

zusammen in einem in Miteigentum stehenden 

Einfamilienhaus. Die beiden nutzten das Arbeits-

zimmer gemeinsam. Jeder von ihnen machte den 

Höchstbetrag von 1.250 € als Werbungskosten 

geltend. 

In dem anderen Fall ging es um einen Arbeit-

nehmer, der mit seiner Freundin in einer Woh-

nung lebte. Beide nutzten das Arbeitszimmer 

ebenfalls gemeinsam. Der Arbeitnehmer machte 

den Höchstbetrag von 1.250 € geltend. In beiden 

Fällen erkannte das Finanzamt den Abzug der 

Aufwendungen in der jeweils geltend gemachten 

Höhe nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

den Klagen im Grundsatz statt, verwies die bei-

den Fälle aber zur weiteren Sachverhaltsaufklä-

rung an das Finanzgericht (FG) zurück: 

 Der Höchstbetrag von 1.250 € wird nicht objekt-
bezogen für das Arbeitszimmer gewährt, son-
dern personenbezogen für jeden Steuerpflichti-
gen, der Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer getragen hat und dem kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einem 
Paar, das zusammenlebt, kann also jeder der 
beiden den Höchstbetrag geltend machen. 

 Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der Individu-
albesteuerung. Auch ein Ehepaar bzw. Lebens-
gefährten werden daher nicht als Paar besteu-
ert, sondern als zwei Einzelpersonen. 

 Voraussetzung für die Gewährung des Höchst-
betrags für jeden Partner ist aber, dass jeder 
der beiden das Arbeitszimmer für seine berufli-
che oder betriebliche Tätigkeit nutzen kann. 
Das Arbeitszimmer muss also so ausgestaltet 
sein, dass jeder Partner seiner Tätigkeit in dem 
erforderlichen Umfang in dem Arbeitszimmer 
nachgehen kann. 

 Sind die beiden Partner zur Hälfte Miteigentü-
mer oder haben sie die Wohnung gemeinsam 
angemietet, kann jeder der beiden die von ihm 
getragenen Kosten für das Zimmer bis zum 
Höchstbetrag von 1.250 € als Werbungskosten 
absetzen, wenn er bzw. sie die Voraussetzun-
gen für den Werbungskostenabzug erfüllt, also 
das Arbeitszimmer beruflich oder betrieblich 
nutzt und ihm bzw. ihr kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. 

Hinweis: Der BFH ändert mit den beiden Urteilen 

seine bisherige Rechtsprechung, die den 

Höchstbetrag von 1.250 € objektbezogen ver-

standen hat, also nur einmal für das gesamte Ar-

beitszimmer gewährt hat. Im Ergebnis kann nun 

jeder (Ehe-)Partner den Höchstbetrag von 

1.250 € als Werbungskosten abziehen, sofern er 

entsprechende Aufwendungen für das Zimmer 

getragen hat. 

Die Zurückverweisung erfolgte in beiden Fällen, 

weil das FG nun noch ermitteln muss, ob tatsäch-

lich jeder Partner das Arbeitszimmer während 
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des gesamten Jahres für seine berufliche Tätig-

keit genutzt hatte. 

Benzinkosten des Arbeitnehmers 
Darf der Arbeitnehmer einen Dienstwagen auch 

privat nutzen und muss er die gesamten Benzin-

kosten für den Pkw selbst tragen, so mindern 

diese Aufwendungen den geldwerten Vorteil aus 

der Pkw-Privatnutzung. 

Hintergrund: Die Überlassung eines Dienstwa-

gens an den Arbeitnehmer, den dieser auch pri-

vat nutzen darf, führt zu einem geldwerten Vor-

teil, der entweder nach der sog. 1 %-Methode mit 

1 % des Bruttolistenpreises pro Monat oder nach 

der sog. Fahrtenbuchmethode nach den für die 

Privatfahrten entstandenen Aufwendungen zu 

bewerten ist. 

Streitfall: Der Kläger war Arbeitnehmer und durf-

te seinen Dienstwagen auch privat nutzen. Der 

geldwerte Vorteil wurde nach der sog. 1 %-

Methode ermittelt. Da der Bruttolistenpreis des 

Dienstwagens ca. 52.000 € betrug, ergab sich ein 

geldwerter Vorteil von rund 6.240 €. Der Kläger 

musste aber alle Benzinkosten für den Wagen 

selbst tragen; dies waren im Streitjahr ca. 

6.000 €. Er wollte diese Kosten steuerlich abset-

zen. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof ließ einen 

Abzug zu: 

 Der geldwerte Vorteil aus der Privatnutzung ei-
nes Dienstwagens mindert sich zum einen um 
ein pauschales Entgelt, das der Arbeitnehmer 
an seinen Arbeitgeber zahlen muss. Zum ande-
ren mindert es sich aber auch um die einzelnen 
Kfz-Kosten, die der Arbeitnehmer tragen muss. 
In beiden Fällen – pauschales Nutzungsentgelt 
oder vom Arbeitnehmer getragene Kfz-Kosten – 
ist der Arbeitnehmer insoweit nicht bereichert. 
Nur hinsichtlich der verbleibenden Differenz 
entsteht bei ihm ein Vorteil. 

 Der Gesetzgeber ist sowohl bei der 1 %-
Methode als auch bei der Fahrtenbuchmethode 
davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber alle 
Kfz-Kosten trägt. Ist dies im Einzelfall nicht so, 
weil tatsächlich der Arbeitnehmer bestimmte 
Kfz-Kosten selbst trägt oder ein pauschales 
Nutzungsentgelt an seinen Arbeitgeber zahlen 
muss, mindert sich der geldwerte Vorteil des 
Arbeitnehmers. 

 Damit kam es bei dem Kläger nur in Höhe von 
240 € zu einer Bereicherung, nämlich in Höhe 
der Differenz zwischen dem Wert nach der 1 %-
Methode und den vom Kläger bezahlten Ben-
zinkosten. 

Hinweise: Der BFH unterscheidet nicht zwischen 

einem pauschalen Nutzungsentgelt des Arbeit-

nehmers und einzelnen Kfz-Kosten, die der Ar-

beitnehmer tragen muss. Damit widerspricht das 

Gericht der Finanzverwaltung, die nur die Über-

nahme von Leasingraten durch den Arbeitnehmer 

steuerlich berücksichtigt, nicht aber einzelne Kfz-

Kosten des Arbeitnehmers. Der BFH weist darauf 

hin, dass in Leasingraten auch einzelne Kfz-

Kosten enthalten sind, so dass eine unterschied-

liche steuerliche Behandlung nicht gerechtfertigt 

ist. 

Zugleich stellt der BFH aber auch klar, dass der 

Arbeitnehmer die selbst getragenen Kosten im 

Einzelnen darlegen und nachweisen muss. Ein 

pauschaler Vortrag des Arbeitnehmers, er habe 

einzelne Kosten selbst getragen, reicht nicht aus. 

Der BFH hat sich in einer weiteren Entscheidung 

zur Frage geäußert, ob die Zuzahlungen des Ar-

beitnehmers zu einem negativen steuerlichen 

Wert führen können. Dies ist nach Auffassung 

des Gerichts nicht der Fall. Ein „geldwerter Nach-

teil“ kann aus der Überlassung eines Dienstwa-

gens zur Privatnutzung also nicht entstehen. 

Begrenzung der Mietkosten bei doppelter 
Haushaltsführung 

Die gesetzliche Begrenzung der Kosten einer 
doppelten Haushaltsführung auf 1.000 € pro Mo-
nat gilt nur für die Miete der Zweitwohnung, nicht 
aber für deren Einrichtung. Diese Kosten sind 
unbeschränkt abziehbar, soweit sie angemessen 
sind. Dies hat das Finanzgericht Düsseldorf kürz-
lich in erster Instanz entschieden. 

Hintergrund: Bei einer doppelten Haushaltsfüh-
rung können u. a. die Kosten für die Zweitwoh-
nung steuerlich abgesetzt werden. Der Gesetz-
geber hat allerdings ab 2014 den Abzug der Kos-
ten für die Nutzung der Zweitwohnung auf monat-
lich 1.000 € beschränkt. 

Streitfall: Der Kläger machte ab Mai 2014 eine 
doppelte Haushaltsführung geltend. Die Miete für 
die Zweitwohnung betrug für acht Monate ca. 
6.800 €, die Kosten für die Einrichtung der Woh-
nung beliefen sich auf rund 3.000 €. Das Finanz-
amt erkannte insgesamt lediglich 8.000 € an, 
nämlich den monatlichen Höchstbetrag von 
1.000 € für acht Monate (ab Mai 2014). 

Entscheidung: Das Finanzgericht Düsseldorf be-
rücksichtigte auch den verbliebenen Betrag von 
1.800 € und gab der Klage statt: 

 Die gesetzliche Beschränkung des Werbungs-
kostenabzugs gilt nur für die Miete und die Be-
triebskosten, nicht aber für die Einrichtung der 
Zweitwohnung. Dies ergibt sich aus dem Wort-
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laut der Regelung, die von „Unterkunftskosten“ 
spricht. Dieser Begriff umfasst nach Auffassung 
der Richter nicht die Einrichtung. 

 Auch der Sinn und Zweck der Neuregelung 
spricht dafür, die Kosten für die Einrichtung 
nicht der Abzugsbeschränkung zu unterwerfen. 
Vor dem Inkrafttreten der Neuregelung war 
nämlich die Miete nur insoweit abziehbar, als 
sie die Durchschnittsmiete für eine 60 qm große 
Wohnung am Beschäftigungsort nicht überstieg. 
Die Ermittlung dieser Durchschnittsmiete führte 
in der Praxis regelmäßig zu Schwierigkeiten. 
Der Gesetzgeber wollte daher eine praktikable 
Neuregelung einführen und die Miete bis zu ei-
ner Höhe von 1.000 € zum Abzug zulassen. Ei-
ne Beschränkung des Abzugs der Einrichtungs-
kosten war damit aber nicht gewollt. 

Hinweise: Das FG widerspricht der Auffassung 
der Finanzverwaltung, die die Kosten für die Ein-
richtung ebenso wie die eigentliche Miete (inklu-
sive Betriebskosten, Kosten der laufenden Reini-
gung, AfA für notwendige Einrichtungsgegen-
stände, Zweitwohnungsteuer, Rundfunkbeitrag, 
Garagenmiete, Gartennutzung) nur bis zum 
Höchstbetrag von monatlich 1.000 € anerkennen 
will. Eine endgültige Entscheidung in der Sache 
steht noch aus, die Finanzverwaltung hat Revisi-
on gegen das Urteil eingelegt. Betroffene sollten 
daher – neben der Miete – auch alle anderen 
Aufwendungen für die Wohnung als Werbungs-
kosten geltend machen. Sofern diese nicht aner-
kannt werden, sollten sie Einspruch einlegen und 
das Ruhen des Verfahrens beantragen. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Bonuszahlung der Krankenversicherung 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zu 
Erstattungen und Zuschüssen der gesetzlichen 
Krankenversicherungen geäußert, die an den 
Steuerpflichtigen für die Teilnahme an gesund-
heitsfördernden Maßnahmen im Rahmen eines 
Bonusprogramms gezahlt werden. Danach wer-
den die Krankenkassen über derartige Erstattun-
gen und Zuschüsse im Laufe des Jahres 2017 
Papierbescheinigungen ausstellen, die dann 
beim Finanzamt zur Überprüfung eingereicht 
werden können. Auf diese Weise soll sicherge-
stellt werden, dass die Erstattungen steuerlich 
nicht zuungunsten des Steuerpflichtigen berück-
sichtigt werden. 

Hintergrund: Verschiedene Krankenkassen bie-
ten sog. Bonusprogramme an: Lässt der Versi-
cherte bestimmte kostenfreie Vorsorgeuntersu-
chungen durchführen oder nimmt er an bestimm-
ten gesundheitsfördernden Maßnahmen teil, er-
hält er einen Zuschuss für zusätzliche kosten-
pflichtige Gesundheitsmaßnahmen wie Brillen, 

Massagen etc., die der Versicherte selbst zahlen 
muss. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat im letzten Jahr 
entschieden, dass derartige Zuschüsse keinen 
Einfluss auf den Sonderausgabenabzug haben 
dürfen. Der Sonderausgabenabzug für Kranken-
versicherungsbeiträge wird also durch diese Zu-
schüsse nicht gemindert. 

Information des BMF: Das BMF geht nun auf das 
Problem ein, dass die Krankenkassen in ihren 
elektronischen Bescheinigungen die Zuschüsse 
im Rahmen des Bonusprogramms als Beitrags-
rückerstattungen ausweisen. Dies würde entge-
gen der BFH-Rechtsprechung zu einer Minde-
rung des Sonderausgabenabzugs zulasten des 
Steuerzahlers führen. 

Um dies zu verhindern, werden die Krankenkas-
sen Bescheinigungen in Papierform ausstellen, in 
denen die Höhe der Zuschüsse aufgrund eines 
Bonusprogramms ausgewiesen ist. Der Steuer-
pflichtige kann diese Bescheinigung bei seinem 
Finanzamt einreichen. Das Finanzamt prüft dann, 
ob die elektronisch übermittelte Beitragsrücker-
stattung zu hoch war und ändert ggf. den Be-
scheid. Steuerpflichtige, die keine Papierbe-
scheinigung von ihrer Krankenversicherung er-
halten, sollen dem BMF zufolge davon ausgehen 
können, dass die Bonusleistungen aus ihrem Bo-
nusprogramm von der Neuregelung nicht umfasst 
sind. 

Hinweise: Wie lange das Verfahren um die Aus-
stellung der Bescheinigungen dauern soll, ist un-
klar. Fragen Sie daher im Zweifel bei Ihrer Kasse 
nach. Möglicherweise werden die Bescheide hin-
sichtlich der Höhe des Sonderausgabenabzugs 
vorläufig ergehen, um eine Änderung nach Über-
sendung der Bescheinigung in Papierform zu er-
möglichen. 

Kündigung zuteilungsreifer                      
Bausparverträge 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat kürzlich ent-
schieden, dass eine Bausparkasse Bausparver-
träge kündigen kann, wenn die Verträge seit 
mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind, auch 
wenn diese noch nicht voll bespart sind. 

Denn mit Eintritt der erstmaligen Zuteilungsreife 
hat die Bausparkasse unter Berücksichtigung des 
Zwecks des Bausparvertrages (dieser besteht für 
den Bausparer darin, durch die Erbringung von 
Ansparleistungen einen Anspruch auf Gewäh-
rung eines Bauspardarlehens zu erlangen) das 
Darlehen des Bausparers vollständig empfangen. 

Damit hat der Bausparer das korrespondierende 
Zweckdarlehen mit Eintritt der erstmaligen Zutei-
lungsreife vollständig gewährt, unabhängig davon 
ob der Bausparer verpflichtet ist, über den Zeit-
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punkt der erstmaligen Zuteilungsreife hinaus wei-
tere Ansparleistungen zu erbringen. 

Hinweis: Bausparverträge sind somit im Regelfall 
zehn Jahre nach Zuteilungsreife kündbar. 

Ermittlung der zumutbaren Belastung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtspre-
chung geändert und die Berechnung der zumut-
baren Belastung zugunsten der Steuerpflichtigen 
neu geregelt. Danach wird die zumutbare Belas-
tung nur noch gestaffelt berechnet und nicht 
mehr nach dem Prozentsatz, der sich für den 
Gesamtbetrag der Einkünfte ergibt. 

Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen, 
wie z. B. Krankheitskosten, sind zwar steuerlich 
absetzbar. Der Gesetzgeber zieht aber von den 
außergewöhnlichen Belastungen eine sog. zu-
mutbare Belastung ab, deren Höhe sich nach 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte und nach dem 
Familienstand einschließlich der Anzahl der Kin-
der richtet. Der Gesamtbetrag der Einkünfte wird 
dabei in drei Stufen unterteilt: Bei einem verheira-
teten Steuerpflichtigen mit einem oder zwei Kin-
dern werden von einem Gesamtbetrag der Ein-
künfte bis 15.340 € 2 % der Einkünfte als zumut-
bare Belastung von den Krankheitskosten abge-
zogen, bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte 
über 15.340 € bis 51.130 € werden 3 % der Ein-
künfte und bei einem Gesamtbetrag der Einkünf-
te über 51.130 € werden 4 % der Einkünfte von 
den Krankheitskosten abgezogen. 

Streitfall: Der Kläger war verheiratet, hatte zwei 
Kinder und musste im Streitjahr 2006 Krankheits-
kosten in Höhe von 4.148 € zahlen. Seine ge-
samten Einkünfte betrugen 51.835 €. Da der Ge-
samtbetrag der Einkünfte höher war als der Be-
trag der 3. Stufe der zumutbaren Belastung 
(51.130 €), zog das Finanzamt 4 % von 51.835 €, 
d. h. 2.073 €, von den Krankheitskosten ab. Da-
mit konnte der Kläger lediglich 2.075 € (4.148 € 
abzüglich 2.073 €) als außergewöhnliche Belas-
tungen abziehen. Gegen diese Berechnung ging 
der Kläger vor. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 
der Klage statt: 

 Die Staffelung der zumutbaren Belastung ent-
spricht der steuerlichen Leistungsfähigkeit. Je 
mehr der Steuerpflichtige verdient hat, desto 
höher ist seine zumutbare Belastung und desto 
geringer sind seine abziehbaren außergewöhn-
lichen Belastungen. 

 Entgegen der Auffassung des Finanzamts rich-
tet sich der Prozentsatz der zumutbaren Belas-
tung jedoch nicht nach dem Prozentsatz, der 
sich für den Gesamtbetrag der Einkünfte von 
51.835 € ergibt. Stattdessen ist eine Staffelung 
vorzunehmen, d. h. bis zu einem Gesamtbetrag 
von 15.340 € ist der hierfür maßgebliche Pro-

zentsatz abzuziehen, der vom Familienstand 
abhängig ist, für den übersteigenden Betrag bis 
zur Grenze von 51.130 € ist der sich nunmehr 
ergebende Prozentsatz abzuziehen und nur für 
den über 51.130 € liegenden Teil des Gesamt-
betrags der Einkünfte ist der höchste Prozent-
satz anzusetzen. 

 Diese Staffelung ergibt sich aus dem Wortlaut, 
der den jeweiligen Prozentsatz nur für die jewei-
ligen Stufen vorsieht, nicht aber für die gesam-
ten Einkünfte. Auch der Zweck des Gesetzes 
spricht für eine Staffelung, weil hierdurch Härte-
fälle vermieden werden, die bei einer nur ge-
ringfügigen Überschreitung des jeweiligen Stu-
fenbetrags entstehen könnten. 

Hinweise: Im Streitfall ergab sich damit ange-
sichts eines Gesamtbetrags der Einkünfte von 
51.835 € folgende zumutbare Belastung: 

 Bis zu einem Teilbetrag von 15.340 € werden 
2 % als zumutbare Belastung angesetzt, d. h. 
306,80 €. 

 Für den Teilbetrag von 15.340 € bis 51.130 € (= 
35.790 €) werden 3 % als zumutbare Belastung 
angesetzt, d. h. 1.073,70 €. 

 Und für den 51.130 € übersteigenden Betrag 
(hier: 705 €) werden 4 % als zumutbare Eigen-
belastung angesetzt, d. h. 28,20 €. 

Insgesamt ergab dies eine zumutbare Belastung 
von 1.408,70 € (306,80 € + 1.073,70 € + 
28,20 €). Das Finanzamt hatte hingegen 4 % von 
51.835 € angesetzt, mithin 2.073,40 €, so dass 
sich nun eine Erhöhung der außergewöhnlichen 
Belastungen von 664,70 € ergibt. 

Der BFH ändert mit diesem Urteil seine langjähri-
ge Rechtsprechung und widerspricht zugleich der 
Auffassung der Finanzverwaltung. Aufgrund der 
neuen Staffelung ergeben sich höhere außerge-
wöhnliche Belastungen, wenn der Gesamtbetrag 
der Einkünfte über 15.340 € liegt. 

Einbehalt einer Mietkaution 
Behält ein umsatzsteuerpflichtiger Vermieter die 
Mietkaution ein, nachdem er den Mietvertrag we-
gen Vertragsverletzungen des Mieters fristlos 
kündigen musste, ist die Kaution nicht umsatz-
steuerbar, wenn damit der Schadensersatz aus 
der Neuvermietung zu schlechteren Konditionen 
geltend gemacht wird. 

Hintergrund: Echter Schadensersatz unterliegt 
nicht der Umsatzsteuer. Es handelt sich dabei 
nämlich nicht um ein Entgelt für eine Leistung 
oder Lieferung. 

Streitfall: Die Klägerin hatte umsatzsteuerpflichtig 
Büroräume an die D-GmbH vermietet. Der Miet-
vertrag sollte bis 2012 laufen. Im September 
2006 stellte die D-GmbH ihre Mietzahlungen ein 
und teilte der Klägerin mit, dass sie den Mietver-
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trag nicht mehr erfüllen wolle. Die Klägerin kün-
digte daraufhin fristlos zum April 2007 und klagte 
die Miete bis April 2007 ein. Sie vermietete die 
Geschäftsräume anschließend an einen neuen 
Mieter, erhielt aber eine niedrigere Miete. Als 
Ausgleich für diesen Mietausfall behielt die Klä-
gerin die Mietkaution in Höhe von ca. 470.000 € 
ein. Das Finanzamt unterwarf diesen Betrag der 
Umsatzsteuer. 

Entscheidung: Das Finanzgericht München (FG) 
gab der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Die Mietkaution stellte hier kein Entgelt für die 
Nutzung der Büroräume dar. Zwar war die Miet-
kaution im Mietvertrag geregelt. Der Einbehalt 
der Mietkaution erfolgte jedoch nicht für den 
Zeitraum bis April 2007, in dem die Büroräume 
an die D-GmbH überlassen worden waren. 

 Die Mietkaution wurde vielmehr für den Miet-
ausfall aufgrund des neuen Mietvertrags mit 
dem Nachmieter ab Mai 2007 einbehalten. 
Denn der Klägerin gingen hierdurch insgesamt 
ca. 1,2 Mio. € bis zum Jahr 2012, dem verein-
barten Ende des Mietvertrags mit der D-GmbH, 
verloren. Hiervon holte sich die Klägerin einen 
Teilbetrag von 470.000 € über die Mietkaution 
zurück. Damit handelte es sich um echten 
Schadensersatz, der nicht umsatzsteuer- 
bar war. 

 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Wunstorf im Juli 2017 
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UNTERNEHMER 

Gegen Steuerbetrug an Ladenkassen 
Zum 31.12.2016 ist eine Übergangsfrist zur Auf-

bewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäf-

ten ausgelaufen (lesen Sie hierzu unsere Man-

danten-Information 2/2016). 

Darüber hinaus wurde nun das Gesetz zum 

Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-

aufzeichnungen verabschiedet. 

Das Gesetz schreibt den nach den Grundsätzen 

der ordnungsmäßigen Buchführung und der 

ständigen Rechtsprechung bereits zuvor gelten 

 

 

den Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht 

ab dem 29.12.2016 fest. Einzelaufzeichnungs-

pflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige 

Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen, einzeln 

aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, so dass 

sie sich in ihrer Entstehung und Abwicklung ver-

folgen lassen. 

Eine Ausnahme von der Einzelaufzeichnungs-

pflicht besteht aus Zumutbarkeitsgründen ledig-

lich beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl von 

nicht bekannten Personen gegen Barzahlung und 

nur dann, wenn eine „offene Ladenkasse“ ver-

wendet wird. 

Michael Frühauf  
Diplom-Ökonom. 

 Steuerberater   
Fachberater im  

Gesundheitswesen 
 (H:G/metax) 
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Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Instru-

menten der Steuerkontrolle wird ab 2018 die 

Möglichkeit einer „Kassen-Nachschau“ einge-

führt. Dabei handelt es sich um unangemeldete 

Kassenkontrollen durch die Steuerbehörden, um 

möglichen Steuerbetrug zeitnah aufklären zu 

können. 

Ferner sieht das Gesetz die Umstellung von 

elektronischen Registrierkassen auf ein fäl-

schungssicheres System vor. Die Aufzeich-

nungssysteme müssen im Grundsatz ab 2020 

durch eine vom „Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik“ zertifizierte Sicherheitsein-

richtung geschützt werden, so dass eine Lö-

schung von Umsätzen nicht mehr möglich ist. Ei-

ne Übergangsregelung gilt für Registrierkassen, 

die den Anforderungen der sog. Kassenrichtlinie 

des Bundesfinanzministeriums genügen, die 

nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 an-

geschafft wurden und die bauartbedingt nicht auf-

rüstbar sind. Solche Kassen dürfen bis zum 

31.12.2022 weiter verwendet werden. 

Einzelheiten zu den verwendeten elektronischen 

Aufzeichnungssystemen müssen dem zuständi-

gen Finanzamt ab dem 1.1.2020 nach amtlichem 

Vordruck mitgeteilt werden. Diejenigen Steuer-

pflichtigen, die ein elektronisches Aufzeichnungs-

system vor dem 1.1.2020 angeschafft haben, ha-

ben diese Meldung bis zum 31.1.2020 zu erstat-

ten. 

Außerdem wird – ebenfalls ab dem 1.1.2020 – 

eine Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an die 

Kunden eingeführt. Hiervon können sich Unter-

nehmen, die Waren an eine Vielzahl von nicht 

bekannten Personen verkaufen, befreien lassen. 

Würstchenverkäufer auf Sportplätzen und Schüt-

zenfesten sind so z.B. nicht betroffen. 

Neureglung zur Verlustverrechnung bei Ka-
pitalgesellschaften 

Der Gesetzgeber hat eine Neuregelung zur Ver-

lustverrechnung bei Kapitalgesellschaften getrof-

fen. Damit kann unter bestimmten Voraussetzun-

gen ein Verlustuntergang bei einer Anteilsüber-

tragung von mehr als 25 % rückwirkend ab dem 

1.1.2016 verhindert werden. Allerdings dürfen 

dann künftig bestimmte Maßnahmen nicht durch-

geführt werden. 

Hintergrund: Der Verlustvortrag einer Kapitalge-

sellschaft geht nach dem Gesetz teilweise oder 

vollständig unter, wenn mehr als 25 % der Anteile 

an der Kapitalgesellschaft innerhalb von fünf Jah-

ren an einen Erwerber übertragen werden (sog. 

Mantelkauf). Hierdurch soll verhindert werden, 

dass Unternehmen ihre Steuern minimieren, in-

dem sie „fremde“ Verluste nutzen. Ausnahmen 

gelten für Anteilsübertragungen innerhalb eines 

Konzerns und für Kapitalgesellschaften, die stille 

Reserven in Höhe des betroffenen Verlustvor-

trags haben. 

Neuregelung: Der Gesetzgeber hat erkannt, 

dass die Regelung zum Verlustuntergang in vie-

len Fällen Kapitalgesellschaften behindert, insbe-

sondere wenn es sich um junge Unternehmen 

handelt, die neues Kapital durch die Aufnahme 

neuer Gesellschafter benötigen. Denn dann kann 

es zu einer Anteilsübertragung von mehr als 

25 % kommen. Die Neuregelung hat folgenden 

Inhalt: 

1. Voraussetzungen 

In den drei Jahren vor dem Beginn des Jahres, in 

dem die Anteilsübertragung erfolgt ist, und bis 

zum 31.12. des Anteilsübertragungsjahres muss 

die Kapitalgesellschaft denselben Geschäftsbe-

trieb unterhalten haben und darf keine der fol-

genden Maßnahmen durchgeführt haben: 

 Der Geschäftsbetrieb darf weder geruht haben, noch 

darf er eingestellt worden sein. 

Hinweis: Diese Regelung ist relativ kompliziert, weil 

sie verschiedene Besonderheiten aufweist. So ist zu 

beachten, dass eine Einstellung bzw. ein Ruhen des 

Geschäftsbetriebs zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 

1.1.2016 die Neuregelung von vornherein aus-

schließt. Hat der Geschäftsbetrieb also im Jahr 2010 

geruht, gilt die Neuregelung nicht. Kommt es hinge-

gen erst ab dem 1.1.2016 zu einer Einstellung oder 

einem Ruhen des Geschäftsbetriebs, ist die Neurege-

lung nur anwendbar, wenn der Drei-Jahres-Zeitraum 

eingehalten wird: Die Einstellung oder das Ruhen des 

Geschäftsbetriebs darf also nicht in den drei Jahren 

vor dem Beginn des Jahres, in dem die Anteile über-

tragen worden sind, erfolgt sein. Selbst wenn diese 

Voraussetzung erfüllt ist, sind in jedem Fall die Ver-

luste aus dem Zeitraum vor der Einstellung bzw. dem 

Ruhen des Geschäftsbetriebs von der Neuregelung 

ausgeschlossen. 

 Es darf kein Branchenwechsel durchgeführt und es 

darf kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenom-

men worden sein. 

 Die Kapitalgesellschaft darf weder als Mitunterneh-

merin an einer Personengesellschaft beteiligt gewe-

sen sein, noch darf sie Organträgerin im Rahmen ei-

ner Organschaft gewesen sein. 

Hinweis: Schädlich ist es insoweit nicht nur, wenn es 

innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums zu einer Beteili-

gung als Mitunternehmerin oder zur Begründung ei-

ner Stellung als Organträgerin kommt. Es darf bereits 

am 1.1. des dritten Jahres vor dem Anteilsübertra-

gungsjahr keine Mitunternehmer- oder Organträger-

stellung bestanden haben. 
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 Außerdem dürfen auf die Kapitalgesellschaft keine 

stillen Reserven übertragen worden sein, also Wirt-

schaftsgüter zu einem Wert unterhalb des gemeinen 

Wertes. 

Hinweis: Zu einer solchen Übertragung zum Buch- 

oder Zwischenwert kann es insbesondere bei einer 

Umwandlung kommen. Soll die Neuregelung genutzt 

werden, müssen die übertragenen Wirtschaftsgüter 

bei einer Umwandlung also mit dem gemeinen Wert 

angesetzt werden. 

2. Antrag auf Feststellung des fortführungsge-

bundenen Verlustvortrags 

Die Kapitalgesellschaft muss in ihrer Steuererklä-

rung einen Antrag stellen, wenn sie von der Neu-

regelung Gebrauch machen will. Es handelt sich 

also um ein Wahlrecht. Der Antrag darf nur ein-

heitlich für die Körperschaftsteuer und Gewerbe-

steuer ausgeübt werden. 

3. Feststellung des fortführungsgebundenen 

Verlustvortrags 

Liegen die o. g. Voraussetzungen vor, stellt das 

Finanzamt den fortführungsgebundenen Verlust-

vortrag in der Höhe fest, in der er sich ohne An-

teilsübertragung zum 31.12. des Anteilsübertra-

gungsjahres ergeben würde. 

Hinweis: Als fortführungsgebunden festgestellt 

wird damit auch der gesamte Verlust des Anteils-

übertragungsjahres. Im Übrigen kommt es nicht 

darauf an, ob der Verlust ganz oder teilweise un-

tergegangen wäre. Auch bei einer Anteilsübertra-

gung von 40 %, die zu einem Verlustuntergang 

von 40 % geführt hätte, setzt sich der fortfüh-

rungsgebundene Verlustvortrag also aus dem 

vollständigen Verlustvortrag zum 31.12. des Vor-

jahres und aus dem vollständigen Verlust des An-

teilsübertragungsjahres zusammen. 

4. Untergang des fortführungsgebundenen 

Verlustvortrags 

Der fortführungsgebundene Verlustvortrag geht 

unter, wenn es in irgendeinem Folgejahr zu ei-

nem der in Abschnitt 1 genannten Ereignisse 

kommt, also z. B. der Geschäftsbetrieb eingestellt 

wird oder sich die Kapitalgesellschaft als Mitun-

ternehmerin an einer Personengesellschaft betei-

ligt. 

Hinweis: Hierfür gibt es keine Frist. Daher wäre 

eine Einstellung des Geschäftsbetriebs selbst 

nach zwölf Jahren schädlich. Unschädlich ist das 

Ereignis jedoch dann, wenn der fortführungsge-

bundene Verlustvortrag bereits mit Gewinnen 

vollständig verrechnet worden und somit aufge-

braucht worden ist. 

Kommt es zu einem schädlichen Ereignis und ist 

der fortführungsgebundene Verlustvortrag noch 

nicht vollständig aufgebraucht, bleibt der Verlust-

vortrag aber erhalten, soweit die Kapitalgesell-

schaft am 31.12. des Jahres, das vor dem schäd-

lichen Ereignis liegt, über stille Reserven verfüg-

te. 

5. Anwendungsbereich 

Die Neuregelung gilt sowohl für den körper-

schaftsteuer-lichen als auch für den gewerbe-

steuerlichen Verlustvortrag; außerdem wird auch 

noch der sog. Zinsvortrag erfasst. 

Zeitlich ist die Neuregelung bereits ab 1.1.2016 

anwendbar. Dies gilt allerdings nicht, wenn der 

Geschäftsbetrieb der Kapitalgesellschaft irgend-

wann einmal vor dem 1.1.2016 geruht hat oder 

eingestellt gewesen ist (s. oben unter 1). 

Hinweise: Die Neuregelung muss nicht in jedem 

Fall vorteilhaft sein. Bevor der Antrag auf Anwen-

dung der Neuregelung gestellt wird, sollte eine 

steuerliche Prognoseplanung aufgestellt werden, 

bei der auch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

eines schädlichen Ereignisses berücksichtigt 

wird. 

Vorsteuer bei Rechnungsberichtigung 
Ein Unternehmer kann den Vorsteuerabzug 

rückwirkend geltend machen, wenn eine unrichti-

ge Rechnung von seinem Vertragspartner berich-

tigt wird. Die Berichtigung der Rechnung kann 

noch bis zum Schluss der letzten mündlichen 

Verhandlung in der ersten Instanz vor dem Fi-

nanzgericht erfolgen. 

Hintergrund: Der Vorsteuerabzug eines Unter-

nehmers setzt u. a. eine ordnungsgemäße Rech-

nung voraus. Eine nicht ordnungsgemäße Rech-

nung kann berichtigt werden. Nach einer Grund-

satzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(s. hierzu unsere Ausgabe 1/2017) wirkt die Be-

richtigung der Rechnung zurück, so dass der 

Vorsteuerabzug bereits im Jahr der erstmaligen 

Rechnungserteilung geltend gemacht werden 

kann. 

Sachverhalt: Die Klägerin betrieb ein Dentallabor 

und erhielt in den Jahren 2005 bis 2007 Rech-

nungen von ihrem Rechtsanwalt, in denen dieser 

„das vereinbarte Beraterhonorar“ abrechnete, 

ohne die erbrachten Leistungen zu beschreiben. 

Außerdem erhielt sie Rechnungen eines Unter-

nehmensberaters, der eine „allgemeine wirt-

schaftliche Beratung“ in Rechnung stellte. Das 

Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug nicht 

an, weil die Leistungsbeschreibung unzureichend 

war. Die Klägerin klagte gegen die Umsatzsteu-

erbescheide für 2005 bis 2007 und legte im Fi-

nanzgerichtsverfahren im Jahr 2013 berichtigte 

Rechnungen vor, in denen die jeweilige Leistung 

hinreichend bezeichnet wurde. Das Finanzgericht 



Seite 4 von 5 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

(FG) erkannte die Berichtigungen nicht rückwir-

kend in den Streitjahren an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der Klage statt: 

 Nach der o. g. Grundsatzentscheidung des EuGH 

wirkt eine Rechnungsberichtigung in das Jahr der 

erstmaligen Rechnungsausstellung zurück. Denn 

auch eine berichtigte Rechnung ist eine Rechnung. 

Die Berichtigung der Rechnungen durch den Rechts-

anwalt und durch den Unternehmensberater im Jahr 

2013 ermöglicht also einen Vorsteuerabzug in den 

Jahren 2005 bis 2007. 

 Die ursprüngliche Rechnung muss allerdings berich-

tigungsfähig sein, d. h., sie muss zumindest Angaben 

zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger 

(Rechnungsempfänger), zur Leistungsbeschreibung, 

zum Netto-Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 

Umsatzsteuer enthalten. Diese Angaben müssen 

zwar nicht richtig sein; sie dürfen aber nicht fehlen 

und auch nicht so unbestimmt, unvollständig oder of-

fensichtlich unzutreffend sein, dass sie wie fehlende 

Angaben anzusehen wären. Im Streitfall genügten die 

Rechnungsangaben in den Jahren 2005 bis 2007 

diesen Anforderungen, so dass diese Rechnungen 

berichtigt werden konnten. 

 Die Rechnung muss spätestens bis zum Schluss der 

letzten mündlichen Verhandlung berichtigt werden. 

Auch diese Voraussetzung hatte der Kläger erfüllt, 

weil er die berichtigten Fassungen im erstinstanzli-

chen Verfahren vor dem FG eingereicht hatte. 

Hinweise: Der BFH folgt dem EuGH und stellt 

klar, dass eine Berichtigung bis zum Schluss der 

letzten mündlichen Verhandlung möglich ist. Der 

EuGH hatte den Berichtigungszeitpunkt offen ge-

lassen. 

Der Vorteil der rückwirkenden Rechnungsberich-

tigung liegt in der Vermeidung von Nachzah-

lungszinsen in Höhe von 6 % pro Jahr. Bis zur 

Entscheidung des EuGH im Jahr 2016 ging die 

Finanzverwaltung davon aus, dass die Berichti-

gung der Rechnung erst im Zeitpunkt der Berich-

tigung einen Vorsteuerabzug ermöglicht. Damit 

hätte im Streitfall die im Jahr der ursprünglichen 

Rechnungsausstellung 2005 (bzw. 2006 oder 

2007) geltend gemachte Vorsteuer an das Fi-

nanzamt zurückgezahlt werden müssen; auf die-

se Rückzahlung wären Nachzahlungszinsen von 

6 % pro Jahr festgesetzt worden. 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Aktuelles zu Betriebsveranstaltungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine An-

frage der Spitzenverbände der deutschen Wirt-

schaft zu lohnsteuerlichen Zweifelsfragen im Zu-

sammenhang mit Betriebsveranstaltungen be-

antwortet. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat mit Wirkung 

ab 2015 einen Lohnsteuer-Freibetrag von 110 € 

für die Teilnahme des Arbeitnehmers an Be-

triebsveranstaltungen eingeführt. Der Freibetrag 

gilt pro Arbeitnehmer und maximal für je zwei Be-

triebsveranstaltungen pro Jahr. Entfallen auf den 

Arbeitnehmer höhere Kosten, ist der überstei-

gende Betrag lohnsteuerpflichtig. 

Die wichtigsten Aussagen des BMF: 

Die Kosten der Betriebsveranstaltung sind durch 

die Zahl der teilnehmenden Arbeitnehmer und 

nicht durch die Anzahl der angemeldeten Arbeit-

nehmer zu teilen. 

Hinweis: Dies führt zu höheren Kosten pro Ar-

beitnehmer. Melden sich z. B. 100 Arbeitnehmer 

an und bestellt der Arbeitgeber daraufhin ein Buf-

fet für 100 Personen zum Preis von 10.000 €, 

nehmen dann aber nur 50 Arbeitnehmer teil, er-

geben sich pro Arbeitnehmer Kosten von 200 €, 

die somit über dem Freibetrag liegen. Würde man 

auf die 100 angemeldeten Arbeitnehmer abstel-

len, ergäben sich lediglich Kosten von 100 € pro 

Arbeitnehmer. 

Werden bei einer Betriebsveranstaltung Ge-

schenke an die Arbeitnehmer im Wert von maxi-

mal 60 € pro Arbeitnehmer überreicht, werden 

diese Kosten in die Kosten der Betriebsveranstal-

tung einbezogen und bleiben daher steuerfrei, 

wenn sich insgesamt nicht mehr als 110 € an 

Aufwendungen pro Arbeitnehmer ergeben. Ist der 

Wert des einzelnen Geschenks jedoch höher als 

60 €, muss ein konkreter Zusammenhang zwi-

schen Betriebsveranstaltung und Geschenk be-

stehen, damit der Freibetrag von 110 € ange-

wendet werden kann. 

Hinweis: Hat der Arbeitgeber die sog. Pauschal-

steuer von 30 % für den Arbeitnehmer übernom-

men, bleibt der Wert des Geschenks bei der Er-

mittlung der auf den Arbeitnehmer entfallenden 

Kosten außer Ansatz. 

Entstehen bei der Betriebsveranstaltung Reise-

kosten für die Anfahrt zum auswärtigen Veran-

staltungsort, der außerhalb der ersten Tätigkeits-

stätte des Arbeitnehmers liegt, z. B. in der Zent-

rale des Arbeitgebers, während der Arbeitnehmer 

in einer Filiale arbeitet, gehören die Reisekosten 

zu den Kosten der Betriebsveranstaltung, wenn 

der Arbeitgeber die Reise organisiert. Dies kann 

also dazu führen, dass der Freibetrag von 110 € 

überschritten wird. 

Hinweis: Anders ist es, wenn der Arbeitnehmer 

die Anreise selbst organisiert. In diesem Fall 

kann ihm der Arbeitgeber die Kosten steuerfrei 

erstatten. In der Praxis ist es daher ratsam, dass 

die Organisation der Anreise den Arbeitnehmern 

überlassen wird. 



Seite 5 von 5 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Dipl.-Ökonom Steuerberater Michael Frühauf – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

Die Bewirtung von Geschäftsfreunden, von Ar-

beitnehmern verbundener Unternehmen (d. h. 

anderer Unternehmen desselben Konzerns) so-

wie von Leiharbeitnehmern und jeweils deren 

Begleitpersonen unterliegt der gesetzlichen Be-

schränkung des Betriebsausgabenabzugs für ge-

schäftliche Bewirtung. Diese Bewirtungskosten 

können daher nur zu 70 % als Betriebsausgaben 

abgezogen werden. 

Hinweis: Das BMF folgt damit nicht der Auffas-

sung der Spitzenverbände der Deutschen Wirt-

schaft, die diese Bewirtungskosten – ebenso wie 

bei eigenen Arbeitnehmern – als rein betrieblich 

(und nicht geschäftlich) veranlasst ansehen woll-

ten. Damit muss nun eine Aufteilung der Bewir-

tungskosten auf eigene Arbeitnehmer mit Be-

gleitpersonen einerseits und auf Geschäftsfreun-

de, Arbeitnehmer anderer Konzernunternehmen 

und Leiharbeitnehmer mit jeweiliger Begleitper-

son andererseits erfolgen. 

Auch Jubilarfeiern gelten als Betriebsveranstal-

tung. Hierunter versteht man Veranstaltungen, 

die nur für solche Arbeitnehmer durchgeführt 

werden, die bereits im Unternehmen ein rundes 

Jubiläum gefeiert haben. Die Teilnahme an einer 

Jubilarfeier kann daher zu einem Verbrauch des 

110 €-Freibetrags führen; denn nach dem Gesetz 

kann der Freibetrag jeweils nur für bis zu zwei 

Betriebsveranstaltungen pro Jahr in Anspruch 

genommen werden. 

Hinweis: Umsatzsteuerliche Einzelfragen im Zu-

sammenhang mit Betriebsveranstaltungen wer-

den vom BMF noch in einem gesonderten 

Schreiben beantwortet werden.  

VERMIETER / IMMOBILIENBESITZER 

Verbilligte Vermietung an Angehörige 
Vermieten zum Dumpingpreis kann steuerlich 
gesehen schnell zum Bumerang-Modell werden. 
Denn: Wer zu günstig vermietet, riskiert den Ver-
lust von „Werbungskostenüberschüssen“. Dieses 
Worst-Case-Szenario droht in der Praxis vor al-
lem bei Mietverträgen mit Angehörigen. Die wich-
tigste Grundregel: 'Lassen Sie die Kirche im Dorf' 
und machen Sie alles so, wie Sie es auch bei je-
dem 'fremden Mieter' tun würden:  

Regel Nr. 1: Verwenden Sie die gleichen Mus-
termietverträge, die Sie auch bei Ihren Fremd-
mietern zu Grunde legen.  

Regel Nr. 2: Halten Sie sich strikt an das Regel-
werk. Mietzahlungen müssen immer pünktlich 
und vollständig überwiesen werden. Vermeiden 
Sie Barzahlungen, das erweckt das Misstrauen 
des Finanzamts.  

Regel Nr. 3: Der Mietvertrag muss klar regeln, ob 
eine Warm- oder Kaltmiete vereinbart ist.  

Regel Nr. 4: Zur Fremdüblichkeit gehört auch, 
jährlich über die Betriebskosten abzurechnen.  

Ergibt sich eine Nachzahlung, sollte das Geld 
nachweisbar überwiesen werden.  

Regel Nr. 5: Vermeiden Sie jeden Anschein, die 
gezahlte Miete quasi hinterrücks wieder an den 
Angehörigen zurück-zuzahlen. Zulässig ist es 
aber, Ihrem studierenden Kind einen monatlichen 
Barunterhalt zu zahlen, wovon es die Miete be-
streitet. Auch wenn die Verrechnung des Unter-
halts mit der Mietzahlung inzwischen anerkannt 
ist, empfiehlt es sich, sowohl den Unterhalt als 
auch die Miete tatsächlich zu zahlen.  

Regel Nr. 6: Vermieten Sie keine Luxuswohnung 
an Ihren studierenden Sohn oder Ihre Tochter. 
Das Finanzamt schaut nämlich auch darauf, ob 
sich Ihr Sprössling die Miete finanziell leisten 
kann.  

Regel Nr. 7: Prüfen Sie regelmäßig, ob die 66 %-
Grenze ¬eingehalten wird, sonst riskieren Sie ei-
nen nur teilweisen Werbungskostenabzug. Orien-
tieren Sie sich dabei immer an der ortsüblichen 
Warmmiete, das hat der BFH mittlerweile geklärt. 

Hinweis: Wie hoch die ortsübliche Vergleichs-
miete ist, können Sie entweder dem Mietspiegel 
Ihrer Stadt entnehmen oder bei Ihrem örtlichen 
Haus- & Grundeigentümerverein erfragen. Weil 
das förmliche Zustimmungsverfahren zur Mieter-
höhung nach § 558 BGB umständlich ist, können 
Sie sich auch einvernehmlich auf eine höhere 
Miete einigen. Damit umgehen Sie auch die Kap-
pungsgrenze von 20 bzw. 15 %. Dazu genügt ein 
einfaches Schreiben, mit dem sich Ihr Angehöri-
ger, beginnend ab einem konkret festgelegten 
Zeitpunkt, mit einem erhöhten Mietzins einver-
standen erklärt.  

 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Wunstorf im April 2017 
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UNTERNEHMER 

Berichtigung fehlerhafter Rechnungen 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hält eine 

rückwirkende Berichtigung fehlerhafter Rechnun-

gen für möglich. Damit können fehlerhafte Ein-

gangsrechnungen noch während einer Außen-

prüfung berichtigt werden, ohne dass es zu einer 

Zinsbelastung kommt. 

Hintergrund: Der Vorsteuerabzug setzt eine ord-

nungsgemäße Rechnung voraus. Ist die Rech-

nung fehlerhaft oder unvollständig, kann sie be-

richtigt werden. Nach Auffassung der Finanzver-

waltung wirkt die Berichtigung aber nicht zurück. 

Es droht deshalb eine Verzinsung der Umsatz-

steuernachzahlung für das Jahr, in dem der Vor-

steuerabzug zunächst geltend gemacht worden 

war. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und 

machte u. a. im Jahr 2011 die Vorsteuer aus Ein-

gangsrechnungen geltend, in denen die Umsatz-

steuer-ID des leistenden Unternehmers fehlte. Im 

Rahmen einer Außenprüfung beanstandete das 

Finanzamt die Rechnungen. Der Kläger ließ da-

raufhin noch während der Außenprüfung im Jahr 

2013 einen Teil der Eingangsrechnungen berich-

tigen und legte diese dem Außenprüfer vor; die 

restlichen beanstandeten Rechnungen ließ er im 

Jahr 2014 im anschließenden Einspruchsverfah-

ren gegen den Umsatzsteueränderungsbescheid 

berichtigen. Das Finanzamt versagte den Vor-

steuerabzug für 2011. Das Finanzgericht rief den 

EuGH an. 

Entscheidung: Der EuGH hält eine rückwirkende 

Berichtigung der Rechnung und damit einen 

rückwirkenden Vorsteuerabzug für zulässig: 

 Entscheidend für den Vorsteuerabzug ist u. a., dass 

der Unternehmer eine ordnungsgemäße Rechnung 

vorlegen kann. Eine berichtigte Rechnung ist eine 

ordnungsgemäße Rechnung. 

 Der Vorsteuerabzug soll den Unternehmer entlasten 

und zu einer steuerlichen Neutralität der Umsatz-

steuer für Unternehmer führen. Versagt man eine 

rückwirkende Berichtigung, könnte der Vorsteuerab-

zug erst im Jahr der Berichtigung geltend gemacht 

werden. Es käme dann zu einer Zinsbelastung für 

das Jahr, in dem die Vorsteuer aufgrund der fehler-

haften Rechnung erstmalig geltend gemacht worden 

ist. Das Umsatzsteuersystem wäre dann nicht mehr 

steuerlich neutral. 

 Sofern die Finanzverwaltung die verspätete Vorlage 

einer ordnungsgemäßen Rechnung sanktionieren 

will, darf sie dies nicht durch eine pauschale Ver-

schiebung des Vorsteuerabzugs tun. Eine Sanktion 

wäre allenfalls in Gestalt einer Geldbuße oder einer 

ähnlichen finanziellen Sanktion denkbar, bei der die 

Schwere des Verstoßes im Einzelfall berücksichtigt 

werden kann. 

Hinweise: Somit kann künftig eine Berichtigung 

fehlerhafter Rechnungen noch während der Au-

ßenprüfung vorgenommen werden, nachdem der 

Prüfer die Ordnungsmäßigkeit einzelner Rech-

nungen beanstandet hat. 

Dennoch gilt: Fallen Fehler in den Eingangs-

rechnungen auf, sollte die Berichtigung durch den 

Rechnungsaussteller so schnell wie möglich ver-

anlasst werden. Wartet man zu lange, kann eine 

Berichtigung, z. B. wegen Insolvenz des leisten-

den Unternehmers, unmöglich werden. 

In einer weiteren Entscheidung machte der EuGH 

deutlich, dass der Vorsteuerabzug nicht allein 

aufgrund formaler Mängel der Rechnung versagt 

werden kann, z. B. weil hier die Leistung nicht 

genau genug beschrieben worden ist. Dies gilt 

zumindest in Fällen, in denen die Finanzverwal-

tung anhand weiterer Unterlagen selbst prüfen 

kann, ob das Recht zum Vorsteuerabzug besteht. 

Um Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden, 

sollten Rechnungen dennoch sämtliche formale 

Anforderungen erfüllen. 

Aktuelles zum Investitionsabzugsbetrag 
Ein Investitionsabzugsbetrag kann auch noch 

nach einer Außenprüfung für ein bereits ange-

schafftes Wirtschaftsgut gebildet werden, um ein 

Mehrergebnis aufgrund der Außenprüfung zu 

kompensieren. Der Unternehmer muss allerdings 

nach der bis einschließlich 2015 geltenden 

Rechtslage bereits am Bilanzstichtag die Absicht 

gehabt haben, die Investition durchzuführen. Dies 

haben jetzt zwei Senate des Bundesfinanzhofs 

(BFH) in zwei verschiedenen Fällen entschieden. 

Hintergrund: Bestimmte Unternehmen können 

für künftige Investitionen einen gewinnmindern-

den Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 

der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten bilden, maximal 200.000 € pro 

Betrieb. Die Investition muss innerhalb von drei 

Jahren durchgeführt werden. Bis einschließlich 

2015 war zudem erforderlich, dass der Unter-

nehmer am Bilanzstichtag die Absicht hat, die In-

vestition innerhalb von drei Jahren durchzuführen 

und das Wirtschaftsgut in seinem Betrieb zu nut-

zen. 

Streitfälle: In dem vom IV. Senat des BFH ent-

schiedenen Fall hatte das Finanzamt im Jahr 

2012 eine Außenprüfung für die Veranlagungs-

zeiträume (VZ) 2007 bis 2009 durchgeführt und 

ein Mehrergebnis festgestellt. Der Kläger bildete 

daraufhin im Jahr 2012 für den VZ 2010 einen In-
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vestitionsabzugsbetrag für die Anschaffung eines 

Schleppers, den er im Jahr 2011 angeschafft hat-

te. 

In dem vom I. Senat entschiedenen Fall hatte das 

Finanzamt eine Außenprüfung für den VZ 2007 

durchgeführt, die zu Mehrergebnissen geführt 

hatte. Das Finanzamt änderte daraufhin im Jahr 

2010 den Steuerbescheid für 2007 entsprechend. 

Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein und 

machte noch im Jahr 2010 einen Investitionsab-

zugsbetrag für 2007 für einen Anfang 2010 ange-

schafften Lkw geltend. In beiden Fällen erkannte 

das Finanzamt die nachträgliche Bildung des In-

vestitionsabzugsbetrags nicht an. 

Entscheidungen: Der I. Senat des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) gab der Klage statt, während der 

IV. Senat die Sache an das Finanzgericht (FG) 

zur Prüfung der Investitionsabsicht zurückver-

wies: 

 Ein Investitionsabzugsbetrag kann gebildet werden, 

solange der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist 

und der dreijährige Investitionszeitraum noch nicht 

abgelaufen ist. Deshalb war in beiden Fällen die 

nachträgliche Bildung eines Investitionsabzugsbe-

trags möglich. 

 Unschädlich war in beiden Fällen, dass der Investiti-

onsabzugsbetrag ein Mehrergebnis aus einer Au-

ßenprüfung kompensieren sollte. 

 Der Investitionsabzugsbetrag führt zu einer zeitli-

chen Vorverlagerung der Abschreibungen auf ein 

Wirtschaftsgut und verbessert damit die Wettbe-

werbssituation kleinerer und mittlerer Betriebe sowie 

deren Liquidität und deren Eigenkapitalbildung. Die-

ser Zweck wird auch dann erreicht, wenn der Investi-

tionsabzugsbetrag ein steuerliches Mehrergebnis 

kompensieren und damit eine steuerliche Mehrbelas-

tung vermeiden soll. 

 Ein sog. Finanzierungszusammenhang zwischen 

der Steuervergünstigung und der geplanten Investiti-

on ist beim Investitionsabzugsbetrag nicht erforder-

lich. Der Investitionsabzugsbetrag kann daher auch 

noch nach der Durchführung der Investition gebildet 

werden. 

Hinweise: Der BFH widerspricht damit der Auf-

fassung der Finanzverwaltung, die die nachträgli-

che Bildung eines Investitionsabzugsbetrags zur 

Kompensation eines Mehrergebnisses aufgrund 

einer Außenprüfung nicht akzeptiert. 

Die beiden Senate des BFH unterscheiden hin-

sichtlich der Prüfung der Investitionsabsicht. Der 

I. Senat bejahte eine Investitionsabsicht zum 

31. 12. 2007, dem streitigen Bilanzstichtag. Dabei 

stützte sich der I. Senat insbesondere auf die 

Begründung des FG, das u. a. das Alter des er-

setzten Lkw als Indiz für die Investitionsabsicht 

herangezogen hatte. Der IV. Senat hingegen 

verwies die Sache an das FG zurück, das nun die 

Investitionsabsicht zum 31. 12. 2010 prüfen 

muss. Zwar hatte der Unternehmer den Schlep-

per tatsächlich im Jahr 2011 angeschafft; nach 

Auffassung des IV. Senats des BFH kann dies 

aber nur ein Indiz für eine Investitionsabsicht 

sein. 

Für Wirtschaftsjahre ab 2016 ist für die Bildung 

eines Investitionsabzugsbetrags eine konkrete 

Investitionsabsicht nicht mehr erforderlich. Auch 

müssen die Funktion des anzuschaffenden oder 

herzustellenden Wirtschaftsguts sowie die Höhe 

der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten nicht mehr genannt werden. Dies 

erleichtert die nachträgliche Bildung ab 2016. 

In einer weiteren Entscheidung zum Investitions-

abzugsbetrag hat der BFH klargestellt, dass ein 

Unternehmer einen Investitionsabzugsbetrag 

auch dann noch bilden kann, wenn bereits fest-

steht, dass der Betrieb unentgeltlich übertragen 

werden soll. Diese Fallkonstellation betrifft. z. B. 

die Übergabe des Unternehmens an das eigene 

Kind. 

Voraussetzung ist dem BFH zufolge allerdings, 

dass der Unternehmer ohne die Betriebsübertra-

gung die Investition selbst durchgeführt hätte und 

er erwarten konnte, dass der Betriebsüberneh-

mer die Investition durchführen wird. 

Diese Entscheidung ist auf die unentgeltliche Be-

triebsübertragung beschränkt. Die Bildung eines 

Investitionsabzugsbetrags ist nicht mehr möglich, 

wenn der Betrieb bereits verkauft oder aufgege-

ben worden ist. 

Abzug einer Umsatzsteuervorauszahlung 
Eine am 8. 1. 2015 gezahlte Umsatzsteuervo-

rauszahlung für Dezember 2014 ist bei der Ge-

winnermittlung durch Einnahmen-

Überschussrechnung im Jahr 2014 absetzbar, 

weil es sich um eine regelmäßig wiederkehrende 

Ausgabe handelt, die innerhalb der ersten zehn 

Tage des Folgejahres 2015 gezahlt worden ist 

und die auch am Samstag, dem 10. 1. 2015, fällig 

war. Die Fälligkeit verschiebt sich nicht etwa auf 

Montag, den 12. 1. 2015. 

Hintergrund: Grundsätzlich gilt bei der Einnah-

men-Überschussrechnung das Zufluss- und Ab-

flussprinzip. Die Umsatzsteuer wird also im Zeit-

punkt ihrer Zahlung als Betriebsausgabe berück-

sichtigt. Nach dem Gesetz werden aber sog. re-

gelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die inner-

halb der ersten zehn Tage des neuen Jahres ge-
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leistet werden und wirtschaftlich das Vorjahr be-

treffen, im Vorjahr steuerlich abgezogen. Dieser 

Grundsatz gilt auch für Umsatzsteuervorauszah-

lungen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Unternehmerin 

und ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmen-

Überschussrechnung. Sie bezahlte ihre Umsatz-

steuervorauszahlung für Dezember 2014 am 

8. 1. 2015 und machte die Zahlung für das Jahr 

2014 als Betriebsausgabe geltend. Das Finanz-

amt erkannte die Zahlung lediglich als Betriebs-

ausgabe des Jahres 2015 an, weil die Umsatz-

steuervorauszahlung erst am Montag, dem 

12. 1. 2015, fällig gewesen sei; denn der eigentli-

che Fälligkeitstag, der 10. 1. 2015, war ein Sams-

tag. 

Entscheidung: Das Thüringer Finanzgericht (FG) 

gab der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Der Abzug einer im Jahr 2015 geleisteten Zahlung 

als Betriebsausgabe des Jahres 2014 hängt davon 

ab, dass die Zahlung innerhalb der ersten zehn Tage 

des Jahres 2015 geleistet worden und fällig gewesen 

ist. 

 Die Zahlung ist am 8. 1. 2015 und damit innerhalb 

des Zehn-Tages-Zeitraums (1. 1. 2015 bis 

10. 1. 2015) erfolgt. 

 Die Umsatzsteuer für Dezember 2014 war auch am 

10. 1. 2015 und damit innerhalb des Zehntageszeit-

raums, einem Samstag, fällig. Die Fälligkeit verschob 

sich nicht etwa auf den 12. 1. 2015. 

 Zwar verschiebt sich das Ende einer Frist, die auf ei-

nen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, nach dem 

Gesetz auf den nächsten Werktag. Dies gilt aber 

nicht bei der Prüfung des Fälligkeitstermins im Rah-

men regelmäßig wiederkehrender Ausgaben. An-

sonsten würde deren Abzug im Vorjahr grundsätzlich 

scheitern, wenn der 10. 1. des Folgejahres ein Sams-

tag oder Sonntag ist; denn dann würde sich die Fäl-

ligkeit auf den 11. 1. oder 12. 1. und damit auf einen 

Tag außerhalb des Zehn-Tages-Zeitraums verschie-

ben. 

Hinweise: Dem FG zufolge ist der Fälligkeitstag 

für die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 

stets der 10. 1. des Folgejahres, auch wenn es 

sich hierbei um einen Samstag oder Sonntag 

handelt. Für den Abzug der Umsatzsteuervo-

rauszahlung im Vorjahr ist also lediglich erforder-

lich, dass die Zahlung bis zum 10. 1. erfolgt.  

Die Entscheidung ist auch für den Betriebsaus-

gabenabzug 2015 für eine 2016 geleistete Zah-

lung relevant. Denn im Jahr 2016 fiel der 10. 1. 

auf einen Sonntag. 

Gegen das Urteil ist Nichtzulassungsbeschwerde 

eingelegt worden. Bis zu einer Entscheidung des 

BFH sollten abschlägige Bescheide offengehal-

ten werden. 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Kosten eines Dienstjubiläums 
Die Kosten für ein Dienstjubiläum sind als Wer-

bungskosten abziehbar, wenn der Arbeitnehmer 

alle Kollegen eingeladen hat und die Feier in den 

Diensträumen während der Arbeitszeit stattfindet. 

Hintergrund: Beruflich veranlasste Kosten sind 

absetzbar. Besteht sowohl ein beruflicher als 

auch ein privater Zusammenhang, spricht man 

von einer gemischten Veranlassung; die Kosten 

können dann nach einer Grundsatzentscheidung 

des Bundesfinanzhofs (BFH) im Jahr 2009 antei-

lig abgesetzt werden, soweit sie beruflich veran-

lasst sind und sich der beruflich veranlasste Kos-

tenanteil zutreffend und leicht nachprüfbar ermit-

teln lässt. 

Streitfall: Der Kläger war Beamter und feierte 

sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Er lud alle Kolle-

gen zu einer Feier im Sozialraum seiner Behörde 

in der Zeit von 11 bis 13 Uhr ein. Er machte die 

Kosten von ca. 800 € für Häppchen, Wein und 

Sekt für 50 Gäste als Werbungskosten geltend, 

die das Finanzamt nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Die berufliche Veranlassung einer Feier hängt grund-

sätzlich vom Anlass der Feier ab. Außerdem ist von 

Bedeutung, wer als Gastgeber auftritt und die Gäste-

liste festlegt, wo und zu welcher Zeit die Veranstal-

tung stattfindet, ob die Feier eher einen privaten Cha-

rakter hat, ob sich die Kosten im Rahmen einer ver-

gleichbaren betrieblichen Veranstaltung bewegen 

und ob es sich bei den Gästen um Kollegen, Ge-

schäftsfreunde des Arbeitgebers, Pressevertreter 

ö. Ä. handelt oder sie private Bekannte des Arbeit-

nehmers sind. 

 Im Streitfall war der Anlass der Feier beruflich, da es 

um das Dienstjubiläum des Klägers ging; denn hier 

würdigt der Dienstherr die Verdienste des Beamten. 

Die Feier fand zudem während der Arbeitszeit im Be-

hördengebäude statt und war vom Behördenleiter 

genehmigt worden. Außerdem hatte der Kläger alle 

Kollegen und nicht nur einen Teil hiervon eingeladen. 

Schließlich hielten sich auch die Kosten im Rahmen 

einer beruflichen Feier. 

Hinweise: Bereits im vergangenen Jahr hat der 

BFH die Kosten für eine Feier, mit der zum einen 

das Bestehen einer beruflichen Prüfung und zum 

anderen ein runder Geburtstag gefeiert wurde, 
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anteilig steuerlich anerkannt (lesen Sie hierzu 

auch unsere Mandanten-Information 1/2016). 

Soweit zu einer beruflichen Feier auch Freunde 

eingeladen werden, sind die auf sie entfallenden 

Kosten nicht absetzbar. Dabei ist zu beachten, 

dass auch Kollegen zu der Gruppe der Freunde 

zählen können, wenn nämlich nur einzelne Kolle-

gen eingeladen werden. Lädt der Arbeitnehmer 

hingegen die Kollegen nach abstrakten berufsbe-

zogenen Kriterien ein (Zugehörigkeit zu einer Ab-

teilung oder aufgrund einer bestimmten Funkti-

on), spricht dies für eine berufliche Veranlassung. 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein 

Schreiben zur Steuerermäßigung für haushalts-

nahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerkerleistungen im 

Haushalt aktualisiert. Es reagiert damit auf die 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), 

der in mehreren Fällen die Steuerermäßigung 

entgegen der bisherigen Auffassung des BMF 

gewährt hat (lesen Sie hierzu u. a. die Beiträge in 

unserer Mandanten-Information 5/2014 „Kosten 

für Winterdienst und Hauswasseranschluss“ und 

der Ausgabe 1/2016 „Haustierbetreuung steuer-

lich begünstigt“). 

Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt für be-

stimmte Leistungen im Haushalt eine Steuerer-

mäßigung von 20 % der Aufwendungen, d. h. der 

Ermäßigungsbetrag wird direkt von der Steuer 

abgezogen. Die Steuerermäßigung wird für 

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und 

für haushaltsnahe Dienstleistungen im Haushalt 

des Steuerpflichtigen sowie für Handwerkerleis-

tungen im Haushalt gewährt. Allerdings gibt es 

für jede dieser drei Gruppen unterschiedliche 

Höchstbeträge bei der Steuerermäßigung, näm-

lich 510 € für haushaltsnahe Beschäftigungsver-

hältnisse, 4.000 € für haushaltsnahe Dienstleis-

tungen und 1.200 € für Handwerkerleistungen. 

Schreiben des BMF: Das BMF erkennt nunmehr 

auch folgende Leistungen als steuerbegünstigt 

an: 

 Kosten für den Hausanschluss an ein Versorgungs- 

oder Entsorgungsnetz, wie z. B. an ein Wasser- oder 

Stromnetz oder an das Internet. Begünstigt sind je-

doch nur die Lohnkosten und nicht die Materialkos-

ten. Außerdem darf es sich nicht um einen Neubau 

handeln. Schließlich sind auch solche Baumaßnah-

men nicht begünstigt, die von der öffentlichen Hand 

oder von einem von ihr beauftragten Dritten auf ge-

setzlicher Grundlage erbracht und mit dem Hausei-

gentümer nach öffentlich-rechtlichen Kriterien abge-

rechnet werden. 

 Kosten für den Winterdienst auf dem öffentlichen 

Gehweg vor dem eigenen Haus. Die Kosten für den 

Winterdienst auf dem eigenen Grundstück wurden 

bislang ohnehin anerkannt. 

 Tierbetreuungskosten und Tierpflegekosten, die in-

nerhalb des Haushalts erbracht werden, z. B. das 

Füttern des Tieres sowie die Fellpflege. Das Ausfüh-

ren des Hundes gehört auch noch hierzu. Nicht be-

günstigt sind dagegen die Kosten, die anfallen, wenn 

das Tier zur auswärtigen Pflege abgegeben wird, 

z. B. die Kosten für die Unterbringung in einer Tier-

pension. 

 Kosten für einen Handwerker, der die ordnungsge-

mäße Funktion einer Leitung oder Anlage überprüft, 

z. B. die Prüfung einer Blitzschutzanlage, die Dicht-

heitsprüfung einer Wasserleitung oder die Kosten für 

den TÜV, der den Fahrstuhl überprüft. Die Kosten für 

die Wartung und Reparatur eines Fahrstuhls sind oh-

nehin begünstigt, nicht jedoch dessen Betriebskos-

ten. 

 Die Kosten für ein Notrufsystem in einem Pflegeheim 

oder im sog. betreuten Wohnen, das eine Hilfeleis-

tung für 24 Stunden am Tag sicherstellt. 

Hinweise: Die Änderungen beruhen auf der 

Rechtsprechung des BFH. Unverändert begüns-

tigt sind Handwerkerleistungen im eigenen Haus-

halt zur Reparatur von Geräten oder Anlagen 

sowie haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 

im Haushalt, wie die Zubereitung von Mahlzeiten, 

die Wohnungsreinigung, die Gartenpflege, die 

Kinderbetreuung oder die Versorgung pflegebe-

dürftiger Personen. 

Auch das neue BMF-Schreiben enthält eine 

mehrseitige Tabelle mit zahlreichen Positiv- und 

Negativbeispielen. 

Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist in al-

len Fällen, dass man für die durchgeführten Ar-

beiten eine Rechnung erhalten hat und die Zah-

lung auf das Konto des Erbringers der Leistung 

erfolgt ist. 

Pauschalierung bei Sachzuwendungen 
Das Wahlrecht des Unternehmers, die Steuer für 

Geschenke an Geschäftsfreunde sowie für Sach-

zuwendungen an Arbeitnehmer zu übernehmen, 

kann für beide Gruppen – Geschäftsfreunde so-

wie Arbeitnehmer – unterschiedlich ausgeübt 

werden; es ist aber für die jeweilige Gruppe ein-

heitlich auszuüben. Die Ausübung des Wahl-

rechts kann durch Abgabe einer geänderten 

Lohnsteueranmeldung widerrufen werden. 

Hintergrund: Unternehmer können Geschenke 

an Geschäftsfreunde einer pauschalen Einkom-

mensteuer von 30 % unterwerfen und damit die 

Besteuerung für den Geschäftsfreund überneh-
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men. Gleiches gilt bei betrieblich veranlassten 

Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer, die 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbracht werden.  

Sachverhalt: Die Klägerin machte ihren Ge-

schäftsfreunden im Jahr 2008 Geschenke und 

wandte ihren Arbeitnehmern Eintrittskarten für 

Sportveranstaltungen zu. Hinsichtlich der Ge-

schenke an Geschäftsfreunde übernahm die Klä-

gerin die Versteuerung und meldete eine Pau-

schalsteuer von 30 % an. Das Finanzamt forderte 

von der Klägerin auch eine Pauschalsteuer für 

die Eintrittskarten der Arbeitnehmer. In der ersten 

Instanz vor dem Finanzgericht (FG) erklärte die 

Klägerin, dass sie ihr Pauschalierungswahlrecht 

widerrufe. Das FG gab der Klage daraufhin statt. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hin-

gegen hob das Urteil des FG auf und verwies die 

Sache zurück: 

Die Pauschalierung ist möglich bei Geschenken 

und Zuwendungen an Geschäftsfreunde sowie 

bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer. Das 

Pauschalierungswahlrecht ist zwar einheitlich für 

die jeweilige Gruppe auszuüben; der Unterneh-

mer kann sich für beide Gruppen aber unter-

schiedlich entscheiden. 

Beispiel: Der Unternehmer kann also die Pau-

schalsteuer für die Geschenke an Geschäfts-

freunde übernehmen und eine Pauschalsteuer 

auf die Sachzuwendungen an Arbeitnehmer ab-

lehnen oder umgekehrt. Innerhalb der jeweiligen 

Gruppe darf das Wahlrecht jedoch nicht aufge-

spalten werden auf einzelne Geschenke an Ge-

schäftsfreunde oder einzelne Sachzuwendungen 

an Arbeitnehmer. 

Ausgeübt wird das Pauschalierungswahlrecht 

durch Abgabe einer Lohnsteueranmeldung für 

den Dezember, in der die Pauschalsteuer für die 

Geschäftsfreunde und/oder für die Arbeitnehmer 

angemeldet wird. 

Dieses Wahlrecht kann widerrufen werden, so-

lange die Lohnsteuer für Dezember noch nicht 

bestandskräftig und noch nicht verjährt ist. Der 

Widerruf ist durch Abgabe einer geänderten 

Lohnsteueranmeldung für den Dezember zu er-

klären, eine formlose Widerrufserklärung genügt 

nicht. 

Hinweise: Das FG muss nun die Pauschalsteuer 

auf die Geschäftsfreunde und auf die Arbeitneh-

mer aufteilen und prüfen, ob die Klägerin mittler-

weile eine geänderte Lohnsteueranmeldung für 

Dezember abgegeben und damit wirksam wider-

rufen hat. 

Der BFH deutet an, dass ein wirksamer Widerruf 

erfordert, dass der Unternehmer den Geschäfts-

freund bzw. Arbeitnehmer über den Widerruf in-

formiert; denn nun muss der Geschäftsfreund 

bzw. Arbeitnehmer das Geschenk bzw. die Sach-

zuwendung versteuern. Für den Geschäftsfreund 

bzw. Arbeitnehmer stellt sich der Widerruf als 

sog. rückwirkendes Ereignis dar, das zu einer 

Verlängerung der Festsetzungsverjährung führt 

und daher noch eine nachträgliche Versteuerung 

ermöglicht. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Bonus einer gesetzlichen  
Krankenkasse 

Der Sonderausgabenabzug für Krankenversiche-

rungsbeiträge wird nicht durch Zuschüsse der 

Krankenkasse gemindert, die diese im Rahmen 

eines Bonusprogramms für zusätzliche Gesund-

heitsaufwendungen gewährt. Derartige Zuschüs-

se mindern nämlich nicht die Beitragslast. 

Hintergrund: Die Beiträge für eine Krankenversi-

cherung sind als Sonderausgaben abziehbar, 

soweit es um die sog. Basisabsicherung geht. 

Sachverhalt: Der Kläger war bei der BKK kran-

kenversichert. Die BKK bot ein Bonusmodell an, 

wenn der Versicherte bestimmte kostenfreie Vor-

sorgeuntersuchungen durchführen ließ: Der Ver-

sicherte erhielt dann einen Zuschuss von 150 € 

für zusätzliche kostenpflichtige Gesundheitsmaß-

nahmen wie z. B. Brillen, Massagen etc., die er 

selbst zahlen musste. Der Kläger erhielt im Streit-

jahr einen solchen Zuschuss, den die BKK als 

Beitragsrückerstattung auswies. Das Finanzamt 

kürzte den Abzug der Krankenversicherungsbei-

träge als Sonderausgaben um 150 €. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Der Sonderausgabenabzug setzt Aufwendungen und 

damit eine wirtschaftliche Belastung voraus, so dass 

Erstattungen abgezogen werden. Dies gilt aber nur 

dann, wenn die Aufwendungen erstattet werden. 

 Im Streitfall wurden nicht die Aufwendungen des Klä-

gers für den Krankenversicherungsschutz erstattet, 

sondern es wurde ein Zuschuss für zusätzliche Ge-

sundheitsmaßnahmen des Klägers geleistet, die er 

privat zahlen musste. Die Erstattung betraf also Auf-

wendungen, die über die Beiträge für den Kranken-

versicherungsschutz hinaus getätigt wurden. 

Hinweise: Der BFH widerspricht der Auffassung 

der Finanzverwaltung und stellt klar, dass der 

Zuschuss auch nicht als Einnahme versteuert 

werden muss.  
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Eine klassische Beitragsrückerstattung ist hinge-

gen von den Sonderausgaben des Jahres, in 

dem die Beitragsrückerstattung ausgezahlt wird, 

abzuziehen. Unbeachtlich war im Streitfall, dass 

die BKK den Zuschuss als Beitragsrückerstattung 

ausgewiesen hatte. 

Ortsübliche Marktmiete einer  
Wohnung 

Ob eine mit einem nahen Angehörigen vereinbar-

te Miete ortsüblich ist, richtet sich nach der orts-

üblichen Warmmiete und nicht nach der ortsübli-

chen Kaltmiete. Beträgt die vereinbarte Warm-

miete weniger als 66 % der ortsüblichen Warm-

miete, wird ein Verlust aus Vermietung und Ver-

pachtung nur teilweise anerkannt. 

Hintergrund: Bei Mietverträgen mit nahen Ange-

hörigen ist zu prüfen, ob der Mietvertrag einem 

sog. Fremdvergleich standhält und insbesondere 

die vereinbarte Miete fremdüblich ist. Der Ge-

setzgeber fordert insoweit aber nur eine Miethöhe 

von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete. Be-

trägt die vereinbarte Miete weniger als 66 % der 

ortsüblichen Miete, so ist die Vermietung in einen 

entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf-

zuteilen; der aus der unentgeltlichen Vermietung 

resultierende Verlust wird dann nicht anerkannt. 

Streitfall: Der Kläger vermietete eine Wohnung 

an seine Mutter und vereinbarte eine Kaltmiete 

von ca. 2.900 € jährlich sowie Betriebskosten von 

ca. 1.800 €. Das Finanzamt ging von einer orts-

üblichen Kaltmiete von ca. 4.600 € aus, so dass 

die vereinbarte Miete nur 63 % der ortsüblichen 

Miete betrug (2.900 : 4.600). Es erkannte daher 

einen Teil des geltend gemachten Verlustes nicht 

an. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab, 

und der Fall kam zum Bundesfinanzhof (BFH). 

Entscheidung: Der BFH hob das Urteil des FG 

auf und verwies die Sache an das FG zurück: 

 Bei der ortsüblichen Miete handelt es sich um die 

ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der umlagefähigen 

Betriebskosten, d. h. es handelt sich um die Warm-

miete. Das FG hat vorliegend jedoch nur die ortsübli-

che Kaltmiete zu Grunde gelegt. 

 Das FG muss nun die ortsübliche Warmmiete (Kalt-

miete zuzüglich der umlagefähigen Betriebskosten) 

ermitteln und diesem Betrag die vereinbarte Warm-

miete gegenüberstellen. Erreicht die vereinbarte 

Warmmiete die gesetzliche Grenze von 66 % der 

ortsüblichen Warmmiete, ist der Verlust steuerlich 

anzuerkennen. 

Hinweise: Bei der Ermittlung der ortsüblichen 

Warmmiete müssen Wohnungen vergleichbarer 

Art, Lage und Ausstattung herangezogen wer-

den. Im Übrigen muss auch geprüft werden, ob 

der Mietvertrag tatsächlich durchgeführt wurde 

und insbesondere die Miete gezahlt und die Be-

triebskosten abgerechnet und gezahlt wurden. 

Erbschaftsteuerreform beschlossen 
Am 14. 10. 2016 hat der Bundesrat der Erb-

schaftsteuerreform zugestimmt. Die neuen Rege-

lungen sind größtenteils rückwirkend für alle Er-

werbe ab dem 1. 7. 2016 anzuwenden. 

Hintergrund: Bereits im Jahr 2014 hatte das 

Bundesverfassungsgericht die im Erbschaftsteu-

errecht verankerten Verschonungsregelungen für 

vererbtes Betriebsvermögen für zu weitreichend 

erachtet und dem Gesetzgeber aufgegeben, bis 

zum 30. 6. 2016 eine Neuregelung zu finden. 

Dem sind Bundestag und Bundesrat, wenn auch 

verspätet, nachgekommen. Auch nach dem nun 

geltenden Recht bleibt Betriebsvermögen weit-

gehend von der Erbschaft-steuer befreit, wenn 

die Erben das Unternehmen lange genug fortfüh-

ren und Arbeitsplätze erhalten. Damit soll verhin-

dert werden, dass sie gezwungen werden, Unter-

nehmensteile zu verkaufen, um die Steuer be-

zahlen zu können. 

Die wesentlichen Regelungen: 

Neue Steuererleichterung, insbesondere für 

Familienunternehmen (sog. Vorababschlag): 

Künftig erhalten Unternehmen einen Vorabab-

schlag von max. 30 % auf den begünstigten Teil 

des Betriebsvermögens. Der Abschlag wird ge-

währt, wenn die Gesellschafter eine enge Bin-

dung an das Unternehmen nachweisen. Die Hö-

he des Abschlags richtet sich nach der im Ge-

sellschaftsvertrag festgeschriebenen prozentua-

len Minderung der Abfindung für einen ausschei-

denden Gesellschafter gegenüber dem gemeinen 

Wert. Zusätzlich müssen Beschränkungen der 

Gewinnausschüttungen oder -entnahmen sowie 

Verfügungsbeschränkungen für die Unterneh-

mensanteile vereinbart sein. Zudem setzt die 

Steuerbefreiung voraus, dass die gesellschafts-

rechtlichen Beschränkungen mindestens für ei-

nen Zeitraum von zwei Jahren vor bis 20 Jahren 

nach dem Vermögensübergang bestehen und 

tatsächlich praktiziert werden. Diese Neuregelung 

gilt insbesondere für Familienunternehmen. 

Verschonung von Betriebsvermögen: Begüns-

tigtes Betriebsvermögen wird wie bisher zu 85 % 

oder 100 % von der Erbschaftsteuer verschont, 

wenn das Unternehmen mindestens fünf bezie-

hungsweise sieben Jahre lang fortgeführt wird 

und eine vorgegebene Lohnsumme erhalten 

bleibt. Von der Lohnsummenregelung sind Klein-

betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten befreit, wo-

bei bestimmte Gruppen von Beschäftigten, wie 
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z. B. Saisonarbeiter oder Auszubildende, nicht 

als Mitarbeiter zählen. 

Die Herabsenkung der Beschäftigtenzahl auf fünf 

Beschäftigte stellt eine Verschärfung des bisheri-

gen Rechts dar, da die Lohnsummenregelung 

nach altem Recht erst bei einer Grenze von 20 

Beschäftigten galt. Um kleinere Betriebe mit der 

neuen Regelung nicht zu überfordern, wurden die 

Mindestlohnsummenanforderungen bei einer Mit-

arbeiterzahl zwischen 6 und 10 sowie zwischen 

11 bis 15 gestaffelt herabgesetzt. 

Erben von Großvermögen: Bei einem vererbten 

begünstigten Vermögen über 26 Millionen € gilt 

nunmehr die sog. Verschonungsbedarfsprüfung 

oder das sog. Abschmelzmodell. Im ersten Fall 

gibt es einen Steuererlass nur, soweit der Erbe 

nachweist, dass er mehr als 50 % des nicht be-

günstigten geerbten Vermögens und des bereits 

vorhandenen Privatvermögens zur Bezahlung der 

Erbschaftsteuer einsetzen müsste. Sein Privat-

vermögen kann also zur Hälfte zur Besteuerung 

herangezogen werden, während der darüber hin-

ausgehende Betrag zu erlassen ist. Beim Ab-

schmelzmodell wird der Verschonungsabschlag 

von 85 % bzw. 100 % gekürzt. Mit wachsendem 

Firmenvermögen wird ein immer größerer Teil 

des begünstigten Vermögens versteuert. Ab ei-

nem Erbe von 90 Millionen € ist keine Verscho-

nung mehr vorgesehen. 

Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen: 

Künftig besteht eine grundsätzliche Steuerpflicht 

für Vermögensgegenstände des betrieblichen 

Verwaltungsvermögens, wie z. B. betriebliche 

Geldmittel. Diese unterliegen der regulären Be-

steuerung, soweit der Wert des Verwaltungsver-

mögens 10 % des gesamten Unternehmensver-

mögens überschreitet. Beträgt das Verwaltungs-

vermögen 90 % des Werts des gesamten Unter-

nehmens und mehr, entfällt sogar eine Begünsti-

gung der verbleibenden max. 10 % des begüns-

tigten Betriebsvermögens. 

Stundung der Steuer: Da die Zahlung der Erb-

schaftsteuer die Existenz des Unternehmens 

nicht gefährden soll, wurde die Möglichkeit einer 

Stundung der auf das begünstigte Vermögen ent-

fallenden Steuer von bis zu zehn Jahren einge-

führt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Lohn-

summenregelung und der Behaltensfrist des Un-

ternehmens. Die Stundungsmöglichkeit gilt nicht 

im Falle einer Schenkung. 

 

 

Bewertung des Unternehmensvermögens: Der 

Kapitalisierungsfaktor im vereinfachten Ertrags-

wertverfahren wird rückwirkend zum 1. 1. 2016 

auf 13,75 festgelegt. Dies führt zu einer Minde-

rung der Werte des Unternehmensvermögens. 

Zugleich wird das Bundesministerium der Finan-

zen (mit Zustimmung des Bundesrates) ermäch-

tigt, den Kapitalisierungsfaktor an die Entwicklung 

der Zinsstrukturdaten anzupassen. 

Hinweis: Insbesondere kleine Unternehmen 

müssen die Verschärfung bei der Lohnsummen-

regelung beachten, während die Begünstigungs-

vorschriften für große Vermögen wesentlich 

komplexer geworden sind. Sprechen Sie uns an, 

wenn Sie zum Thema Erbschaftsteuer Fragen 

haben. 

Grundfreibetrag und Kindergeld  
steigen 

In den Jahren 2017 und 2018 sollen der steuerli-

che Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag, das 

Kindergeld und der Kinderzuschlag steigen sowie 

die sogenannte „kalte Progression“ ausgeglichen 

werden. Ein entsprechendes Gesetz ist im De-

zember 2016 in 2. und 3. Lesung vom Bundestag 

verabschiedet worden und wird aller Voraussicht 

nach auch in dieser Form den Bundesrat passie-

ren. 

Der Grundfreibetrag soll in zwei Schritten von 

8.652 € um 168 € auf 8.820 € (2017) und um wei-

tere 180 € auf 9.000 € (2018) angehoben wer-

den. Der Kinderfreibetrag für jeden Elternteil soll 

von 2.304 € um 54 € auf 2.358 € (2017) und um 

weitere 36 € auf 2.394 € (2018) steigen. Gleich-

zeitig soll das Kindergeld im Jahr 2017 und auch 

im Jahr 2018 jeweils um 2 € monatlich je Kind 

angehoben werden. Der Kinderzuschlag wird 

zum 1. 1. 2017 um monatlich 10 € auf 170 € je 

Kind erhöht. Ebenfalls erhöht werden soll der 

sog. Unterhaltshöchstbetrag entsprechend der 

Anhebung des Grundfreibetrags von jetzt 8.652 € 

um 168 € auf 8.820 € (2017) und um weitere 

180 € auf 9.000 € (2018). 

Die „kalte Progression“ soll durch Verschiebung 

der übrigen Tarifeckwerte in 2017 um die ge-

schätzte Inflationsrate des Jahres 2016 (0,73 %) 

und in 2018 um die geschätzte Inflationsrate des 

Jahres 2017 (1,65 %) ausgeglichen werden. 

 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Wunstorf im Februar 2017 
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